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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

uns allen ist klar: Die Unwägbarkeiten der vergan-
genen Monate werden uns auch in den Herbst be-
gleiten  – der russische Angriffskrieg, die daraus 
folgenden Preisanstiege insbesondere im Ener-
giesektor, eine drohende Stagflation. Das ist mit 
sehr nachvollziehbaren Sorgen in der Bevölke-
rung verbunden. Es ist uns in der Bundesregierung 
gelungen, mit dem dritten Entlastungspaket eine 
wirkungsvolle Antwort darauf zu geben, die Soli-
darität, Leistungsgerechtigkeit und stabile Staats-
finanzen verbindet. Mit einem Volumen von ins-
gesamt mehr als 65  Milliarden Euro wenden wir 
soziale Härten etwa über Einmalzahlungen für 
Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende, die 
Wohngeldreform und das neue Bürgergeld ab. Mit 
dem Jahressteuergesetz 2022 wird das BMF darü-
ber hinaus zur Entlastung der Bürgerinnen und 
Bürger beitragen.

Wir sorgen auch dafür, dass die arbeitende Mitte 
der Gesellschaft nicht vergessen wird. In der jetzi-
gen Situation dürfen die Preissteigerungen nicht 
auch noch über die kalte Progression zu zusätz-
lichen Belastungen führen. Es wäre nicht fair, 
wenn der Staat am Kaufkraftverlust der Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler verdienen würde. 
Diese Ungerechtigkeit verhindern wir durch das 
Inflationsausgleichsgesetz. Der Vorschlag der 

Bundesregierung sieht u. a. vor, den Einkommen-
steuertarif an die Preisentwicklung zu koppeln und 
den Grundfreibetrag zu erhöhen; 48 Millionen Bür-
gerinnen und Bürger würden davon profitieren. 
Die genauen Werte werden nach der Vorlage des 
Progressions- und Existenzminimumberichts im 
Herbst festgesetzt. Mit weiteren Maßnahmen wie 
der Erhöhung des Kindergelds kommt Deutsch-
land zu einem ausgewogenen Entlastungspaket. All 
das gelingt uns unter Einhaltung der Schuldenre-
gel. Damit setzen wir auch ein klares Signal für die 
Generationengerechtigkeit.

Dieses Ziel verwirklicht auch der Haushalt  2023, 
der seit Anfang des Monats im Deutschen Bundes-
tag beraten wird. Nach drei Jahren Ausnahmezu-
stand bewegt sich der Regierungsentwurf wieder 
innerhalb der Schuldenbremse. Das ist ein wichti-
ger Beitrag zur Inflationsbekämpfung. Wie wir das 
erreichen? Durch Priorisierung und effektive Kon-
solidierung! Der Entwurf sieht Ausgabeneinspa-
rungen von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr vor. 
Damit schrumpft die Nettoneuverschuldung von 
fast 140  Milliarden Euro auf 17,2  Milliarden Euro. 
Gleichzeitig sparen wir aber nicht an der Zukunft 
unseres Landes. Mit über 50 Milliarden Euro sieht 
der Haushalt Investitionen auf Rekordniveau vor, 
die wir u.  a. für mehr Klimaschutz, die Moderni-
sierung unserer Infrastruktur und bessere Bildung 
einsetzen. So bildet der Haushalt 2023 das Funda-
ment für ein stabiles und zukunftsfähiges Land.

Angesichts der Neuausrichtung des finanzpoliti-
schen Kurses, der die Menschen im Blick behält, 
schaue ich mit Zuversicht in den Herbst und emp-
fehle die Lektüre dieser ermutigenden Ausgabe.

Ihr  
 
 

 
Steffen Saebisch  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen
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Wuchtige Unterstützung: 
das Entlastungspaket III

 ● Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat zu einem massiven Anstieg der Energieprei-
se geführt. Die Inflationsrate (Verbaucherpreisindex, VPI) in Deutschland ist auf fast 8 Prozent 
gestiegen. Vielen Menschen und Unternehmen drohen erhebliche finanzielle Schwierigkeiten.

 ● Die Bundesregierung misst dem Kampf gegen die hohe Inflationsrate höchste Priorität bei. Die 
Menschen und Unternehmen werden mit den hohen Energiekosten nicht alleingelassen, son-
dern erhalten umfassende Unterstützung.

 ● Der Koalitionsausschuss hat soeben ein drittes Entlastungspaket im Umfang von 65 Mrd. Euro 
beschlossen, das gezielte Hilfen für die besonders betroffenen Menschen und Unternehmen 
vorsieht. Die dafür erforderlichen Gesetzesänderungen werden derzeit mit Hochdruck von der 
Bundesregierung auf den Weg gebracht.

Schnelle Hilfen dort, wo sie am 
dringendsten benötigt werden

Am 3.  September  2022 hat der Koalitionsaus-
schuss ein umfassendes, drittes Maßnahmenpa-
ket zur schnellen und gezielten Entlastung der 
Bürgerinnen und Bürger sowie der Unterneh-
men beschlossen, um Härten infolge stark steigen-
der Energiepreise abzufedern, die durch den russi-
schen Angriffskrieg gegen die Ukraine verursacht 
werden.1 Mit spürbaren Entlastungen für Bürge-
rinnen und Bürger sowie Unternehmen stellt der 
Staat Hilfen für diejenigen bereit, die sie am meis-
ten brauchen. Das Entlastungsvolumen des neuen 
Maßnahmenpakets wird sich auf insgesamt rund 
65 Mrd. Euro belaufen. Die Maßnahmen umfassen 
kurzfristige Hilfen, insbesondere für Rentnerinnen 
und Rentner, Versorgungsempfängerinnen und 
-empfänger des Bundes, Studierende, Fachschüle-
rinnen und -schüler sowie für Bezieherinnen und 
Bezieher von Wohngeld. Energieintensive Unter-
nehmen werden angesichts der hohen Energiekos-
ten gezielt unterstützt. Hinzu kommen strukturelle 

1 Siehe Shortlink 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220901

Veränderungen im Energiemarkt, die Verschiebung 
der weiteren Anhebung des CO2-Preises um ein 
Jahr auf 2024, die Anhebung der Midijobgrenze auf 
2.000  Euro, grundlegende Reformen beim Wohn-
geld und die Einführung des Bürgergelds anstelle 
des Arbeitslosengelds II ab 2023.

Von herausgehobener Bedeutung ist zudem eine 
Vielzahl steuerlicher Maßnahmen, etwa die tem-
poräre Absenkung des Umsatzsteuersatzes auf die 
Lieferung von Gas über das Erdgasnetz von 19 auf 
7  Prozent, die Entfristung der Homeoffice-Pau-
schale, die zudem von 600 Euro auf 1.000 Euro an-
gehoben wird, die vollständige Absetzbarkeit der 
Altersvorsorgeaufwendungen bei der Einkommen-
steuer schon ab 2023, die steuerliche Befreiung von 
Unternehmenszahlungen an Beschäftigte bis zu 
3.000  Euro und der Abbau der kalten Progression 
bei der Einkommensteuer. Letzterer wird mit dem 
Gesetzentwurf für ein Inflationsausgleichsgesetz 
auf den Weg gebracht, der von Bundesfinanzminis-
ter Christian Lindner angestoßen und am 14. Sep-
tember  2022 vom Bundeskabinett beschlossen 
wurde. Davon profitieren rund 48 Millionen Bürge-
rinnen und Bürger, die Einkommensteuer zahlen, 
nämlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
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Wuchtige Unterstützung: das Entlastungspaket III

Rentnerinnen und Rentner sowie Unternehmerin-
nen und Unternehmer. Zudem werden Familien 
durch die Anhebung des Kindergelds und des Kin-
derfreibetrags gezielt steuerlich unterstützt. So 
wird beispielsweise eine vierköpfige Familie mit ei-
nem Jahreseinkommen von rund 56.000  Euro um 
680 Euro im Jahr entlastet.

Energie: Versorgung sichern, 
Kosten dämpfen

Trotz des beschleunigten Ausbaus erneuerbarer 
Energien sowie des Imports von Flüssigerdgas wird 
der Druck auf die Energiepreise absehbar nicht 
nachlassen. Deshalb bietet die Bundesregierung seit 
dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen 
die Ukraine Menschen und Unternehmen kräftige 
Unterstützung, um die größten Härten durch die 
steigenden Preise abzufedern. Schon mit den bei-
den ersten Entlastungspaketen vom Februar und 
März 2022 wurden Unterstützungsmaßnahmen in 
Höhe von 30  Mrd.  Euro umgesetzt. Diese umfas-
sen z. B. einen Kinderbonus in Höhe von 100 Euro 
sowie einen Sofortzuschlag in Höhe von 20  Euro 
monatlich für Kinder, deren Familien die Grund-
sicherung erhalten. Auch die einkommensteuer-
pflichtige Energiepreispauschale von 300 Euro und 
die Abschaffung der EEG-Umlage im Strombereich, 
ein höherer Arbeitnehmer-Pauschbetrag sowie eine 
höhere Entfernungspauschale für Fernpendlerin-
nen und -pendler in der Einkommensteuer, Heiz-
kostenzuschüsse, das 9-Euro-Ticket und eine Ener-
giesteuersenkung auf Kraftstoffe gehören dazu.

Beim dritten Entlastungspaket gilt weiterhin: Die 
Bundesregierung lässt die Bürgerinnen und Bürger 
sowie die Betriebe nicht allein und sorgt für eine 
breite Entlastung, die alle unterstützt, die von den 
steigenden Energiepreisen betroffen sind. Rentne-
rinnen und Rentner sowie Versorgungsempfänge-
rinnen und -empfänger des Bundes erhalten zum 
1. Dezember 2022 eine einkommensteuerpflichtige 
Einmalzahlung von 300  Euro. Studierende sowie 
Fachschülerinnen und -schüler bekommen eine 
vom Bund finanzierte Einmalzahlung in Höhe von 
200 Euro. Der Bund berät mit den Ländern, wie die 

Auszahlung schnell und unbürokratisch vor Ort er-
folgen kann.

Um die Bürgerinnen und Bürger bei den Energie-
kosten in dieser herausfordernden Zeit zu entlas-
ten und weitere Belastungen zu vermeiden, wird 
als Ausgleich für die neue Gasumlage zeitgleich die 
Umsatzsteuer auf den Gasverbrauch vorüberge-
hend reduziert. Der Umsatzsteuersatz auf die Lie-
ferung von Gas über das Erdgasnetz soll vom 1. Ok-
tober 2022 bis 31. März 2024 auf 7 Prozent gesenkt 
werden. Die Bundesregierung erwartet, dass die 
steuerpflichtigen Unternehmen diese Senkung 1:1 
an die Bürgerinnen und Bürger weitergeben. Bei 
einer vollständigen Weitergabe wird eine entspre-
chende Preissenkung und damit eine spürbare Ent-
lastung für die Bürgerinnen und Bürger ermöglicht.

Zudem wird die Erhöhung des CO2-Preises (5 Euro 
pro Tonne im Brennstoffemissionshandel) um ein 
Jahr verschoben. Statt am 1. Januar 2023 soll sie nun 
erst ab dem 1. Januar 2024 greifen. Der Übergang zu 
einer klimaneutralen Wirtschaft bleibt dabei pri-
oritär. Dem tragen die massiven Investitionen in 
den Klimaschutz Rechnung, die im Haushaltsent-
wurf 2023 sowie im Klima- und Transformations-
fonds2, dessen Wirtschaftsplan am 27.  Juli  2022 
vom Bundeskabinett beschlossen wurde, vorgese-
hen sind.

Arbeitende Mitte schützen: 
schleichende Steuererhöhungen 
verhindern

Die arbeitende Mitte wird von der Inflation stark in 
Mitleidenschaft gezogen. Mit dem vom Bundeska-
binett am 14.  September  2022 beschlossenen Ge-
setzentwurf für ein Inflationsausgleichsgesetz soll 
gerade auch die Mittelschicht entlastet und vor 
schleichenden Steuererhöhungen durch die kalte 
Progression geschützt werden. Der Staat darf an 
der inflationären Entwicklung durch übermäßige 
Steuermehreinnahmen nicht verdienen. Ohne 

2 Siehe Shortlink 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220902
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Korrektur des Einkommensteuertarifs müssten die 
Bürgerinnen und Bürger einen höheren Steuersatz 
bezahlen, obwohl sie real nicht über ein höheres 
Einkommen verfügen. Die Bundesregierung sorgt 
mit dem Entwurf des Inflationsausgleichsgesetzes 
dafür, dass es eine solche schleichende Steuererhö-
hung nicht geben wird. Der Gesetzesentwurf sieht 
insbesondere die folgenden Änderungen beim Ein-
kommensteuertarif für 2023 vor:

 ● Anhebung des Grundfreibetrags um 285 Euro 
auf 10.632 Euro ab 2023 und weitere 300 Euro 
auf 10.932 Euro ab 2024. Mit der Anhebung 
des Grundfreibetrags wird die steuerliche 
Freistellung des Existenzminimums der steu-
erpflichtigen Bürgerinnen und Bürger für die 
Jahre 2023 und 2024 gewährleistet.

 ● Verschiebung der übrigen Tarifeckwerte ent-
sprechend der erwarteten Inflation. Der Spit-
zensteuersatz soll ab 2023 erst bei 61.972 Euro 
jährlich greifen anstatt wie bisher bei 
58.597 Euro jährlich. Besonders hohe Ein-
kommen ab 277.836 Euro jährlich – ab hier gilt 
der sogenannte Reichensteuersatz – sind aus 
Verteilungsgründen von dieser Anpassung aus-
genommen.

Außerdem ist im Gesetzentwurf eine gezielte Un-
terstützung für Familien vorgesehen:

 ● Das Kindergeld wird für das erste, zweite und 
dritte Kind auf einheitlich 237 Euro pro Monat 
zum 1. Januar 2023 angehoben.

 ● Der steuerliche Kinderfreibetrag wird für die 
Jahre 2022, 2023 und 2024 entsprechend der 
Höhe des Existenzminiums eines Kindes zu-
züglich der Bedarfe für Betreuung und Erzie-
hung oder Ausbildung angepasst.

 ● Der Höchstbetrag für den steuerlichen Abzug 
von Unterhaltsleistungen, dessen Höhe an den 
Grundfreibetrag angelehnt ist, wird angehoben 
und rückwirkend ab dem Jahr 2022 durch die 
Einführung eines dynamischen Verweises auf 
die Höhe des Grundfreibetrags angepasst.

Wirtschaftswachstum sichern

Neben den privaten Haushalten sind auch die Un-
ternehmen mit weitreichenden Auswirkungen 
des russischen Kriegs gegen die Ukraine konfron-
tiert. In dieser Situation gilt es, Strukturbrüche in 
der Wirtschaft und einen nachhaltigen Schaden 
der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes zu ver-
meiden. Dazu werden umfassende Maßnahmen 
ergriffen beziehungsweise fortgeführt. Die Rolle 
des Staats ist es dabei, Planungssicherheit zu ver-
bessern und gleichzeitig nicht durch eigene Re-
geln und Belastungen die Inflation weiter zu ver-
stärken. Die Verlängerung des Kurzarbeitergelds 
gibt Unternehmen und Beschäftigten Sicherheit. 
Auch die Absenkung der Umsatzsteuer auf Speisen 
in der Gastronomie auf 7 Prozent wird verlängert. 
Zudem werden Unternehmen bei Investitionen in 
Effizienz- und Substitutionsmaßnahmen unter-
stützt. Für besonders energieintensive Unterneh-
men wird eine Entlastung von rund 1,7 Mrd. Euro 
bereitgestellt: Der sogenannte Spitzenausgleich bei 
den Strom- und Energiesteuern wird um ein Jahr 
verlängert und hilft rund 9.000  energieintensiven 
Unternehmen.

Daneben werden auch die bestehenden Hilfspro-
gramme für Unternehmen bis zum 31.  Dezem-
ber 2022 fortgeführt. Dazu gehören beispielsweise 
die Folgenden:

 ● KfW-Sonderprogramm Ukraine, Belarus, 
Russland, das zinsgünstige Kredite für Un-
ternehmen bereitstellt, die vom Krieg in der 
Ukra ine beziehungsweise von den Sanktionen 
gegen Russland und Belarus betroffen sind; 
Haftungsfreistellung bei diesem Programm 
wird verbessert

 ● Erweiterungen der während der Corona-Pan-
demie eingeführten Bund-Länder-Bürgschafts-
programme zur kurzfristigen Sicherstellung 
von Liquidität

 ● Energiekostendämpfungsprogramm zur Ent-
lastung von besonders energie- und handelsin-
tensiven Unternehmen
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● Margining-Finanzierungsinstrument, das die
Liquidität von Unternehmen sicherstellt, die an
Terminbörsen mit Strom, Erdgas und Emissi-
onszertifikaten handeln

● in Einzelfällen: Unterstützung von Unter-
nehmen mit großer volkswirtschaftlicher Be-
deutung mit Eigenkapital

● Prüfung der Möglichkeit, zukunftsfähige Un-
ternehmen zu stabilisieren, die ihre Produktion
aufgrund einer Gasmangellage oder nicht trag-
fähiger Energiepreise aussetzen müssen

Auch kommunale und soziale Wohnungsunter-
nehmen sowie private Wohnungsunternehmen er-
halten über die KfW Zugriff auf Unterstützung bei 
steigenden Energiekosten. Kultureinrichtungen 
können auf Mittel aus dem Sonderfonds des Bun-
des für Kulturveranstaltungen zugreifen.

Anhaltende 
Modernisierungsimpulse

Die Bundesregierung setzt neben den finanziellen 
Entlastungen wichtige Modernisierungsimpulse, 
um das Leben der Menschen in Deutschland nach-
haltig zu erleichtern und zu verbessern. Viele Bür-
gerinnen und Bürger konnten dank des 9-Euro-Ti-
ckets den öffentlichen Nahverkehr bundesweit 
von Juni bis August  2022 kostengünstig und un-
kompliziert nutzen. An dieses erfolgreiche Projekt 
soll ein neues bundesweit gültiges Nahverkehrsti-
cket anknüpfen, das sich preislich voraussichtlich 
zwischen 49  bis 69  Euro monatlich bewegen wird 
und das der Bund mit 1,5 Mrd. Euro bezuschussen 
wird, sofern die Länder einen ebenso hohen Betrag 
aufwenden.

Mit der Homeoffice-Pauschale wird zudem eine 
weitere Neuerung während der Pandemie fortge-
führt, die zur deutlichen steuerlichen Erleichterung 

beigetragen hat. Beschäftigte können für die Tä-
tigkeit im Homeoffice bis zu 1.000  Euro jährlich 
als Werbungskosten geltend machen. Diese Maß-
nahme wird entfristet und auch allgemein moder-
nisiert. Der steuerliche Abzug ist unabhängig da-
von möglich, ob die Tätigkeit in einer Arbeitsecke 
oder im häuslichen Arbeitszimmer erfolgt, und un-
abhängig davon, ob es sich um den Mittelpunkt 
der beruflichen Tätigkeit handelt oder ein weite-
rer Arbeitsplatz existiert. Damit wird gerade auch 
Familien mit kleinerem Wohnraum geholfen, die 
über kein separates Arbeitszimmer verfügen. Wo 
es doch ein häusliches Arbeitszimmer gibt, wer-
den die steuerlichen Regelungen vereinfacht und 
stärker pauschaliert. Die Neuregelung entlastet die 
Bürgerinnen und Bürger dauerhaft jährlich um zu-
sätzlich 1,4 Mrd. Euro.

Handlungsfähig – jetzt und in der 
Zukunft

Die Corona-Krise und die Auswirkungen des rus-
sischen Angriffskriegs auf die Ukraine verlangen 
einen hohen Preis. Um gerade in solch herausfor-
dernden Zeiten Sicherheit zu geben, Härten ab-
zufedern und Kontinuität zu sichern, investiert 
die Bundesregierung mit drei Entlastungspake-
ten (Gesamtvolumen: rund 95  Mrd.  Euro) in den 
sozialen Zusammenhalt und die Modernisierung 
in unserem Land. Die schnellen Schritte zur Abfe-
derung der Krise werden durch die Schuldenregel 
des Grundgesetzes nicht behindert. Im Gegenteil: 
Die Schuldenregel steht für solides Wirtschaften, 
das die Handlungs- und Krisenfähigkeit des Staats 
sicherstellt. Der Entwurf für den Bundeshaus-
halt 2023 vom Juli 2022 sieht vor, die Schuldenre-
gel ab dem nächsten Jahr wieder einzuhalten. Im 
Rahmen des parlamentarischen Verfahrens zum 
Bundeshaushalt  2023 werden die durch das Er-
gänzungspaket  III erforderlichen Änderungen am 
Haushalt eingepflegt  – wie bisher geplant unter 
Einhaltung der Vorgabe der Schuldenregel.
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Im Interview: Bundesfinanzminister Christian 
Lindner

Viele Menschen sind in Sorge, 
dass sie die hohen Energie
kosten, ob für Strom, Heizen 
oder Tanken, nicht mehr 
stemmen können. Können 
Sie den Menschen die Angst 
nehmen?

Die Sorge treibt uns alle um. Wir stehen vor sehr 
schwierigen Monaten. Die Bundesregierung setzt 
alles daran, die hohen Preise zu dämpfen und die 
Menschen finanziell zu entlasten. Das ist unsere 
höchste Priorität. Wir stellen sicher, dass alle Men-
schen gut durch den Winter kommen. Keiner muss 
Angst haben, zu frieren oder zu hungern.

Wir dürfen nicht vergessen: Die hohen Energiekos-
ten sind eine Folge des russischen Angriffskriegs 
auf die Ukraine. Gas ist knapp geworden, weil Russ-
land die Lieferung von Gas massiv gedrosselt und 
inzwischen nahezu eingestellt hat. Einen solchen 
Vertragsbruch hat es während des gesamten Kalten 
Kriegs nicht gegeben. Die Strompreise gehen durch 
die Decke, weil die teuren Gaskraftwerke den Preis 
auf dem Strommarkt bestimmen. All das belastet 
die privaten Haushalte und Unternehmen massiv.

Die Bundesregierung setzt an allen Stellschrau-
ben an, um dieser Entwicklung entgegenzuwir-
ken. Wir beschleunigen den Ausbau erneuerba-
rer Energien, beschaffen Flüssigerdgas und füllen 
die Gasspeicher. Zudem sorgen wir dafür, dass 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Lindner 
© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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Im Interview: Bundesfinanzminister Christian Lindner

Energieunternehmen keine Zufallsgewinne in 
zweistelliger Milliardenhöhe mehr erzielen kön-
nen. Mit den abgeschöpften Gewinnen finanzieren 
wir eine Verringerung des Strompreises für den Ba-
sisverbrauch. Das kommt allen Stromkunden zu-
gute. Bevor all dies geschafft ist, müssen wir jetzt 
kurzfristig die größten Härten der steigenden Kos-
ten für Menschen und Betriebe abfedern.

Gerade bringen wir in der Bundesregierung unter 
Hochdruck das dritte Entlastungspaket im Umfang 
von mehr als 65  Mrd.  Euro auf den Weg. Unsere 
Maßnahmen sind ganz gezielt auf die verschiede-
nen Gruppen zugeschnitten: von der Energiepreis-
pauschale für Rentnerinnen und Rentner über die 
Hilfe für Studierende bis hin zur Absenkung der 
Umsatzsteuer auf Gas. Was mir mit Blick auf die 
arbeitende Mitte besonders wichtig ist: Mit dem 
Entwurf für ein Inflationsausgleichsgesetz schüt-
zen wir 48 Millionen steuerpflichtige Bürgerinnen 
und Bürger vor schleichenden Steuererhöhungen, 
der sogenannten kalten Progression. Wenn jemand 
eine Gehaltserhöhung bekommt, die lediglich die 
Inflation ausgleicht, darf das nicht zu einem hö-
heren Durchschnittssteuersatz führen. Außerdem 
erhöhen wir das Kindergeld und den Kinderfrei-
betrag. Ohne das neue Gesetz hätte eine durch-
schnittlich verdienende Familie mit doppelver-
dienenden Eltern und zwei Kindern nächstes Jahr 
680 Euro weniger zur Verfügung.

Was müssen die Bürgerinnen 
und Bürger konkret 
veranlassen, damit das 
Geld aus dem dritten 
Entlastungspaket bei ihnen 
ankommt?

Wir werden die Auszahlung aus dem neuen Ent-
lastungspaket so unkompliziert und unbürokra-
tisch wie möglich gestalten. Die Energiepreispau-
schale von 300 Euro bekommen Rentnerinnen und 
Rentner automatisch. Auch die steuerlichen Ent-
lastungen und die Erhöhung des Kindergelds ab 
dem nächsten Jahr erfolgen automatisch. Bei der 

Einmalzahlung für Studierende von 200 Euro berät 
sich der Bund mit den Ländern, wie wir die Auszah-
lung schnell und unbürokratisch vor Ort umsetzen 
können. Wohngeld und Bürgergeld werden nächs-
tes Jahr per Antrag ausgezahlt.

Im Übrigen machen wir mit dem Jahressteuer-
gesetz  2022 einen wichtigen Schritt in Richtung 
Entbürokratisierung: Finanzielle Leistungen des 
Bundes an die Bürgerinnen und Bürger sollen in 
Zukunft direkt mithilfe der steuerlichen Identifi-
kationsnummer erfolgen können. Denn wir schaf-
fen die Möglichkeit, mit jeder Steuer-ID-Nummer 
die IBAN zu verknüpfen. Damit schlagen wir zwei 
Fliegen mit einer Klappe: Wir reduzieren Betrugs-
möglichkeiten und verringern den bürokratischen 
Aufwand mit umständlichen Auszahlungsproze-
duren. Schließlich gibt es im Leben erfüllendere 
Dinge, als Anträge auszufüllen und Zeit in Ämtern 
zu verbringen.

Wie kann der Bundeshaushalt 
die hohen Summen aus dem 
Entlastungspaket finanzieren? 
Ist es noch realistisch, dass die 
Schuldenbremse im nächsten 
Jahr eingehalten wird?

Für dieses Jahr rechnen wir aufgrund des drit-
ten Entlastungspakets insgesamt mit Mehrausga-
ben und Mindereinnahmen von rund 13 Mrd. Euro 
für Bund und Länder. Davon übernimmt der Bund 
12 Mrd. Euro, den Rest die Länder. Ich gehe fest da-
von aus, dass wir diese Summe im laufenden Haus-
haltsvollzug des Jahres 2022 erwirtschaften können.

Für das nächste Jahr schätzen wir das Volumen 
des Entlastungspakets auf etwa 42,5  Mrd.  Euro. 
Davon entfallen auf den Bundeshaushalt rund 
24,6 Mrd. Euro, die übrige Summe auf Länder und 
Kommunen. Der Haushaltsentwurf für  2023, den 
das Bundeskabinett im Juli beschlossen hat, wird 
derzeit im Haushaltsausschuss des Bundestags be-
raten. Ich werde dafür werben, dass wir die not-
wendigen Änderungen am Haushaltsentwurf im 
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Rahmen der parlamentarischen Beratungen ge-
meinsam mit den Fraktionen der Ampel-Koalition 
umsetzen. Um die genauen Haushaltsanpassungen 
vornehmen zu können, brauchen wir die neueste 
Steuerschätzung, die Ende Oktober vorliegen wird.

Es bleibt dabei, dass wir wie im Entwurf die regu-
läre Obergrenze der Schuldenregel ab 2023 wieder 
einhalten. Die im Grundgesetz verankerte Schul-
denbremse ist ein Gebot der Vernunft und der 

Generationengerechtigkeit. Sie trägt dazu bei, dass 
wir mit soliden Finanzen auch in Zukunft hand-
lungsfähig bleiben. Gerade in Zeiten hoher Infla-
tion wären immer noch höhere Schulden fatal: 
Der Staat darf nicht mit Milliarden die Nachfrage 
stimulieren und die Geldpolitik der Europäischen 
Zentralbank konterkarieren, die klar auf die Be-
kämpfung der Inflation ausgerichtet ist.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Lindner 
© Bundesministerium der Finanzen/photothek

14



Entlastungspaket III BMF-Monatsbericht 
September 2022

Sc
hl

ag
lic

ht

Im Interview: Bundesfinanzminister Christian Lindner

Die Bundesländer sollen nach 
den Plänen der Koalition 
einen beträchtlichen Teil 
des Entlastung spakets 
mitfinanzieren. Wie wollen Sie 
die Länder dafür gewinnen?

Ein Entlastungspaket dieser Dimension muss eine 
gesamtstaatliche Aufgabe für alle Ebenen sein. Die 
Menschen hätten kein Verständnis, wenn die Län-
der die dringenden Maßnahmen im Bundesrat blo-
ckieren würden. Die Länder sind in einer deut-
lich komfortableren Finanzsituation als der Bund: 
Ende Juli 2022 betrug der Finanzierungsüberschuss 
der Länder rund 26,9 Mrd. Euro. Die Ausgaben der 
Länder sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken, 
die Einnahmen um gut 13  Prozent angestiegen. 
Der Bund verzeichnete im Gegensatz dazu ein De-
fizit von rund 65,8 Mrd. Euro. Ich glaube, die Zahlen 
sprechen eine klare Sprache.

Wir haben es hier nicht nur mit einer finanziellen 
Frage, sondern auch mit einer Frage der Fairness zu 
tun. Der Bund hat die Länder so stark in den ver-
gangenen Jahren entlastet, dass er jetzt selbst an 
seine Belastungsgrenze gerät. Nehmen wir z. B. die 
Flüchtlingskrise oder auch die Corona-Pandemie: 
Der Bund hat wiederholt massive Finanzhilfen an 
die Länder ausgereicht. Wir mussten sogar die Fi-
nanzverfassung ändern, um die Ausweitung der Fi-
nanzhilfen an die Länder und Kommunen recht-
lich zu ermöglichen. Damit muss jetzt Schluss sein.

Auch viele Unternehmen, etwa 
aus dem Transportgewerbe 
oder kleine Bäckereien, 
können die hohen Energie
kosten nicht mehr tragen und 
fordern ebenfalls staatliche 
Hilfe. Was können Sie ihnen 
anbieten?

Die Bundesregierung steht Unternehmen, die vom 
Anstieg der Energiepreise besonders betroffen sind, 
weiterhin mit finanzieller Unterstützung durch das 
Energiekostendämpfungsprogramm zur Seite. Da-
mit bieten wir den Unternehmen massive Unter-
stützung an. Das Programm wird ergänzt durch ein 
neues Programm für die branchenübergreifende 
Unterstützung kleiner und mittelständischer Un-
ternehmen. Kernprinzip bleibt auch hier die Abfe-
derung sehr hoher Energiepreisanstiege in der kur-
zen Frist durch gezielte Zuschüsse. Alles kann der 
Staat natürlich nicht auffangen, aber wir arbeiten 
unter Hochdruck an einer guten und robusten Lö-
sung für die klein- und mittelständischen Unter-
nehmen. Wichtig ist, dass Unternehmen nach wie 
vor auch hohe Eigenanreize haben, in energieeffi-
zientere Produktions- und Geschäftsprozesse zu 
investieren und so die notwendige Transforma-
tion selbst gestalten. Bei den hohen Kosten stel-
len wir für besonders energieintensive Unterneh-
men eine Entlastung von rund 1,7 Mrd. Euro bereit. 
Der sogenannte Spitzenausgleich bei den Strom- 
und Energiesteuern wird um ein Jahr verlängert 
und hilft rund 9.000 energieintensiven Unterneh-
men. Daneben werden auch viele der bestehenden 
Hilfsprogramme bis Ende des Jahres fortgesetzt, 
beispielsweise über die KfW oder Bund-Län-
der-Bürgerschaftsprogramme. Zudem soll die im 
Entlastungspaket  III angekündigte Dämpfung des 
Anstiegs der Netzentgelte und die Strompreis-
bremse auch für kleine und mittlere Unterneh-
men eine spürbare Entlastung bei den Stromkos-
ten bringen.
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Internationaler Informationsaustausch zu 
Transaktionen über Krypto-Vermögenswerte

 ● Deutschland hat gemeinsam mit anderen Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung einen einheitlichen Melderahmen für den automatischen Aus-
tausch von Informationen über Krypto-Vermögenswerte, den Crypto-Asset Reporting Frame-
work (CARF), erarbeitet.

 ● Der CARF trägt dazu bei, steuerrechtliche Transparenz im Bereich der Krypto-Vermögenswerte 
zu schaffen, indem er Anbieter von Krypto-Dienstleistungen verpflichtet, Informationen zu 
ihren Kundinnen und Kunden sowie den von ihnen durchgeführten Transaktionen über Kryp-
to-Vermögenswerte zu erfassen und diese den Finanzbehörden zu melden.

 ● Die gemeldeten Daten werden von den Finanzbehörden nicht unmittelbar der Besteuerung 
zugrunde gelegt, sondern dienen der Finanzverwaltung als wichtige Erkenntnisquelle über 
Einnahmen aus Krypto-Vermögenswerten – gegebenenfalls werden die Steuerpflichtigen zur 
weiteren Mitwirkung aufgefordert.

Einleitung

Einkünfte im Zusammenhang mit Krypto-Vermö-
genswerten1 können steuerpflichtig sein und sollten 
daher in der Steuererklärung angegeben werden. 
Darüber hinaus besteht das Bedürfnis der Finanz-
behörden, erklärte Angaben zu kontrollieren sowie 
gegebenenfalls nicht erklärte Einkünfte aufzude-
cken. Nur so lässt sich der Steueranspruch gegen-
über allen Bürgerinnen und Bürgern gleichmäßig 
durchsetzen. Deshalb benötigt die Finanzverwal-
tung eigene Erkenntnisquellen über Einkünfte im 
Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.

1 Aufsichtsrechtlich wird der Begriff Kryptowert verwendet.

Allerdings stellen Kryptografie und damit verbun-
dene global erreichbare Datenbanken die Finanz-
behörden vor große Herausforderungen, diesem 
Kontrollbedürfnis gerecht zu werden. Denn ob-
gleich sämtliche Krypto-Vermögenswerte auf der 
Blockchain-Technologie basieren, unterscheiden 
sie sich in Bezug auf den Grad an Anonymität von-
einander. Transaktionen über Krypto-Vermögens-
werte sind mindestens pseudoanonym (z.  B. Bit-
coin). Das heißt, die Transaktionsdaten sind auf 
der jeweiligen Blockchain zwar öffentlich und je-
der kann sie nachverfolgen. Welche Person sich je-
doch hinter der verwendeten Adresse verbirgt, wer 
also über die Krypto-Vermögenswerte verfügt, ist 
hingegen nicht erkennbar. Krypto-Vermögens-
werte können deswegen allein anhand der Trans-
aktionsdaten keiner bestimmten Person zugeord-
net werden.
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Internationaler Informationsaustausch zu Transaktionen über KryptoVermögenswerte

Krypto-Vermögenswerte 
definiert der CARF als die digitale Dar
stellung von Werten, die auf einem kryp
tografisch gesicherten Distributed Ledger 
oder einer ähnlichen Technologie beruht, 
um Transaktionen zu validieren und zu si
chern. DistributedLedgerTechnologie ist 
eine Technologie zur Aufzeichnung von In
formationen über eine auf mehrere Com
putersysteme verteilte, d. h. dezentrale 
Datenbank. Regelmäßig beruht Distribu
tedLedgerTechnologie auf dem Pub
licKeyKryptoSystem, das Schlüsselpaare 
verwendet: zum einen öffentliche Schlüssel 
(„Public Keys“), die öffentlich bekannt sind 
und der Identifizierung des Nutzers dienen, 
und zum anderen private Schlüssel („Private 
Keys“), die geheim gehalten werden und zur 
Authentifizierung des Nutzers durch digitale 
Signatur verwendet werden.

Blockchain-Technologie 
ist ein Unterfall der DistributedLed
gerTechnologie, bei der mehrere Informati
onen zu einem Block zusammengefasst und 
Blöcke in chronologischer Reihenfolge mit
einander unter Einsatz kryptografischer Ver
fahren verkettet in auf mehrere Computer
systeme verteilten Datenbanken gespeichert 
werden.

Da viele Plattformbetreiber aus dem Ausland ope-
rieren, stoßen die Möglichkeiten der Finanzbehör-
den zur Ermittlung der steuerlichen Grundlagen 
an ihre Grenzen. Die internationale Zusammen-
arbeit in diesem Bereich ist daher von besonderer 
Bedeutung. Im Auftrag der G20-Finanzministerin-
nen und -minister hat daher die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

gemeinsam mit insgesamt 51  Staaten einen ein-
heitlichen rechtlichen Rahmen für den internati-
onalen Austausch steuerlich relevanter Daten zu 
Krypto-Vermögenswerten erarbeitet. Ziel war es, 
einen einheitlichen Melderahmen zu vereinba-
ren, der die zwischen den teilnehmenden Staaten 
und Gebieten auszutauschenden Informationen, 
die davon betroffenen Personen sowie die zu be-
achtenden Sorgfaltspflichten festlegt. Dies ist nun 
mit dem CARF gelungen. Der Monatsbericht gibt 
einen Überblick über die technischen Regeln des 
CARF.

Inhalt des CARF

Der CARF umfasst im Wesentlichen Regelungen zu 
den folgenden vier Bereichen:

1. erfasste Krypto-Vermögenswerte

2. diejenigen Anbieter von Krypto-Dienstleistun-
gen, die Datenerhebungs- und Meldepflichten 
unterliegen

3. meldepflichtige Daten

4. den Anbietern von Krypto-Dienstleistungen 
obliegende Sorgfaltspflichten

Vom CARF umfasste Krypto
Vermögenswerte

Die Definition von Krypto-Vermögenswerten 
konzentriert sich auf den Einsatz der kryptogra-
fisch gesicherten Distributed-Ledger-Technolo-
gie, da diese entscheidend für den Besitz und die 
Übertragung von Krypto-Vermögenswerten ist. 
Vom Anwendungsbereich des CARF werden alle 
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derzeit bekannten Arten von Krypto-Vermögens-
werten erfasst. Dazu zählen z. B. Payment-Token, 
Utility-Token, Security-Token, Stablecoins und 
Non-Fungible-Token.

Payment-Token 
kommt die Funktion eines privaten Zah
lungsmittels zu. Sie verfügen über keinen in
neren Wert und werden nicht von einer Zen
tralbank emittiert. Mit Ausnahme von El 
Salvador und der Zentralafrikanischen Re
publik, die den Bitcoin als gesetzliches 
Zahlungsmittel anerkennen, werden Pay
mentToken nicht als gesetzliches Zahlungs
mittel behandelt.

Utility-Token 
vermitteln gegenüber dem Herausgeber des 
Tokens bestimmte Nutzungsrechte (z. B. 
Zugang zu einem gegebenenfalls noch zu 
schaffenden Netzwerk) oder einen Anspruch 
darauf, die Token gegen eine bestimmte, ge
gebenenfalls noch zu schaffende Ware oder 
Dienstleistung einzutauschen.

Security-Token 
sind Token, die mit herkömmlichen Wert
papieren nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 44 der Richt
linie 2014/65/EU („MiFID II”) vergleichbar 
sind, insbesondere konventionelle Schuld
titel und Eigenkapitalinstrumente (z. B. in 
Kryptoform herausgegebene Aktien und 
Schuldverschreibungen).

Stablecoins 
sind wertstabilisierte Kryptowerte, die z. B. 
auf Währungen oder Währungskörbe refe
renzieren und häufig zu Zahlungszwecken 
eingesetzt werden.

Non-Fungible-Token (NFTs) 
sind einzigartige KryptoVermögenswerte, 
die z. B. digitale Bilder, Video oder Audio
aufnahmen repräsentieren können.

Damit auch neue Anlageklassen, die in Zukunft 
entstehen und funktionell ähnlich wie Krypto-Ver-
mögenswerte funktionieren, vom Informations-
austausch umfasst werden, ist außerdem ein Ver-
weis auf „ähnliche Technologien“ enthalten.

Nach dem CARF sind solche Krypto-Vermögens-
werte nicht zu melden, für die der meldende An-
bieter von Krypto-Dienstleistungen hinreichend 
festgestellt hat, dass sie nicht generell für Zahlungs- 
oder Anlagezwecke verwendet werden können. Für 
diese Einordnung müssen nun Leitlinien entwi-
ckelt werden, die „Zahlungs- oder Investmentzwe-
cke“ konkretisieren.

Die Frage, ob Krypto-Vermögenswerte für Zah-
lungs- oder Anlagezwecke verwendet werden kön-
nen, kann sich insbesondere bei NFTs stellen. NFTs 
werden in vielen Fällen als Sammlerobjekte ver-
marktet. Diese Funktion allein schließt jedoch 
nicht aus, dass ein NFT aus steuerrechtlicher Sicht 
auch für Zahlungs- oder Anlagezwecke genutzt 
werden kann. Es ist daher wichtig, die Art der NFTs 
und ihre Funktion in der Praxis zu berücksichtigen, 
und nicht, welche Terminologie oder Marketingbe-
griffe verwendet werden.

Ausgenommen vom Anwendungsbereich des CARF 
sind solche Krypto-Vermögenswerte, bei denen es 
sich um digitales Zentralbankengeld oder spezi-
fizierte elektronische Geldprodukte (E-Geld-Pro-
dukte) handelt. Spezifizierte E-Geld-Produkte sind 
nach dem geänderten Common Reporting Stan-
dard (CRS) Geldprodukte, die eine einzige staatli-
che Währung abbilden und beim Herausgeber je-
derzeit zum Nennwert einlösbar sind. Digitales 
Zentralbankengeld und spezifizierte E-Geld-Pro-
dukte werden zukünftig vom Anwendungsbereich 
des CRS erfasst.
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Meldepflichtige Anbieter von 
KryptoDienstleistungen

Der CARF zielt darauf ab, Sorgfalts- und Melde-
pflichten für solche Anbieter von Krypto-Dienst-
leistungen einzuführen, die im Bereich des 
Austauschs und der Übertragung von Krypto-Ver-
mögenswerten tätig sind. Das sind natürliche oder 
juristische Personen, die geschäftlich

 ● den Tausch von Krypto-Vermögenswerten für 
oder im Namen von Kundinnen und Kunden 
durchführen,

 ● als Gegenpartei oder Vermittler auftreten oder

 ● Handelsplattformen für die Durchführung von 
Transaktionen über Krypto-Vermögenswerte 
zur Verfügung stellen.

Der Tausch von Krypto-Vermögenswerten umfasst 
alle Dienstleistungen, durch die die Kundin oder 
der Kunde Krypto-Vermögenswerte gegen staatli-
che Währung oder umgekehrt erhalten oder durch 
die die Kundin oder der Kunde Krypto-Vermögens-
werte gegen andere Krypto-Vermögenswerte tau-
schen kann. Der Tausch muss für oder im Auftrag 
der Kundin oder des Kunden durchgeführt werden. 
Nicht erfasst ist daher die Beteiligung an der Vali-
dierung von Transaktionen (z. B. Mining, Forging).

Eine natürliche oder juristische Person kann 
Tauschgeschäfte für oder im Namen von Kundin-
nen oder Kunden tätigen, indem sie als Gegenpar-
tei oder Vermittlerin der Transaktionen agiert. Bei-
spiele dafür sind

 ● das Betreiben von Automaten, die den Aus-
tausch steuerlich relevanter Krypto-Vermö-
genswerte gegen staatliche Währungen oder 
andere relevante Krypto-Vermögenswerte er-
möglichen, und

 ● die Abwicklung von Aufträgen zum Kauf oder 
Verkauf von Krypto-Vermögenswerten im Auf-
trag von Kundinnen oder Kunden.

Eine Handelsplattform stellt zur Verfügung, wer 
Software bereitstellt und es Nutzern dadurch er-
möglicht, Transaktionen durchzuführen. Nicht als 
Zurverfügungstellen einer Handelsplattform gel-
ten hingegen die Programmierung und anschlie-
ßende Veräußerung solcher Software.

Hinsichtlich der Meldepflicht von Anbietern von 
Krypto-Dienstleistungen enthält der CARF eine 
Rangfolge: Meldepflichtig sind primär solche 
Dienstleister, die in dem am CARF teilnehmenden 
Staat für steuerliche Zwecke ansässig sind. Han-
delt es sich bei dem Dienstleister z. B. um eine Kör-
perschaft (z. B. Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung (GmbH), Aktiengesellschaft (AG)), so ist diese 
dann für Zwecke der Besteuerung in Deutschland 
ansässig, wenn die Körperschaft ihre Geschäfts-
leitung oder ihren Sitz in Deutschland hat. Ist der 
Dienstleister eine natürliche Person, ist diese für 
steuerliche Zwecke in Deutschland ansässig, wenn 
sie in Deutschland einen Wohnsitz oder ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Ist der Anbieter von 
Krypto-Dienstleistungen in keinen am CARF teil-
nehmenden Staat ansässig, besteht dennoch eine 
Meldepflicht, wenn der Dienstleister

 ● nach dem Recht eines teilnehmenden Staates 
gegründet worden ist und Rechtspersönlichkeit 
besitzt oder verpflichtet ist, eine Steuererklä-
rung abzugeben oder

 ● von einem am CARF teilnehmenden Staat aus 
verwaltet wird oder

 ● in einem am CARF teilnehmenden Staat einen 
Geschäftssitz hat.

Dadurch soll gewährleistet werden, dass möglichst 
viele Anbieter von Krypto-Dienstleistungen Daten 
nach dem CARF melden müssen.
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Meldepflichtige Daten

Zu melden sind sowohl Daten zur Person der 
Kundin oder des Kunden als auch zu den von 
ihnen durchgeführten Transaktionen über 
Krypto-Vermögenswerte.

Die personenbezogenen Daten dienen dazu, den 
Steuerpflichtigen zu identifizieren. Mitzuteilen 
sind der Name, die Anschrift, der Ansässigkeits-
staat, die Steueridentifikationsnummer sowie das 
Geburtsdatum (bei natürlichen Personen).

Unter Bezeichnung des jeweiligen Krypto-Vermö-
genswertes sind zu den durchgeführten Transak-
tionen jeweils zusammengefasste Daten an die Fi-
nanzbehörden zu übermitteln. Mitgeteilt werden 
also keine transaktionsbezogenen Daten. Die Da-
ten können daher nicht direkt in die Steuererklä-
rung übernommen werden, sondern dienen dazu, 
die Angaben des Steuerpflichtigen in der Steuer-
erklärung zu verifizieren und sind gegebenenfalls 
Ansätze für weitere Ermittlungen.

Der CARF unterscheidet folgende fünf Gruppen 
meldepflichtiger Transaktionen:

 ● Erwerb und Veräußerung von Krypto-Vermö-
genswerten im Tausch gegen staatliche Wäh-
rung,

 ● Erwerb und Veräußerung von Krypto-Vermö-
genswerten im Tausch gegen andere Kryp-
to-Vermögenswerte,

 ● Übertragungen von Krypto-Vermögenswerten 
als Gegenleistung für eine Ware oder Dienst-
leistungen (Einzelhandelstransaktionen),

 ● sonstige Transaktionen über Krypto-Vermö-
genswerte an oder von der Kundin oder dem 
Kunden und

 ● Transaktionen an nicht von einem Anbieter 
von Krypto-Dienstleistungen verwaltete Wal-
let-Adressen.

Wallet-Adressen 
Wallet bedeutet wörtlich übersetzt Geldbör
se oder Brieftasche. Eine genauere Überset
zung wäre jedoch Schlüsselbund. Das Wallet 
dient dem Speichern privater und öffent
licher Schlüssel, die für den Zugriff auf die 
KryptoVermögenswerte erforderlich sind. 
In dem Wallet selbst werden keine Kryp
toVermögenswerte gehalten; diese verlas
sen die Blockchain nicht. Die WalletAdresse 
dient dazu, KryptoVermögenswerte eindeu
tig zu verwalten.

Die ersten beiden Gruppen meldepflichtiger Trans-
aktionen betreffen Transaktionen, bei denen der 
meldepflichtige Anbieter von Krypto-Dienstleis-
tungen tatsächlich Kenntnisse über Leistung und 
Gegenleistung hat. Die Informationen zu den 
Transaktionen müssen daher zwischen der An-
schaffung und der Veräußerung der Krypto-Ver-
mögenswerte unterscheiden. Den Finanzbehörden 
mitzuteilen sind der gezahlte und der erhaltene 
Gesamtbetrag für von der Kundin oder vom Kun-
den erworbene und veräußerte Krypto-Vermö-
genswerte, die Gesamtzahl der erworbenen und 
veräußerten Einheiten und die Anzahl der Trans-
aktionen. Der gezahlte und erhaltene Gesamtbe-
trag sind dabei in einer einheitlichen staatlichen 
Währung anzugeben.

Die dritte Gruppe meldepflichtiger Transaktio-
nen  – die sogenannten Einzelhandelstransaktio-
nen  – umfasst die Übertragung von Krypto-Ver-
mögenswerten im Tausch gegen eine Ware oder 
Dienstleistung. Die Mitteilung dieser Daten trägt 
der Praxis Rechnung, dass immer mehr Online-
händler Waren oder Dienstleistungen im Tausch 
gegen Krypto-Vermögenswerte anbieten. Tauscht 
ein Kunde des Händlers seine Krypto-Vermögens-
werte gegen eine Ware oder Dienstleistung, so 
führt das gleichzeitig zu einer Veräußerung seiner 
hingegebenen Krypto-Vermögenswerte. Hat sich 
der Wert der hingegebenen Krypto-Vermögens-
werte seit ihrer Anschaffung verändert, so kann 
der Tausch der Krypto-Vermögenswerte gegen eine 
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Ware oder Dienstleistung zu einem steuerpflich-
tigen Veräußerungsgewinn/-verlust führen. Da-
her haben die Finanzbehörden ein berechtigtes 
Interesse an diesen Daten. Der Anbieter von Kryp-
to-Dienstleistungen muss derlei Einzelhandel-
stransaktionen den Finanzbehörden allerdings nur 
dann mitteilen, wenn er die Kundin oder den Kun-
den des Händlers als eigene Kundin oder eigenen 
Kunden behandeln muss. Das ist immer dann der 
Fall, wenn er selbst nach den nationalen rechtli-
chen Regeln gegen Geldwäsche verpflichtet ist, die 
Kundin oder den Kunden des Händlers zu identi-
fizieren, z. B. wenn die Kundin oder der Kunde des 
Händlers zugleich Vertragspartnerin oder Vertrags-
partner des Anbieters von Krypto-Dienstleistun-
gen ist. Die Mitteilungspflicht seitens des Anbieters 
für Krypto-Dienstleistungen besteht nur, wenn die 
Transaktion den Wert von 50.000 US-Dollar über-
schreitet. Der Dienstleister hat der Finanzbehörde 
den Gesamtwert der von der Kundin oder von 
dem Kunden durchgeführten Einzelhandeltrans-
aktionen, die Gesamtzahl der hingegebenen Kryp-
to-Vermögenswerte sowie die Anzahl der Einzel-
handelstransaktionen mitzuteilen.

Die vierte Gruppe meldepflichtiger Transaktionen 
umfasst Transaktionen an beziehungsweise durch 
eine Kundin oder einen Kunden des meldenden 
Anbieters von Krypto-Dienstleistungen. Dabei han-
delt es sich um Transaktionen, die entweder keine 
Gegenleistung auslösen oder bei denen die Gegen-
leistung für den Anbieter von Krypto-Dienstleis-
tungen nicht erkennbar ist. Hierunter fallen bei-
spielsweise Krypto-Vermögenswerte, die von der 
Kundin oder von dem Kunden aus der Überlassung 
eines Kredits oder aufgrund eines Hard-Fork zuflie-
ßen. Für die Mitteilung dieser Daten an die Finanz-
behörden muss der meldende Dienstleister danach 
unterscheiden, ob die Transaktion an oder durch 
die Kundin oder den Kunden erfolgt ist. Darüber 
hinaus muss der Dienstleister die Transaktionen 

nach der zugrunde liegenden Übertragungsart 
(z. B. Hard-Fork, Staking, Lending, Airdrop) unter-
scheiden, sofern ihm diese bekannt ist. An die Fi-
nanzbehörden mitzuteilen sind vom meldenden 
Dienstleister, unterteilt nach der Übertragungsart, 
der Gesamtwert der Krypto-Vermögenswerte, die 
aggregierte Anzahl der Einheiten und die Anzahl 
der Transaktionen.

Hard-Fork

„Fork“ bedeutet Gabelung oder Aufspal
tung einer Blockchain. Das heißt, der Quell
code des Netzwerks wird veröffentlicht und 
ist kostenfrei nutz und veränderbar. Da
durch kann der Quellcode von jedermann 
eingesehen, heruntergeladen und verändert 
werden und sich im weiteren Verlauf in ei
ne Richtung entwickeln, welche zumindest 
von zwei Teilnehmern unterstützt wird. Es 
können sich damit innerhalb des Netzwerks 
Meinungsverschiedenheiten zur weiteren 
Ausgestaltung der Blockchain herausbilden. 
Kann kein Konsens gefunden werden, so 
führt dies zur Aufspaltung der Blockchain, 
dem sogenannten HardFork. Die Block
chains der beiden KryptoVermögenswerte 
entwickeln sich dann nach der Spaltung ge
trennt weiter. Auf diese Weise entsteht eine 
zusätzliche Version der KryptoVermögens
werte, die neben der ursprünglichen Version 
koexistiert. Im Zuge der Spaltung erlangen 
die Inhaberinnen und Inhaber von Einheiten 
der vor der HardFork existierenden Kryp
toVermögenswerte zu ihren Einheiten die
ser KryptoVermögenswerte die gleiche 
Anzahl von Einheiten der neuen KryptoVer
mögenswerte, ohne dafür eine Gegenleis
tung erbringen zu müssen.
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Forging, Staking 
Damit eine Transaktion über KryptoVer
mögenswerte wirksam ist, muss sie in der 
Blockchain abgelegt sein. Die Blockerstel
lung wird bei KryptoVermögenswerten, de
ren Konsensverfahren auf dem Proof of Sta
ke beruht, meist als Forging bezeichnet. 
Beim Proof of Stake erfolgt die Auswahl der 
oder des nächsten BlockErstellenden in der 
Regel über eine gewichtete Zufallsauswahl. 
Die Chance, einen Block an die Blockchain 
anfügen zu dürfen und die Blockbelohnung 
nebst Transaktionsgebühren zu vereinnah
men, steigt z. B. mit der Zahl der eingesetz
ten KryptoVermögenswerte (dem „Stake“). 
Beim Stake handelt es sich um eine Anzahl 
von Einheiten einer virtuellen Währung, die 
die Inhaberinnen und Inhaber für einen be
stimmten Zeitraum sperren, sodass sie in der 
Regel nicht darauf zugreifen können, und 
mit denen die BlockErsteller gegenüber 
dem Netzwerk nachweisen, dass sie Inter
esse an einer ordnungsgemäßen BlockEr
stellung haben. Die Person, die den nächs
ten Block im Rahmen des Proof of Stake 
erstellt, kann als Stake eigene KryptoVer
mögenswerte einsetzen oder diese von ei
ner anderen Person zur Verfügung gestellt 
bekommen. Wenn eine andere Person ih
re KryptoVermögenswerte zur Verfügung 
stellt, wird dies als Staking bezeichnet. Der 
Staker erhält für diese Leistung eine Vergü
tung, den sogenannten StakingReward.

Lending 
Beim Lending werden KryptoVermögens
werte einem Dritten gegen eine Vergütung 
zur Nutzung überlassen.

Airdrop 
Als Airdrop werden Aktionen bezeichnet, 
bei denen KryptoVermögenswerte verteilt 
werden.

Die Bedeutung der hier verwendeten Begrif
fe ist nicht international abgestimmt.

Die fünfte Gruppe meldepflichtiger Transaktio-
nen betrifft Transaktionen an Wallet-Adressen, die 
weder einem Anbieter von Krypto-Dienstleistun-
gen noch einem Finanzinstitut zugeordnet wer-
den können. Anbieter von Krypto-Dienstleistun-
gen kennen bei diesen Transaktionen gewöhnlich 
weder den Inhaber der Wallet-Adresse noch den 
Grund für diese Transaktion. Es kann sich dabei 
beispielsweise um Übertragungen an die eigene 
Wallet-Adresse einer Kundin oder eines Kunden 
handeln. Eine solche Transaktion wäre steuerlich 
unbeachtlich. Möglich ist aber auch, dass es sich 
um Übertragungen an die Wallet-Adresse eines so-
genannten Smart Contracts handelt. Mithilfe von 
Smart Contracts werden Finanzdienstleistungen 
abgewickelt, die ohne eine zentrale Stelle auskom-
men, z.  B. ein Kredit- oder Finanzdienstleistungs-
institut. Smart Contracts stellen keinen Vertrag im 
juristischen Sinne dar; sie dienen aber der auto-
matisierten Durchführung unterschiedlicher Ver-
tragsbedingungen. Mithilfe von Smart Contracts 
können Geschäfte abgewickelt werden, die zu steu-
erlich relevanten Erträgen führen. An solchen Sach-
verhalten besteht deshalb auch seitens der Finanz-
behörden ein berechtigtes Interesse. Daher haben 
Anbieter von Krypto-Dienstleistungen den Finanz-
behörden den Gesamtwert der Krypto-Vermögens-
werte und die Anzahl der Einheiten, die an externe 
Wallet-Adressen übertragen wurden, mitzuteilen. 
Diese Daten können für die Finanzbehörden Aus-
gangspunkt für weitere Ermittlungen sein. Damit 
die Finanzbehörden bei Bedarf weitere Informati-
onen zu diesen Transaktionen von den Anbietern 
von Krypto-Dienstleistungen anfordern können, 
sind diese verpflichtet, die Einzelheiten zu diesen 
Transaktionen einschließlich der Wallet-Adresse zu 
erfassen und fünf Jahre lang aufzubewahren.

Sorgfaltspflichten von Anbietern 
für KryptoDienstleistungen

Jeder Anbieter von Krypto-Dienstleistungen muss 
seine Kundinnen und Kunden identifizieren, um 
zu wissen, wer seine Vertragspartner sind. Dafür 
sieht der CARF bestimmte, als Sorgfaltspflichten 
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bezeichnete, Regeln vor. Inhaltlich lehnen sich die 
Sorgfaltspflichten an die Regelungen des CRS an.

Darüber hinaus umfassen die Sorgfaltspflichen 
der Anbieter für Krypto-Dienstleistungen die Fest-
stellung, ob die Daten zu einer Kundin oder einem 
Kunden überhaupt meldepflichtig sind, denn dies 
trifft nicht auf alle Kundinnen und Kunden zu. We-
gen staatlicher oder innerbetrieblicher Kontroll-
systeme zur Einhaltung und Erfüllung steuerlicher 
Pflichten sind beispielsweise AGs, deren Aktien re-
gelmäßig an Börsen gehandelt werden, interna-
tionale Organisationen sowie Zentralbanken und 
andere Finanzinstitute keine meldepflichtigen 
Kunden.

Je nach dem, ob eine Kundin oder ein Kunde eine 
natürliche Person oder ein Rechtsträger (z. B. eine 
GmbH) ist, sind unterschiedliche Sorgfaltspflich-
ten zu erfüllen. Sowohl natürliche Personen als 
auch Rechtsträger müssen gegenüber dem mel-
denden Anbieter von Krypto-Dienstleistungen 
eine Selbstauskunft abgeben, die dieser auf Schlüs-
sigkeit zu überprüfen hat. Bei natürlichen Personen 
muss die Selbstauskunft Vor- und Nachnamen, die 
Wohnsitzadresse, die steuerliche Ansässigkeit, die 
Steueridentifikationsnummer und das Geburtsda-
tum enthalten. Die Angaben zur steuerlichen An-
sässigkeit dienen der Einordnung, welchem Staat 
die Transaktionsdaten mitzuteilen sind, während 
mithilfe der Steueridentifikationsnummer die zu-
ständige Finanzbehörde die Transaktionsdaten ei-
nem bestimmten Steuerpflichtigen zuordnen 
kann. Rechtsträger haben mit der Selbstauskunft 
hingegen die gesetzliche Bezeichnung, die steu-
erliche Ansässigkeit und  – sofern vergeben  – die 
Steueridentifikationsnummer mitzuteilen. Darü-
ber hinaus muss der Anbieter von Krypto-Dienst-
leistungen feststellen, ob es eine das Unternehmen 
beherrschende Person gibt, der die Transaktionen 
über die Krypto-Vermögenswerte wirtschaftlich 
zuzurechnen sind. Ist das der Fall, muss die das Un-
ternehmen beherrschende Person entweder eine 
eigene Selbstauskunft erteilen oder der Rechtsträ-
ger muss Angaben zur beherrschenden Person 
machen.

Fazit

Die Welt der Krypto-Vermögenswerte ist vielfältig: 
Krypto-Vermögenswerte werden zu Zahlungszwe-
cken eingesetzt und inzwischen werden auch viele 
klassische Finanzprodukte unter Verwendung der 
Blockchain-Technologie herausgegeben.

Mit dem CARF werden Anbieter von Kryp-
to-Dienstleistungen verpflichtet, Informationen zu 
ihren Nutzern und den von ihnen durchgeführten 
Transaktionen über Krypto-Vermögenswerte zu 
erfassen und den Finanzbehörden in zusammen-
gefasster Form zu melden. Die gemeldeten Daten 
werden von den Finanzbehörden jedoch nicht un-
mittelbar der Besteuerung zugrunde gelegt, son-
dern sie dienen ihr als wichtige Erkenntnisquelle 
über Einnahmen aus Krypto-Vermögenswerten  – 
gegebenenfalls wird die oder der Steuerpflichtige 
zur weiteren Mitwirkung aufgefordert. Der CARF 
ist damit ein wichtiges Instrument für mehr Trans-
parenz bei grenzüberschreitenden Investitionen in 
Krypto-Vermögenwerte sowie für eine gleichmä-
ßige Durchsetzung des Steueranspruchs. Zugleich 
trägt der CARF zu einem fairen Wettbewerb zwi-
schen den Wirtschaftsteilnehmern im Bereich der 
Finanzdienstleistungen bei.

Geschäfte mit Krypto-Vermögenswerten, die direkt 
zwischen den Teilnehmern – ohne einen Anbieter 
von Krypto-Dienstleistungen einzubeziehen – ab-
gewickelt werden, sind vom Anwendungsbereich 
des CARF nicht umfasst. Hierzu wird auf interna-
tionaler Ebene weiter überlegt werden müssen, wie 
derartige Geschäfte erfasst und gemeldet werden 
können.

Die Europäische Kommission plant parallel zum 
CARF demnächst einen Entwurf zur Änderung der 
EU-Amtshilferichtlinie vozulegen, der u.  a. auch 
Regeln zum Informationsaustausch über Kryp-
to-Transaktionen enthalten wird. Damit wird 
auch die Europäische Kommission einen weiteren 
Schritt zu mehr steuerlicher Transparenz und Steu-
ergerechtigkeit machen.
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Abrechnung der grundgesetzlichen Regel 
zur Begrenzung der Neuverschuldung 
(Schuldenbremse) 2021

 ● Gemäß § 7 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung von Art. 115 des Grundgesetzes (GG) wurde 
turnusgemäß zum 1. September 2022 die Einhaltung der Schuldenregel des Bundes (Schulden-
bremse) im Haushaltsvollzug 2021 abschließend geprüft. Grundlage hierfür bilden die gesamt-
wirtschaftlichen Daten des Statistischen Bundesamts vom 25. August 2022.

 ● Die strukturelle Nettokreditaufnahme (NKA) belief sich im Jahr 2021 auf 5,92 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts (BIP). Die Regelobergrenze für die strukturelle NKA (0,35 Prozent des BIP = 
12,1 Mrd. Euro) wurde nach abschließendem Ergebnis um 192,023 Mrd. Euro überschritten. Eine 
Überschreitung der Regelgrenze war bereits im Haushaltsgesetz aufgrund der Feststellung einer 
außergewöhnlichen Notsituation nach Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG geplant.

 ● Der Überschreitungsbetrag ist im Rahmen eines vom Deutschen Bundestag beschlossenen 
für die Jahre 2020 bis 2022 zusammengefassten Tilgungsplans zurückzuführen. Der Tilgungs-
zeitraum erstreckt sich von 2028 bis 2058, also über einen Zeitraum von 31 Jahren. Für den 
Überschreitungsbetrag 2021 ergibt sich daraus ein zurückzuführender Betrag in Höhe von 
rund 6,194 Mrd. Euro pro Jahr. Dieser tritt zu der Tilgungsverpflichtung aus dem Jahr 2020 von 
jährlich rund 2,245 Mrd. Euro hinzu.

Nach Art. 115 Abs. 2 Satz 1 bis 3 GG sind Einnah-
men und Ausgaben des Bundes grundsätzlich ohne 
Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Dem wird 
entsprochen, wenn die strukturelle NKA 0,35 Pro-
zent des BIP nicht überschreitet. In Art. 115 Abs. 2 
Satz 6 und 7 ist geregelt, dass im Falle von Natur-
katastrophen oder außergewöhnlichen Notsitua-
tionen, die sich der Kontrolle des Staats entziehen 
und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträch-
tigen, diese Kreditobergrenze auf Grundlage eines 
Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Deut-
schen Bundestags überschritten werden darf und 
ein Tilgungsplan zu beschließen ist.1

Der Bundeshaushalt des Jahres  2021 wurde  – 
wie bereits der des Jahres 2020 – stark von den fi-
nanziellen Auswirkungen zur Bekämpfung der 

1 Siehe auch Shortlink zum Kompendium zur Schuldenbremse 
unter https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220921

Corona-Pandemie und den damit einhergehenden 
wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen 
Folgen geprägt. Auf dieser Grundlage hat der Deut-
sche Bundestag auch für das Jahr 2021 eine außer-
gewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle 
des Staats entzieht und die staatliche Finanzlage 
erheblich beeinträchtigt, festgestellt und beschlos-
sen, von der Ausnahmeregelung des Art. 115 Abs. 2 
Satz 6 GG Gebrauch zu machen. Basierend darauf 
und auf der damaligen Datenlage zur gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung war im Soll des Bundes-
haushalts 2021 in der Fassung des 2. Nachtrags zum 
Bundeshaushalt 2021 eine Überschreitung der Re-
gelgrenze von rund 208,9 Mrd. Euro vorgesehen.

Der Deutsche Bundestag hat entsprechend der Vor-
gabe des GG für die aufgrund der Ausnahmerege-
lung gemäß Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG aufgenomme-
nen Kredite einen Tilgungsplan zur Rückführung 
der aufgrund der Ausnahmeregelung zusätzlichen 
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Kredite beschlossen. Die abschließende Berech-
nung, aus der sich die endgültige Höhe der Til-
gungsverpflichtung ergibt, orientiert sich an den 
Vorschriften über die jährliche Abrechnung für die 
Buchung auf dem Kontrollkonto (§  7  Abs.  1 Aus-
führungsgesetz zu Art. 115 GG und § 3 Verordnung 
über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunk-
turkomponente nach §  5 des Art.  115-Gesetzes). 

Demnach wird der endgültige Rückführungs-
betrag jeweils zum 1.  September des Folgejahres 
festgestellt.

Das Ergebnis der abschließenden Abrechnung der 
Schuldenbremse für das Jahr 2021 zum 1. Septem-
ber 2022 ist in Tabelle 1 dargestellt.

Aufstellung und Abrechnung des Haushalts des Bundes gemäß Art. 115 GG für das Jahr 2021

2021¹ 2021²

Soll Ist 

in Mrd. Euro in Mrd. Euro

1 Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme 
(in Prozent des BIP) ohne Abbauverpflichtung

0,35

2 Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen 
Jahres (Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung)

3.449,1

3 Abbauverpflichtung - -

3a Gemäß Tilgungsplan (Art. 115 Abs. 2 Satz 7 GG)  

3b Aus Kontrollkonto  

4 Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme ((1) x (2) - (3)) 
mit Abbauverpflichtung

12,1

in Prozent des BIP 0,35

5 Konjunkturkomponente 
Soll: (5a) x (5c) 
Ist: [(5a) + (5b)] x (5c)

-12,8 -14,3

5a Nominale Produktionslücke (Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung) 63,3

5b Anpassung an tatsächliche wirtschaftliche Entwickung [Ist (5ba)  Soll (5ba)]% x (5bb) 7,4

5ba Nominales Bruttoinlandsprodukt (Prozent gegenüber Vorjahr) 6,0 5,8

5bb Nominales Bruttoinlandsprodukt des Vorjahres 3.405,4

5c Budgetsemielastizität (ohne Einheit) 0,203

6 Saldo Finanzielle Transaktionen -8,5 3,0

6a Einnahmen aus finanziellen Transaktionen 1,0 0,9

6aa Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt 1,0 0,9

6ab Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Sondervermögen  

6b Ausgaben aus finanziellen Transaktionen 9,4 2,1

6ba Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt³ 9,4 2,1

6bb Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Sondervermögen  

7 Zulässige Nettokreditaufnahme ((4) - (5) - (6)) 33,4 23,4

8 Nettokreditaufnahme ((8a) + (8b)) 179,8 215,4

8a Nettokreditaufnahme Bundeshaushalt 179,8 215,4

8b Nettokreditaufnahme der Sondervermögen 0 0

Tabelle 1
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noch: Aufstellung und Abrechnung des Haushalts des Bundes gemäß Art. 115 GG für das Jahr 2021

2021¹ 2021²

Soll Ist 

in Mrd. Euro in Mrd. Euro

9 Strukturelle Nettokreditaufnahme ((8) + (5) + (6)) 158,5 204,1

in Prozent des BIP 4,60 5,92

10 Überschreitung (+) der Obergrenze 
aufgrund Ausnahmeregel Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG 
(9) - (4) bzw. (8) - (7) 

146,5 192,0

11 Be(-)/Ent(+)lastung des Kontrollkontos 
(7) - (8) + (10) oder (4) - (9) + (10)

0

12 Saldo Kontrollkonto Vorjahr 47,7

13 Saldo Kontrollkonto neu (11) + (12) 47,7

Abweichungen in den Summen und in den Produkten durch Rundungen möglich.
1 Soll 2021 bezieht sich auf das Haushaltsgesetz 2021 vom 21. Dezember 2020 BGBl. I 2020 Nr. 66 S. 3208.
2 Endgültige Feststellung der Abweichung der zulässigen Nettokreditaufnahme von der tatsächlichen Nettokreditaufnahme i. S. d. 

Schuldenbremse zum 1. September 2022. Die Feststellung wird auch in der Haushaltsrechnung 2022 veröffentlicht.
3 Ausgaben aus finanziellen Transaktionen im Ist 2021 reduziert um den erlassenen Betrag des Darlehens an die Bundesagentur 

für Arbeit aus dem Jahr 2020 in Höhe von 6,913 Mrd. Euro und damit entsprechende Erhöhung des Überschreitungsbetrags. Die 
Bundesagentur für Arbeit hat im Jahr 2020 ein Darlehen in Höhe von rund 6,913 Mrd. Euro aus dem Bundeshaushalt 2020 erhalten 
(Titel 1101 856 22). Im Jahr 2020 war dieser Betrag gemäß der Gruppierung 856 eine Ausgabe aus finanziellen Transaktionen und 
hat den Überschreitungsbetrag der zulässigen Nettokreditaufnahme entsprechend verringert. Gemäß § 12 Abs. 1 Satz 3 Haushalts
gesetz 2021 wurde das bis Ende 2021 gestundete Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 2020 am Ende des Haus
haltsjahres 2021 erlassen. 
Da die abschließende Feststellung der Abweichung der tatsächlichen von der zulässigen Nettokreditaufnahme für das Jahr 2020 
bereits, wie gesetzlich vorgeschrieben (Art. 115Gesetz § 7 Abs. 1), zum 1. September 2021 erfolgte und der Darlehenserlass erst 
zum Ende des Jahres 2021 zu vollziehen war, war eine Berücksichtigung dieses Sachverhalts bei der abschließenden Abrechnung 
der Schuldenbremse nicht möglich. Damit die Umwandlung jedoch i. S. d. Schuldenbremse nicht verloren geht, wird der Erlass des 
Darlehens an die Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 2020 bei der Abrechnung der Schuldenbremse für 2021 berücksichtigt.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Für die Überprüfung, wie die Schuldenregel im 
Haushaltsvollzug eingehalten worden ist, bleibt die 
erstmalige Haushaltsaufstellung generell Ausgangs-
punkt für die Abrechnung der Schuldenbremse. 
Die Überschreitung der zulässigen NKA aufgrund 
der Ausnahmeregelung in Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG 
war jedoch im Ist geringer als mit dem 2. Nachtrag 
zum Bundeshaushalt 2021 veranschlagt. Mittels ei-
nes Vergleichs der tatsächlichen wirtschaftlichen 
Entwicklung mit den Erwartungen zum Zeitpunkt 
der Aufstellung des ursprünglichen Haushalts wird 
die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung ermit-
telte Konjunkturkomponente an die tatsächliche ge-
samtwirtschaftliche Entwicklung im Haushaltsjahr 
angepasst (vgl. Tabelle 1, Position 5 Ist).

Um die Einhaltung der Schuldenbremse im Haus-
haltsvollzug zu überprüfen, wird die tatsächliche 
strukturelle NKA mit der maximal zulässigen struk-
turellen NKA (beziehungsweise die tatsächliche mit 
der zulässigen NKA) verglichen.

Die tatsächliche NKA beträgt im Jahr  2021 im Ist 
rund 215,4 Mrd. Euro (vgl. Tabelle 1 Position 8 Ist). 
In die Berechnung der für die Schuldenregel rele-
vanten NKA einzubeziehen sind neben der NKA des 
Bundeshaushalts auch die NKA der gemäß Art. 143d 
Abs. 1 nach dem 31. Dezember 2010 neu eingerich-
teten Sondervermögen mit eigenen Kreditermäch-
tigungen. In diesen Sondervermögen war für das 
Haushaltjahr 2021 keine für die Schuldenregel rele-
vante Kreditaufnahme eingeplant und ist im Haus-
haltsvollzug ebenfalls nicht erfolgt. Daher entspricht 
die tatsächliche NKA der NKA des Bundeshaus-
halts nach endgültigem Haushaltsabschluss des 
Jahres 2021.

Zuzüglich des Saldos finanzieller Transaktionen 
von rund 3,0  Mrd.  Euro (vgl.  Tabelle  1, Position  6 
Ist sowie Fußnote  3) und zuzüglich der abschlie-
ßend an die tatsächliche wirtschaftliche Entwick-
lung  – auf der Grundlage gesamtwirtschaftli-
cher Daten des Statistischen Bundesamtes vom 

Tabelle 1
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Abrechnung der grundgesetzlichen Regel zur Begrenzung der Neuverschuldung (Schuldenbremse) 2021

25. August 2022 – angepassten Konjunkturkompo-
nente von rund -14,3 Mrd. Euro (vgl. Tabelle 1, Po-
sition  5 Ist) beläuft sich die strukturelle NKA des 
Bundes auf rund 204,1 Mrd. Euro beziehungsweise 
5,92  Prozent des BIP (vgl.  Tabelle  1, Position  9 Ist). 
Damit wird die Obergrenze für die strukturelle 
NKA (0,35 Prozent des BIP des Vorvorjahres, in die-
sem Fall des Jahres 2019 = rund 12,1 Mrd. Euro) um 
192,023 Mrd. Euro überschritten (vgl. Tabelle 1, Posi-
tion 10 Ist).

Eine im Vollzug festgestellte Abweichung ist grund-
sätzlich auf dem Kontrollkonto zu verbuchen. Da von 
der Ausnahmeregelung in Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG 
Gebrauch gemacht wurde, ist der auf dem Kontroll-
konto zu verbuchende Betrag um die aufgrund der 
beschlossenen Ausnahmeregelung erhöhte NKA zu 
bereinigen. Auf dem Kontrollkonto ist daher kein 
neuer Betrag zu buchen. Der Saldo des Vorjahres in 
Höhe von 47,7 Mrd. Euro bleibt unverändert.

Der Deutsche Bundestag hat am 3.  Juni  2022 (BT-
Drs. 20/2036) für die in den Bundeshaushalten 2020 
bis  2022 aufgrund der Ausnahmeregelung gemäß 
Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG aufgenommenen Kredite ei-
nen zusammengefassten Tilgungsplan beschlossen. 
Danach werden die aufgrund der Inanspruchnahme 
der Ausnahmeregelung aufgenommenen Kredite 
des Haushaltsjahres  2021 im Bundeshaushalt  2028 

sowie in den folgenden 30 Haushaltsjahren in Höhe 
von jeweils 1/31 des Betrags der Kreditaufnahme 
zurückgeführt, der nach Abschluss des Bundeshaus-
halts 2021 die nach Art. 115 Abs. 2 Satz 2 und 3 GG 
zulässige Verschuldung überstiegen hat. 1/31 des 
abschließend berechneten Überschreitungsbetrags 
von rund 192,023 Mrd. Euro sind 6,194 Mrd. Euro.

Zu diesem Betrag tritt die Rückführung des Über-
schreitungsbetrags aus dem Jahr 2020 in Höhe von 
insgesamt 69,583  Mrd.  Euro hinzu. 1/31 des Über-
schreitungsbetrags sind 2,245  Mrd.  Euro, die eben-
falls ab dem Jahr 2028 jährlich zurückzuführen sind. 
Stand Soll des Bundeshaushalts 2022 ergäbe sich für 
das Jahr 2022 aus der Überschreitung der Regelober-
grenze um rund 115,7 Mrd. Euro ein Rückführungs-
betrag von rund 3,7 Mrd. Euro pro Jahr über 31 Jahre. 
Die abschließende Festsetzung des Betrags für das 
Jahr  2022 kann erst, wie gesetzlich vorgeschrieben, 
zum 1. September des Folgejahres, also im Jahr 2023, 
erfolgen. Nach jetzigem Stand wären für alle drei 
Jahre zusammen in den Jahren 2028 bis 2058 jähr-
lich rund 12,2 Mrd. Euro zu tilgen (vgl. Tabelle 2). Die 
Rückführung (Tilgung) der Kredite erfolgt über eine 
Verringerung des Neuverschuldungsspielraums.

In Tabelle 2 wird der Tilgungsplan zum Stand 1. Sep-
tember 2022 für die Jahre 2028 bis 2058 dargestellt.

Summe Ist 2020¹ Ist 2021¹ Soll 2022²

2028 12,2 2,2  6,2 3,7 

2029 12,2 2,2  6,2 3,7 

2030 12,2 2,2  6,2 3,7 

2031 12,2 2,2 6,2 3,7 

· · · · ·

· · · · ·

· · · · ·

2058 12,2 2,2 6,2 3,7

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Endgültige Tilgungsbeträge.
2 Vorläufige Tilgungsbeträge.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tilgungsplan für die Jahre 2028 bis 2058
in Mrd. Euro

Tabelle 2
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Die RAG-Stiftung: Sichere Finanzierung der 
Ewigkeitsaufgaben

 ● Das Modell der RAG-Stiftung ist ein einzigartiges Zukunftskonzept, mit dem die Errungenschaf-
ten der Bergbauindustrie den Ausstieg aus der Steinkohlenförderung ermöglicht haben, indem 
sie deren Folgen langfristig finanzieren.

 ● Durch die Sicherung der dauerhaften Finanzierung der Ewigkeitsaufgaben aus dem deutschen 
Steinkohlenbergbau sorgt die RAG-Stiftung für eine signifikante Entlastung der öffentlichen 
Hand.

 ● Die benötigten Mittel zur Finanzierung der Nachbergbaukosten erhält die unternehmerisch 
tätige RAG-Stiftung aus Erträgen ihrer strategischen Beteiligungen sowie einer diversifizierten 
Kapitalanlage.

 ● Darüber hinaus setzt die RAG-Stiftung über ihre Förderaktivitäten in den Bereichen Bildung, 
Wissenschaft und Kultur wichtige Impulse in den ehemaligen Steinkohlerevieren an Ruhr sowie 
Saar und in Ibbenbüren.

Die Gründung der RAG
Stiftung

Am 21.  Dezember  2018 nahm Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier das letzte in Deutsch-
land geförderte Stückchen Steinkohle von Berg-
leuten im Ruhrgebiet entgegen und markierte da-
mit symbolisch das planmäßige Ende eines ganzen 
Industriezweigs.

Zu diesem Zeitpunkt blickte das Ruhrgebiet auf 
eine 200-jährige Geschichte der Steinkohlenförde-
rung zurück, die nicht nur die Menschen geprägt, 
sondern auch zur wirtschaftlichen Entwicklung 
der gesamten Bundesrepublik beigetragen hat. Der 
fossile Energieträger war ursprünglich wichtig für 
die Stromproduktion; die einheimische Kohlen-
förderung erwies sich langfristig aber internatio-
nal als nicht wettbewerbsfähig. Neben die erhebli-
chen Subventionen, die für die Aufrechterhaltung 
der Förderung in Deutschland erforderlich waren, 

trat ein allgemeines Umdenken hin zu einer um-
weltschonenderen Energieversorgung. In diesem 
Sinne einigten sich im Jahr  2007 der Bund, das 
Land Nordrhein-Westfalen und das Saarland mit 
der RAG Aktiengesellschaft (RAG AG) als Betreibe-
rin der Steinkohlenbergwerke und der Industriege-
werkschaft Bergbau, Chemie, Energie als Vertreter 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die 
sozialverträgliche Beendigung der subventionier-
ten Steinkohlenförderung. Obwohl durch Umset-
zung dieser Vereinbarung bereits seit dem Jahr 2018 
keine Steinkohle in Deutschland mehr gefördert 
wird, zieht der Ausstieg aus dem Steinkohlenber-
gbau die Erfüllung weiterer Aufgaben nach sich, 
die teilweise auf ewig übernommen und finanziert 
werden müssen. Die Gründung der RAG-Stiftung 
im Juni  2007 legte das finanzielle Fundament für 
die Aufgaben, die nach dem aktiven Steinkohlen-
bergbau dauerhaft zu bewältigen sind, und sicherte 
die Sozialverträglichkeit des Ausstiegs aus diesem 
Industriezweig.
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Die RAGStiftung: Sichere Finanzierung der Ewigkeitsaufgaben

Das Erbe der 
Steinkohlenförderung: 
Ewigkeitsaufgaben und 
Altlasten

Der Steinkohlenbergbau hat über viele Jahrzehnte 
unter der Erde ein gigantisches System aus Schäch-
ten und Strecken hinterlassen und darüber hinaus 
auf die Landschaft in den Bergbaurevieren einge-
wirkt. Diese vom Menschen verursachten Verände-
rungen bedürfen auch nach dem Ende der aktiven 
Förderung einer nachhaltigen Bearbeitung. Neben 
der Übernahme von Altlasten, zu denen die Siche-
rung von Schächten und Strecken und die Behe-
bung von Bergschäden gehören, verbleiben auch 
die auf die Ewigkeit angelegten Aufgaben der Be-
wirtschaftung von Gruben- und Grundwasser – die 
sogenannten Ewigkeitsaufgaben.

Ein intensives unter- und übertägiges Wasserma-
nagement war notwendige Begleiterscheinung des 
Steinkohlenbergbaus, denn die Kohlenförderung 
in größeren Tiefen war nur möglich, solange das 
in die Strecken eindringende Grubenwasser stän-
dig abgepumpt wurde. Aber auch nach dem Ende 
der Kohlenförderung muss das Grubenwasser dau-
erhaft gepumpt werden, insbesondere zum Schutz 
des Trinkwassers. Zudem führen Bergsenkungen 
in einigen Bereichen dazu, dass Pumpwerke an der 
Tagesoberfläche betrieben werden müssen, damit 
sich Oberflächenwasser nicht in Senken sammelt. 
Außerdem müssen auf ehemaligen Bergbauflächen 
dauerhaft Grundwasserreinigungsanlagen zum 
Schutz des Grundwassers betrieben werden. Die-
ses aktive Gruben- und Grundwassermanagement 
kann auch nach Beendigung des Bergbaus nicht 
eingestellt werden und ist somit eine dauerhafte 
Aufgabe, die es zu erfüllen und zu finanzieren gilt.

Ewigkeitsaufgaben 
Die RAGStiftung finanziert seit 2019 drei 
Ewigkeitsaufgaben (s. a. Abbildung 1), bei de
nen es sich um Bergbaufolgen handelt, die 
unbefristet technische und logistische Maß
nahmen erfordern.

 ● Grubenwasserhaltung: Am Grund eines 
ehemaligen Bergwerkschachts, hunderte Me
ter unter der Oberfläche, wird das Gruben
wasser gesammelt, bevor es über mächtige 
Pumpen und Rohrleitungen nach oben trans
portiert und in Fließgewässer eingeleitet wird. 
Das aktuelle Grubenwasserkonzept sieht mit
telfristig nur noch sechs zentrale Grubenwas
serhaltungen im Ruhrgebiet vor.

 ● Poldermaßnahmen: Durch den Bergbau 
ist es über die Jahrhunderte auch zu Verän
derungen der Landschaft gekommen. Ganze 
Regionen haben sich abgesenkt, in extre
men Fällen bis zu 25 Meter. An diesen Stel
len muss an der Oberfläche vermieden wer
den, dass sich Wasser in den Senken sammelt. 
Spezielle Pumpwerke müssen betrieben und 
instandgehalten sowie Gewässer vertieft 
oder eingedeicht werden, um den Abfluss zu 
garantieren.

 ● Grundwasserreinigung: Im Bereich ei
niger bergbaulicher Betriebe, insbesonde
re auf früheren Kokereigeländen, müssen ver
unreinigte Flächen saniert werden. Nachdem 
klar ist, wo das Grundwasser verschmutzt ist, 
wird es abgefangen und gereinigt, um zu ver
hindern, dass sich das verschmutzte Was
ser mit sauberem mischt und ausbreitet. Der 
Erfolg dieser Maßnahmen wird regelmäßig 
kontrolliert.

Ausdrücklich nicht Teil der Ewigkeitsaufga
ben sind die sogenannten Bergschäden, al
so Schäden an Gebäuden, Grundstücken oder 
Straßen, die auf den Bergbau zurückzuführen 
sind. Die Regulierung von Bergschäden wird 
nicht durch die RAGStiftung finanziert, son
dern direkt von der RAG AG.
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Während die RAG AG als ehemalige Betreiberin der 
stillgelegten Gruben die Bewältigung der Altlas-
ten sowohl operativ als auch finanziell übernimmt, 
wurde im Juni 2007 zur langfristigen Finanzierung 
der Ewigkeitsaufgaben und damit zur Entlastung 
der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die pri-
vatrechtliche RAG-Stiftung gegründet. Zu den Zie-
len der Stiftung zählte auch die mittlerweile erfolg-
reich umgesetzte sozialverträgliche Beendigung 
des subventionierten Steinkohlenbergbaus. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wurden rechtzeitig 
qualifiziert, um sich am Arbeitsmarkt neu zu posi-
tionieren. Dabei wurden ihnen auch neue Beschäf-
tigungsmöglichkeiten aufgezeigt. Andere schieden 
über Vorruhestandsregelungen sozialverträglich 
aus dem Arbeitsleben aus.

Zukunftsmodell RAGStiftung

Gründungsidee der RAG-Stiftung war es, die fi-
nanziellen Mittel für die Bewältigung der Ewig-
keitsaufgaben aus den Errungenschaften der Berg-
bauindustrie selbst zu generieren. Zu diesem Zweck 
verkauften die bisherigen Anteilseignerinnen und 
Anteilseigner der RAG AG ihre Anteile zum Stück-
preis von 1 Euro an die RAG-Stiftung. Mit den An-
teilen gingen auch die Vermögenswerte der AG auf 
die Stiftung über und werden seitdem zur Finan-
zierung der Ewigkeitsaufgaben genutzt (s.  a. Ab-
bildung  2). Vorrangiger Zweck der Stiftung ist die 
Mehrung des Stiftungsvermögens, um die Finan-
zierung der Ewigkeitsaufgaben dauerhaft zu si-
chern. Nur wenn dies nicht in vollem Umfang ge-
lingen sollte, springen Bund und Bergbauländer 
ein, also Nordrhein-Westfalen und das Saarland.

© RAG-Stiftung

Die Ewigkeitsaufgaben

Grundwasserreinigung Grubenwasserhaltung Poldermaßnahmen

Die dauerhaften 
Aufgaben des 
Nachbergbaus

Drei Aufgaben sind seit dem 
Ende des Steinkohlenbergbaus 
auf unabsehbare Zeit zu erfüllen. 
Alle haben mit der Bewirtschaftung 
und Kontrolle von Wasser zu tun. 
Die Finanzierung übernimmt die 
RAG-Stiftung.

Abbildung 1
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Die RAGStiftung: Sichere Finanzierung der Ewigkeitsaufgaben

Auf die Sicherstellung der Finanzierung der dau-
erhaft verbleibenden Aufgaben hat die RAG-Stif-
tung seit ihrer Gründung durch den Aufbau und 
die Mehrung ihres Stiftungskapitals erfolgreich 
hingearbeitet. Zum Vergleich: Ende 2007 belief sich 
das Vermögen der privatrechtlichen RAG-Stiftung 

auf rund 5  Mrd.  Euro. Im Wesentlichen handelte 
es sich dabei um die Aktien des Spezialchemiekon-
zerns Evonik Industries AG, den die Stiftung 2012 
an die Börse brachte. Ende 2021 belief sich das Ver-
mögen der Stiftung auf über 21 Mrd. Euro. Die zur 
Finanzierung der Ewigkeitsaufgaben benötigten 

© RAG-Stiftung

Die RAG-Stiftung auf einen Blick
Jahr 2021

Strategische Beteiligungen
RAG
100%

(ist operativ verantwortlich für die 
Ewigkeitsaufgaben)

Evonik Industries 
56,8 % 
(7,5 Mrd. Euro)

Mio. Euro 305,0
Evonik-Dividende

Vivawest 
40 % 
(2,5 Mrd. Euro)

Mio. Euro 55,6
Gewinnausschüttung

RSBG 
100 %
(1,8 Mrd. Euro)

Mio. Euro 36,0
Gewinnausschüttung

Kapitalanlagen inklusive RSBG 
11,3 Mrd. Euro

34,7 % Private Equity/Beteiligungen

28,9 % Staats- und Unternehmensanleihen

17,9 % Immobilien/Infrastruktur

16,6 % Aktion
1,8 % Liquidität und Sonstige

347,4 Mio. Euro 

Kapitalmarkt

Verkauf 
Evonik-Aktien

261,3 Mio. Euro 

Ewigkeitsaufgaben

264,5*Mio. Euro 

zu 65 % 
(172,7 Mio. Euro) 
Grubenwasserhaltung

zu 31 % 
(81,6 Mio. Euro)
Poldermaßnahmen

zu 4 % 
(10,2 Mio. Euro) 
Grundwasserreinigung

Förderung 
Wissenschaft und Kultur

von Bildung,

27 Mio. Euro rund

Netto-Investments
237 Mio. Euro 
Beteiligung/Private 
Equity
316 Mio. Euro 
Direktbestand
300 Mio. Euro 
RAGS-FundMaster

*inklusive Zinsanteil für Investitionen, 
die die RAG AG über die vergangenen 
Jahre für die RAG-Stiftung getätigt hat

Die RAG-Stiftung trägt Verantwortung für die Finanzierung der Ewigkeitsaufgaben aus dem deutschen Steinkohlenbergbau. Dazu 
baut sie kontinuierlich ihr Vermögen aus. Darüber hinaus fördert die RAG-Stiftung Projekte aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft 
und Kultur in den ehemaligen Bergbauregionen an Ruhr, Saar und in Ibbenbüren.

Kapitalzufluss 2021
Im Jahr 2021 investierte die RAG-Stiftung in das Anlagevermögen im Saldo 853 Mio. Euro. Mit 300 Mio. Euro wurde das Spezial-
Sondervermögen RAGS-FundMaster dotiert. 553 Mio. Euro entfallen auf Netto-Kapitalzuführungen in Wertpapiere und Gesellschaften, 
über die die RAG-Stiftung Immobilien, Private-Equity-, Infrastruktur- und Mittelstandsbeteiligungen hält. Ende 2021 betrug das 
Vermögen der RAG-Stiftung über 21 Mrd. Euro.

Abbildung 2
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Mittel  – 2021 waren es circa 264  Mio.  Euro  – er-
wirtschaftet die Stiftung aus den Erträgen ihres 
Vermögens. Zum einen aus Erträgen ihrer strate-
gischen Beteiligungen, und zwar an der Evonik In-
dustries  AG, an der die Stiftung heute noch rund 
56  Prozent hält, ihrem 40-prozentigen Anteil an 
der Vivawest  GmbH sowie ihrer 100-prozentigen 
Beteiligungsgesellschaft, der RSBG SE, die vorwie-
gend Mehrheitsbeteiligungen an technologieorien-
tierten mittelständischen Unternehmen hält. Zum 
anderen generiert die Stiftung signifikante Erträge 
aus ihrer global diversifizierten Kapitalanlage mit 
breiter Risikostreuung; darunter Aktien, Staats- 
und Unternehmensanleihen sowie Immobilien-, 
Infrastruktur- und Private-Equity-Fonds. Das Stif-
tungsvermögen zur Finanzierung der Ewigkeits-
aufgaben hat mit diesem Modell seine Wurzeln im 
Bergbau selbst: Sowohl die Evonik Industries  AG 
als auch die Vivawest GmbH haben ihren Ursprung 
im früheren RAG-Konzern. Nur für den unwahr-
scheinlichen Fall, dass das Vermögen der RAG-Stif-
tung zur Finanzierung ihrer Aufgaben nicht ausrei-
chen sollte, hat sie die Gewährleistung der beiden 
Bergbauländer Nordrhein-Westfalen und Saarland 
und des Bundes, die erforderlichen Mittel zur Ver-
fügung zu stellen.

Neben der Finanzierung der Ewigkeitsaufgaben 
ist es auch Zweck der RAG-Stiftung, Projekte aus 
den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur 
zu fördern, soweit diese im Zusammenhang mit 
dem Steinkohlenbergbau an Ruhr und Saar so-
wie in Ibbenbüren stehen. Mit ihren Förderaktivi-
täten wird die RAG-Stiftung ihrer Verantwortung 
für die ehemaligen Bergbauregionen auf vielfäl-
tige Weise gerecht. Einen Schwerpunkt bildet die 
Bildungsförderung chancenbenachteiligter Kin-
der und Jugendlicher, die auch der Kompensation 
wegfallender Ausbildungsmöglichkeiten im deut-
schen Steinkohlenbergbau dient. Besonderen Wert 
legt die Stiftung dabei auf die Förderung von Kom-
petenzen in den Bereichen Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und Technik  – insbe-
sondere von Mädchen und jungen Frauen. Neben 
schulischen Projekten setzt sie auch auf außer-
schulische Projekte und fokussiert sich dabei auf 

armutssensibles Handeln. Darüber hinaus hat die 
RAG-Stiftung u.  a. eines der größten Schülersti-
pendienprogramme in Deutschland initiiert  – die 
RuhrTalente. Die Bildungsprojekte der Stiftung 
sind langfristig und nachhaltig angelegt.

Aufgabe des BMF

Der Bundesminister der Finanzen ist sogenanntes 
geborenes Mitglied des Kuratoriums der RAG-Stif-
tung und wird bei der Wahrnehmung dieser Auf-
gabe von Abteilung  VIII unterstützt. Das Kura-
torium überwacht den dreiköpfigen Vorstand, 
welcher die Geschäfte der Stiftung führt, und übt 
die satzungsmäßigen Zustimmungsrechte aus. Zu-
dem entscheidet das Kuratorium über die Grund-
sätze der Arbeit der Stiftung.

Das Kuratorium der RAG-Stiftung 
setzt den Stiftungsvorstand ein und über
wacht ihn bei der Führung der Geschäfte. 
Ihm gehören fünf „geborene“ und acht „wei
tere“ Mitglieder an. Zu den geborenen Mit
gliedern gehören (Reihenfolge laut Satzung)

 ● der Ministerpräsident des Landes 
NordrheinWestfalen,

 ● die Ministerpräsidentin des Saarlandes,
 ● der Bundesminister der Finanzen,
 ● der Bundesminister für Wirtschaft und 

Klimaschutz und
 ● der Vorsitzende der Industriegewerk

schaft Bergbau, Chemie, Energie.

Die acht „weiteren“ Mitglieder werden für ei
nen Zeitraum von jeweils bis zu fünf Jahren 
bestellt.

Die RAG-Stiftung versteht sich als unternehmeri-
sche Stiftung. Ihr oberstes Ziel, die jährliche Finan-
zierung der Ewigkeitsaufgaben, erfüllt die Stiftung 
zuverlässig. Dabei leistet sie in Zusammenar-
beit mit der RAG AG im Zuge der Umsetzung der 
Grubenwasserkonzepte und der Bearbeitung der 
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Die RAGStiftung: Sichere Finanzierung der Ewigkeitsaufgaben

Ewigkeitsaufgaben auch einen wichtigen Bei-
trag zur ökologischen Erneuerung der ehemali-
gen Bergbauregionen und setzt über die Erfüllung 
ihrer Aufgaben sowie im Zuge ihrer Förderaktivi-
täten nachhaltige Impulse für deren Erneuerung. 
Das einzigartige Modell der RAG-Stiftung hat sich 
schon heute bewährt und wird auch in Zukunft 

dafür Sorge tragen, dass die öffentliche Hand nicht 
mit den Folgekosten des deutschen Steinkohlen-
bergbaus belastet wird.

Ergänzende Informationen sind online verfügbar 
unter: www.rag-stiftung.de
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Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs – 
Ausblick auf die Einführung eines 
elektronischen Meldesystems

 ● Die Umsatzsteuer ist systembedingt betrugsanfällig. Betrügereien/Hinterziehungen schädigen 
den Haushalt und damit die Allgemeinheit, sie führen zu Wettbewerbsverzerrungen und ver-
nichten Arbeitsplätze.

 ● Bürgerinnen und Bürger und Unternehmerinnen und Unternehmer haben einen Anspruch 
darauf, dass der Staat diesen Entwicklungen vehement entgegenwirkt.

 ● Der Bund hat insoweit eine gemeinsame Verantwortung mit den Ländern. Sie haben in den 
vergangenen Jahren gemeinsam erfolgreich darauf hingewirkt, den Umsatzsteuerbetrug einzu-
dämmen. Diese Arbeiten werden konsequent weiter fortgesetzt.

 ● Ziel der Bundesregierung ist es, das Steuersystem für Menschen und Unternehmen einfacher 
zu machen. Dazu soll die Steuerverwaltung weiter digitalisiert und entbürokratisiert werden. 
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung sollen noch intensiver bekämpft werden.

Entwicklung des 
Umsatzsteueraufkommens

Die Umsatzsteuer ist neben der Lohnsteuer die 
wichtigste Einnahmequelle für den Haushalt. Sie 
ist eine Gemeinschaftsteuer, deren Aufkommen 
dem Bund, den Ländern und den Gemeinden zu-
steht. Es besteht also ein gemeinsames Interesse an 
der Sicherung des Aufkommens aus der Umsatz-
steuer. Tabelle 1 zeigt die Entwicklung des kassen-
mäßigen Aufkommens der Umsatzsteuer von 2018 
bis 2021.

Entwicklung des kassenmäßigen 
Aufkommens der Umsatzsteuer  
von 2018 bis 2021

Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Umsatzsteuerbetrugs

Gemeinsam mit den Ländern, die nach Art. 108 des 
Grundgesetzes für die Erhebung und Kontrolle der 
Umsatzsteuer zuständig sind, hat das BMF bereits 
eine Vielzahl von organisatorischen und gesetzli-
chen Maßnahmen zur Vermeidung von Umsatz-
steuerhinterziehung und damit zum Schutz der 

Aufkommen in Mrd. Euro 

2018 234,80

2019 243,26

2020 219,48

2021 250,80

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 1
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Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs –Ausblick auf die Einführung eines elektronischen Meldesystems

Haushalte und der steuerehrlichen Unternehmen 
vor Wettbewerbsverzerrungen umgesetzt.

Aufgrund der zunehmend grenzüberschreitenden 
betrügerischen Aktivitäten ist die Verwaltungszu-
sammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten bei der Be-
kämpfung des Umsatzsteuerbetrugs von beson-
derer Bedeutung. Rechtliche Grundlage hierfür ist 
die Verordnung des Rates über die Zusammenar-
beit der Verwaltungsbehörden und die Betrugs-
bekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer 
(EU-VO Nr. 904/2010). Auf der Grundlage dieser Ver-
ordnung wurde ein multilaterales Frühwarnsystem 
zur gezielten und schnellen Bekämpfung von Um-
satzsteuerbetrug sowie zur Aufdeckung von Be-
trugsmustern und -entwicklungen (Eurofisc-Netz-
werk) eingerichtet. In verschiedenen spezialisierten 
Arbeitsbereichen tauschen Verbindungsbeamte aus 
den EU-Mitgliedstaaten sowie Norwegen gezielte 
Informationen zu schwerwiegendem grenzüber-
schreitendem Umsatzsteuerbetrug aus. In diesem 
Netzwerk arbeitet Deutschland intensiv mit.

Auch durch neue Rechtsvorschriften wurde das 
vorhandene Handwerkszeug zur Umsatzsteuerbe-
trugsbekämpfung erweitert. So haben die Finanz-
ämter seit dem 1. Januar 2020 die Möglichkeit zur 
Versagung des Vorsteuerabzugs und der Steuerbe-
freiung für innergemeinschaftliche Lieferungen, 
sofern der Unternehmer wusste oder hätte wis-
sen müssen, dass er sich mit der von ihm erbrach-
ten Leistung oder seinem Leistungsbezug an einer 
Hinterziehung von Umsatzsteuer beteiligt. Mit die-
ser Regelung wurde die bestehende EuGH-Recht-
sprechung in dem Bereich umgesetzt.

Außerdem können die Finanzämter seit dem 1. Ja-
nuar  2021 die Gültigkeit der für innergemein-
schaftliche Lieferungen und sonstige Leistungen 
erforderlichen Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer begrenzen, sofern ihnen Anhaltspunkte da-
für vorliegen, dass sie für betrügerische Zwecke ge-
nutzt wird. Dies gilt auch, wenn der Missbrauch 
einer solchen Nummer zur Schädigung des Um-
satzsteueraufkommens in einem anderen EU-Mit-
gliedstaat führt.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
(USt-IdNr.)

Unternehmen, die Lieferungen und Leis
tungen innerhalb des Europäischen Binnen
markts erbringen oder beziehen, wird eine 
UStIdNr. erteilt. Zuständig für die Erteilung 
ist das Bundeszentralamt für Steuern. Die 
UStIdNr. ist Voraussetzung, um Lieferungen 
an Abnehmer in anderen EUMitgliedstaaten 
steuerfrei ausführen zu können.

Die UStIdNr. ist das einheitliche Ordnungs
kriterium für das europäische Umsatzsteu
erBinnenmarktKontrollverfahren, worüber 
sichergestellt wird, dass die steuerfrei ausge
führten Lieferungen vom Abnehmer in einem 
anderen EUMitgliedstaat der Umsatzsteuer 
unterworfen werden (Erwerbsbesteuerung).

Nach Art. 199a Abs. 1 der Mehrwertsteuer-System-
richtlinie können die EU-Mitgliedstaaten für die 
dort aufgeführten Leistungen nationale Regelun-
gen für die Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers (sogenanntes Reverse-Charge-Ver-
fahren) erlassen. In diesen Fällen zahlt der 
Leistungsempfänger die auf die erbrachte Leistung 
entfallende Umsatzsteuer nicht an den Leistungs-
erbringer, sondern behält diese ein und führt sie an 
das Finanzamt ab. Damit fallen Vorsteueran spruch 
und Steuerschuld beim Leistungsempfänger zu-
sammen, sodass Steuerausfälle vermieden wer-
den. Deutschland hat von den bestehenden Mög-
lichkeiten bei Anhaltspunkten für betrugsrelevante 
Vorgänge bereits umfassend Gebrauch gemacht, 
zuletzt z.  B. bei der Übertragung von Gas- und 
Elektrizitätszertifikaten und bei bestimmten Tele-
kommunikationsdienstleistungen (vgl.  §  13b  Um-
satzsteuergesetz). Für die Übertragung von 
Emissionszertifikaten nach dem Brennstoffemis-
sionshandelsgesetz wird das Reverse-Charge-Ver-
fahren mit dem Achten Gesetz zur Änderung von 
Verbrauchsteuergesetzen sowie zur Änderung wei-
terer Gesetze eingeführt.
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Arbeiten zur Einführung eines 
elektronischen Systems zur 
transaktionsbezogenen Meldung 
von Umsätzen in Echtzeit 
(Transaction based reporting – 
TBR)

Im Koalitionsvertrag  2021 ist als Ziel formuliert, 
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung noch 
intensiver zu bekämpfen. Die Betrugsanfälligkeit 
der Umsatzsbesteuerung soll durch die schnellst-
mögliche Einführung eines bundesweiten elek-
tronischen Meldesystems für die Erstellung, Prü-
fung und Weiterleitung von Rechnungen gesenkt 
werden. Die Möglichkeiten der Digitalisierung sol-
len genutzt werden, um das bestehende System zu 
modernisieren und zu entbürokratisieren. Dies gilt 
auch für die Schnittstelle zwischen der Verwaltung 
und den Unternehmen.

Betrugsanfälligkeit der Umsatzbesteuerung

Das System der Umsatzsteuer ist aufgrund 
des Auseinanderfallens von Vorsteuerabzugs
berechtigung und Umsatzsteuerschuld be
trugsanfällig. Die Umsatzsteuer wird als Be
standteil des Preises für eine Leistung vom 
Leistungsempfänger an den Leistungserbrin
ger gezahlt, der den Steuerbetrag an das Fi
nanzamt abführen muss. Sofern der Leis
tungsempfänger Unternehmer ist, hat er 
systembedingt grundsätzlich einen An
spruch darauf, dass ihm die gezahlte Steuer 
vom Finanzamt als sogenannte Vorsteuer er
stattet wird. Führt der leistende Unterneh
mer die Umsatzsteuer pflichtwidrig nicht an 
das Finanzamt ab, muss der Fiskus den Vor
steuerbetrag grundsätzlich dennoch aus
zahlen. Es kommt zu einem unvalutierten 
Vorsteuerabzug.

Die Erhebung der Umsatzsteuer, im internationa-
len Kontext auch als Mehrwertsteuer bezeichnet, 
ist in ein harmonisiertes europäisches Regelungs-
system eingebunden. Dementsprechend steht die 
Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs auch auf 
der europäischen Agenda weit oben. Die Europä-
ische Kommission hat angekündigt, noch in die-
sem Jahr einen Richtlinienvorschlag mit dem Ar-
beitstitel „VAT in the digital age“ (Mehrwertsteuer 
im digitalen Zeitalter) vorzulegen, mit dem der 
Rechtsrahmen für die Mehrwertbesteuerung des 
grenzüberschreitenden Handels weiterentwickelt 
werden soll. Das BMF erwartet, dass dieses Rechts-
etzungspaket nicht nur Regelungen für ein eu-
ropäisches System zur Meldung von grenzüber-
schreitenden innergemeinschaftlichen Umsätzen, 
sondern auch Eckpunkte für die Meldung rein na-
tionaler Transaktionen enthalten wird. Harmo-
nisierte Regelungen sind notwendig, um einen 
reibungslosen Datenaustausch zwischen den Mit-
gliedstaaten zu gewährleisten und administrative 
Belastungen der Wirtschaft, die durch die Einfüh-
rung eines Meldesystems entstehen werden, zu be-
grenzen. Dies gilt aus unserer Sicht insbesondere 
für die Verwendung möglichst einheitlicher For-
mate für die elektronische Rechnung und für den 
Einsatz einheitlicher Systeme im nationalen und 
grenzüberschreitenden Bereich.

Gemeinsam mit den Ländern erarbeiten wir derzeit 
ein Konzept für die Einrichtung eines Meldesys-
tems in Deutschland. Dabei stehen wir auch im bi-
lateralen Austausch mit anderen EU-Mitgliedstaa-
ten, die entsprechende Systeme national eingeführt 
haben (z. B. Italien) oder dies in nächster Zeit reali-
sieren werden (z. B. Frankreich). Die Erhebung von 
Daten in einem möglichst zeitnahen Zusammen-
hang mit der Ausführung des Umsatzes ist für die 
Betrugsbekämpfung von großer Bedeutung. Des-
halb konzentrieren wir uns auf die Meldung von 
Umsätzen in Echtzeit, dies allerdings  – jedenfalls 
zu Beginn  – begrenzt auf Rechnungen zwischen 
zwei Unternehmen (Business-to-Business, B2B). 
Die elektronische Rechnungsstellung im B2B-Be-
reich wird wesentlicher Bestandteil des transakti-
onsbasierten Meldesystems sein. Zur Reduzierung 
bürokratischer Lasten werden wir dabei anstreben, 
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Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs –Ausblick auf die Einführung eines elektronischen Meldesystems

bekannte Standards wie die EU-Norm  EN-16931 
vorzugeben, die z.  B. im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung bereits zur Anwendung kommt.

Ein besonderes Augenmerk werden wir bei der Er-
arbeitung des Konzepts auf die Frage legen, wie wir 
die erhebliche Datenmenge sinnvoll für das Ziel 
der noch effektiveren Betrugsbekämpfung nutzen 
und auswerten können. Allein für den B2B-Bereich 
liegen die Schätzungen bei jährlich circa zwei bis 
drei Milliarden ausgestellten Rechnungen.

Der angekündigte Legislativvorschlag der Europä-
ischen Kommission wird weitreichende Auswir-
kungen auf die mögliche Ausgestaltung eines na-
tionalen Verfahrens haben. Daher werden wir den 
Legislativvorschlag insbesondere unter dem Ge-
sichtspunkt der Vermeidung von Doppelentwick-
lungen und von mehrmaligem Umstellungsauf-
wand für die Wirtschaft und auch die Verwaltung 
in unsere weiteren Überlegungen einbeziehen. 
Umgekehrt werden wir die im Rahmen unserer 
Arbeiten mit den Ländern gewonnenen Erkennt-
nisse in die Beratungen des Richtlinienvorschlags 
einbringen.

Weiteres Vorgehen

Unter Einbeziehung der Entwicklungen auf EU-
Ebene werden wir die Arbeiten für die Einführung 
eines transaktionsbezogenen und echtzeitbasier-
ten Meldesystems konsequent fortsetzen und Be-
schleunigungsmöglichkeiten für die Umsetzung 
prüfen. Wir werden zeitnah die ersten Schritte ge-
hen, um die Unternehmen in Deutschland auf die 
bevorstehende Pflicht zur Datenübermittlung an 
die Finanzverwaltung vorzubereiten. Gemeinsam 
mit den Ländern sorgen wir dafür, dass die Finanz-
verwaltung künftig Rechnungsdaten der Unter-
nehmen entgegennehmen und verarbeiten kann.

Nach Realisierung des Vorhabens werden der Ver-
waltung aktuellere und detailliertere Informatio-
nen zu den von Unternehmen ausgeführten Um-
sätzen im B2B-Bereich vorliegen. Die Daten gilt es 
für die Betrugsbekämpfung unter Nutzung moder-
ner technischer Verfahren zu analysieren. Gleich-
zeitig wird aber auch zu prüfen sein, wie wir die 
gewonnenen Informationen zur Reduzierung be-
stehender bürokratischer Lasten für die Wirtschaft 
nutzen können.
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Statistik über die Einspruchsbearbeitung in 
den Finanzämtern

 ● Die Statistiken über die Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern bestätigen, dass das außer-
gerichtliche Rechtsbehelfsverfahren nach der Abgabenordnung nach wie vor eine hohe Filter-
wirkung entfaltet. Nur etwa 2 Prozent der erledigten Einsprüche führen zu einer Klage.

 ● Im gesamten Berichtszeitraum konnten streitige Punkte und offene Fragen zu einem überwie-
genden Teil im Einspruchsverfahren geklärt werden. Das spiegelt sich im hohen Teil der Abhil-
fen und Zurücknahmen wider.

 ● Nur in etwa 16 Prozent der Einsprüche bedurfte es im Kalenderjahr 2021 einer Einspruchsent-
scheidung.

Rechtsweg in Steuersachen

Nach Art.  19 Abs.  4 des Grundgesetzes steht allen 
Steuerpflichtigen der Weg zu den Gerichten offen, 
die meinen, durch den Staat in ihren Rechten ver-
letzt worden zu sein (z. B. durch einen fehlerhaften 
Steuerbescheid).

Grundsätzlich können die Finanzgerichte nicht un-
mittelbar angerufen werden. Vielmehr müssen die 
Steuerpflichtigen im Regelfall zunächst Einspruch 
bei der Finanzbehörde einlegen. Hierdurch wird 
der Verwaltung Gelegenheit gegeben, den Steuer-
fall noch einmal zu überprüfen, bevor sich das Ge-
richt mit der Angelegenheit befasst. Die meisten 
Rechtsstreitigkeiten erledigen sich bereits im Ein-
spruchsverfahren, das somit eine hohe „Filterwir-
kung“ hat (mehr s. u. „Statistik zur Klageerhebung“).

Einspruch 
Die gesetzlichen Grundlagen für das Ein
spruchsverfahren ergeben sich aus den 
§§ 347 bis 367 der Abgabenordnung (AO). 
Darüber hinaus enthält der Anwendungser
lass zur AO hierzu entsprechende Verwal
tungsanweisungen, die die Finanzbehörden 
binden.

Statistiken zur 
Einspruchsbearbeitung

Gegenstand der 
Einspruchsstatistiken

Das BMF erstellt jährlich eine Einspruchsstatistik 
und veröffentlicht sie auf seiner Internetseite. Darü-
ber hinaus hat das BMF in verschiedenen Monatsbe-
richten die Statistikdaten für die Jahre 2009 bis 2020 
veröffentlicht.1 Diese Statistiken erfassen allerdings 
nur die bei den Finanzämtern eingegangenen Ein-
sprüche, nicht aber Einsprüche, die bei anderen Fi-
nanzbehörden erhoben werden, insbesondere

 ● beim Bundeszentralamt für Steuern,

 ● bei den Familienkassen und

 ● bei den Behörden der Zollverwaltung.

Früher wurden Abgaben und Übernahmen von 
Einsprüchen zwischen den Ländern in der Statistik 

1 Zuletzt im Monatsbericht Juli 2021 für das Jahr 2020. 
Der Monatsbericht ist abrufbar unter dem Shortlink 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220951
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Statistik über die Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern

saldierend bei den Eingängen sowie sonstige Be-
standskorrekturen (z. B. nach Aufdecken fehlerhaf-
ter Einträge in den Rechtsbehelfslisten) entweder 
ebenfalls saldierend bei den Eingängen oder durch 
eine Anpassung des Anfangsbestands berücksich-
tigt. Seit dem Jahr 2013 enthält die Einspruchssta-
tistik die Rubrik „Saldo aus Übernahmen, Abgaben, 
Storni und sonstigen Bestandskorrekturen“. „Abga-
ben“ können nicht nur darauf beruhen, dass sich 
die örtliche Zuständigkeit des Finanzamts geändert 
hat (z. B. durch einen Wechsel des Wohnsitzes oder 
des Ortes der Geschäftsleitung), sondern auch auf 
einem Wechsel der sachlichen Zuständigkeit.

Wie bereits in den Vorjahren enthält die Posi-
tion „sonstige Bestandskorrekturen“ auch im 
Jahr  2021 solche Korrekturen, die aufgrund der 
Vereinheitlichung der Datenhaltung und der 

automationsunterstützten Bearbeitung von Rechts-
behelfen in mehreren Ländern erforderlich waren.

Unter der Erledigungsart „Auf andere Weise“ werden 
z. B. Verfahren erfasst, in denen sich eine angefoch-
tene Außenprüfungsanordnung vor einer Entschei-
dung über den Einspruch mit Beendigung der Au-
ßenprüfung erledigt hat, sowie Fälle, in denen sich 
ein mit einem Einspruch beantragter Lohnsteu-
er-Freibetrag (§  39a  Einkommensteuergesetz) im 
Lohnsteuerabzugsverfahren nicht mehr auswirken 
kann.

Einspruchsstatistiken der 
Jahre 2017 bis 2021

Für die vergangenen fünf Jahre hat das BMF die in 
Tabelle 1 ersichtlichen Daten veröffentlicht.

2017 2018 2019¹ 2020 2021

Gesamt
Anteil in 
Prozent Gesamt

Anteil in 
Prozent Gesamt

Anteil in 
Prozent Gesamt

Anteil in 
Prozent Gesamt

Anteil in 
Prozent

Unerledigte Einsprüche am 
31. Dezember des Vorjahres

2.397.750  2.272.125  2.357.392  2.465.476  2.596.433 

Eingegangene Einsprüche 3.245.945  3.389.956  3.454.549  3.336.237  3.047.803 

Veränderung gegenüber 
Vorjahr (in Prozent)

2,3  4,4  1,9  3,4  8,6 

Erledigte Einsprüche 3.345.773  3.253.785  3.184.123  3.152.647  2.982.359 

Veränderung gegenüber 
Vorjahr (in Prozent)

2,4  2,7  2,1  1,0  5,4 

davon erledigt durch:

Rücknahme des Einspruchs 740.490 22,1 691.571 21,3 632.129 19,8 628.524 19,9 591.158 19,8

Abhilfe 2.142.166 64,0 2.094.146 64,4 2.087.955 65,6 2.081.518 66,0 1.891.548 63,4

Einspruchsentscheidung 433.640 13,0 430.173 13,2 423.097 13,3 409.261 13,0 471.122 15,8

TeilEinspruchsentschei
dung

15.092 0,5 19.578 0,6 21.248 0,7 15.691 0,5 12.836 0,4

Auf andere Weise 14.385 0,4 18.317 0,6 19.694 0,6 17.653 0,6 15.695 0,5

Saldo aus Übernahmen, 
Abgaben, Storni und sonstigen 
Bestandskorrekturen

25.827  50.904  162.342  52.633  48.578 

Unerledigte Einsprüche am 
31. Dezember des Jahres

2.272.125  2.357.392  2.465.476  2.596.433  2.613.299 

Veränderung gegenüber 
Vorjahr (in Prozent)

5,2  3,8  4,6  5,3  0,6 

1 Die Internetveröffentlichung des BMF „Statistik über die Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern im Jahr 2019“ wurde 
nachträglich zum Stand 4. Mai 2021 berichtigt. Diese Statistik gibt die berichtigten Daten wieder.

Quelle: Die Daten wurden auf Grundlage von Meldungen der obersten Finanzbehörden der Länder vom BMF zusammengestellt (Stand 
15. Juli 2022)

Einspruchsstatistiken der Jahre 2017 bis 2021 Tabelle 1
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Eingegangene Einsprüche

Nachdem die Zahl der jährlich eingelegten Ein-
sprüche in den Jahren  2017 bis  2019 auf bis etwa 
3,5 Mio. gestiegen war, war sie bereits im Jahr 2020 
wieder gesunken. Dieser Trend setzte sich im Ka-
lenderjahr  2021 mit einem Rückgang auf rund 
3,0 Mio. eingelegten Einsprüche fort.

Mangels Informationen darüber, wie viele Ver-
waltungsakte die Finanzämter jährlich erlassen, 
ist dem BMF nicht bekannt, wie häufig gegen die 
von den Finanzämtern erlassenen Steuerbescheide 
Einspruch eingelegt wird. Mit dem Einspruch kön-
nen nicht nur Steuerbescheide angefochten wer-
den, sondern auch sonstige Verwaltungsakte, wie 
z.  B. die Ablehnung einer Stundung, eines Steuer-
erlasses oder einer Aussetzung der Vollziehung, die 
Anordnung einer Außenprüfung, die Festsetzung 
eines Verspätungszuschlags oder eine Pfändung. 
Daten hierzu liegen dem BMF ebenfalls nicht vor.

Erledigte Einsprüche

Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich auch die 
Zahl der erledigten Einsprüche vermindert. Gegen-
über dem Kalenderjahr 2020 ist die Zahl der erle-
digten Einsprüche im Jahr  2021 um 5,4  Prozent 
zurückgegangen.

Die Verteilung auf die Erledigungsarten „Rück-
nahme“, „Abhilfe“, „Einspruchsentscheidung“, 
„Teil-Einspruchsentscheidung“ und „Auf andere 
Weise“ (siehe „Gegenstand der Einspruchsstatis-
tik“) ist weitgehend konstant. Eine geringfügige 
Verschiebung zeichnet sich lediglich zwischen den 
Erledigungen durch Abhilfe (Rückgang) und Ein-
spruchsentscheidung (Zunahme) ab. Die Erledi-
gungsarten lassen aber nur bedingt Rückschlüsse 
darauf zu, wie häufig die mit dem Einspruch ange-
fochtenen Bescheide fehlerhaft waren.

So beruhen Abhilfen (hierauf entfallen circa zwei 
Drittel der erledigten Einsprüche) häufig dar-
auf, dass erst im Einspruchsverfahren Steuerer-
klärungen abgegeben oder steuerlich begünstigte 

Aufwendungen geltend gemacht oder belegt wer-
den. Des Weiteren kann einem Einspruch abge-
holfen werden, wenn der Steuerpflichtige seinen 
ursprünglichen Einspruchsantrag nach einer Er-
örterung mit dem Finanzamt eingeschränkt hat 
und das Finanzamt dem noch aufrechterhaltenen 
Antrag stattgeben kann. Einsprüchen, die im Hin-
blick auf anhängige gerichtliche Musterverfahren 
eingelegt wurden, kann auch durch Aufnahme ei-
nes Vorläufigkeitsvermerks in den angefochtenen 
Steuerbescheid abgeholfen worden sein.

Die Rücknahme des Einspruchs (circa ein Fünftel 
der erledigten Einsprüche) deutet zunächst darauf 
hin, dass der angefochtene Bescheid fehlerfrei war 
und das Finanzamt Fragen zum Steuerbescheid mit 
den Steuerpflichtigen im Einspruchsverfahren ge-
klärt hat. Einer Einspruchsrücknahme kann aber 
auch ein Änderungsbescheid vorangegangen sein, 
der dem Antrag der Steuerpflichtigen teilweise ent-
sprochen hat.

Auch in einer Einspruchsentscheidung (circa ein 
Zehntel der erledigten Einsprüche) kann den An-
trägen der Steuerpflichtigen teilweise entsprochen 
worden sein.

Teil-Einspruchsentscheidungen (§ 367 Abs. 2a AO) 
werden ebenfalls in der Statistik als Erledigungs-
fall behandelt. Die Verwaltung geht in diesen Fäl-
len davon aus, dass über den durch die Teil-Ein-
spruchsentscheidung nicht entschiedenen Teil des 
Einspruchs durch eine Allgemeinverfügung nach 
§  367 Abs.  2b  AO entschieden werden kann. Dies 
ist dann kein Erledigungsfall im Sinne der Statistik. 
Diese Zählweise ändert jedoch nichts daran, dass 
nach Erlass einer Teil-Einspruchsentscheidung das 
Einspruchsverfahren (wenn auch in beschränktem 
Umfang) weiter anhängig bleibt.

Anfangsbestand und Endbestand

Der Bestand der zum Ende des Jahres 2021 anhän-
gigen Einspruchsverfahren hat gegenüber dem 
Vorjahr geringfügig zugenommen. Nicht alle diese 
Einsprüche waren jedoch auch „bearbeitungsreif“. 

42



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
September 2022

A
na

ly
se

n 
un

d 
Be

ric
ht

e

Statistik über die Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern

Vielmehr waren von den vorgenannten zum Jah-
reswechsel anhängigen Einsprüchen

 ● zum 31. Dezember 2021 insgesamt 
1.634.228 Einspruchsverfahren,

 ● zum 31. Dezember 2020 insgesamt 
1.543.711 Einspruchsverfahren,

 ● zum 31. Dezember 2019 insgesamt 
1.424.3252 Einspruchsverfahren,

 ● zum 31. Dezember 2018 insgesamt 
1.302.200 Einspruchsverfahren und

 ● zum 31. Dezember 2017 insgesamt 
1.181.811 Einspruchsverfahren

nach § 363 Abs. 1 AO ausgesetzt oder ruhten gemäß 
§ 363 Abs. 2 AO. Die steigende Zahl der ruhenden 
oder ausgesetzten Verfahren ist häufig darauf zu-
rückzuführen, dass wegen einer für den einzelnen 
Steuerfall rechtserheblichen Frage noch ein Ge-
richtsverfahren geführt wird. Bis zur abschließen-
den Klärung der Rechtsfrage im Gerichtsverfahren 
kann die Entscheidung über den Einspruch dann 
zurückgestellt werden.

2 Die Internetveröffentlichung des BMF „Statistik über die 
Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern im Jahr 2019“ 
wurde nachträglich zum Stand 4. Mai 2021 berichtigt. Diese 
Statistik gibt die berichtigten Daten wieder.

Statistik zur Klageerhebung

Die Zahl der gegen die Finanzämter erhobenen 
Klagen ist im Jahr  2021 gegenüber den Vorjah-
ren erneut deutlich um 6,4 Prozent auf 55.961 Kla-
gen gesunken. Im Vergleich zu den insgesamt im 
Jahr  2021 durch die Finanzämter erledigten Ein-
sprüchen entspricht dies einer gegenüber den Vor-
jahren konstanten Klagequote von etwa 1,9 Prozent.

Bei einem Vergleich mit der vom Statistischen Bun-
desamt erstellten Statistik der Finanzgerichte3 ist zu 
beachten, dass diese auch Klagen erfasst, die nicht 
gegen die Finanzämter, sondern gegen andere Fi-
nanzbehörden gerichtet sind (s. o.). Außerdem sind 
die Zählweisen nicht identisch. Für die Einspruchs- 
und Klagestatistik der Finanzämter ist maßgebend, 
wie viele Verwaltungsakte ein Einspruch betrifft. In 
der Statistik der Finanzgerichte wird eine Klage, die 
sich gegen mehrere Verwaltungsakte richtet, dage-
gen nur als ein Fall gezählt (z. B. eine Klage gegen 
Änderungsbescheide für mehrere Veranlagungs-
zeiträume, die aufgrund einer Außenprüfung er-
gangen sind).

3 Abrufbar für 2021 unter dem Shortlink 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220955

2017 2018 2019¹ 2020 2021

Zahl der erhobenen Klagen 60.132 58.985 65.490 59.774 55.961

Veränderung gegenüber Vorjahr (in Prozent) 1,5 1,9 11,0 8,7 6,4

Quote der Klageerhebungen im Verhältnis zu den 
erledigten Einsprüchen (in Prozent)

1,8 1,8 2,1 1,9 1,9

1 Die Internetveröffentlichung des BMF „Statistik über die Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern im Jahr 2019“ wurde 
nachträglich zum Stand 4. Mai 2021 berichtigt. Diese Statistik gibt die berichtigten Daten wieder.

Quelle: Die Daten wurden auf Grundlage von Meldungen der obersten Finanzbehörden der Länder vom BMF zusammengestellt 
(Stand 15. Juli 2022) 

Statistik zur Klageerhebung Tabelle 2
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Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats 
beim BMF „Kapitalgedeckte Rente: Ein neuer 
Anlauf?“

 ● Der Wissenschaftliche Beirat hat die aktuelle Reformdebatte zum Anlass genommen, verschie-
dene Möglichkeiten des Aufbaus eines Kapitalstocks für die Altersvorsorge zu beleuchten.

 ● Gutachten und Stellungnahmen des unabhängigen Wissenschaftlichen Beirats sind als Beitrag 
zum allgemeinen Diskurs zu verstehen und geben nicht notwendigerweise die Meinung des 
BMF wieder.

 ● Im folgenden Artikel wird die Kurzfassung einer Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats 
wiedergegeben. Die vollständige Fassung wurde auf der Website des BMF veröffentlicht.1

1 Shortlink https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220961

Einleitung

Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesminis-
terium der Finanzen hat sich in einer Stellung-
nahme mit der Frage auseinandergesetzt, wie ein 
neuer Anlauf bei der kapitalgedeckten Rente zu ge-
stalten ist. Der Beirat kommt dabei zu folgenden 
Ergebnissen:

 ● Es gibt gute Gründe, das gegenwärtige System 
der freiwilligen Riester-Rente zu reformieren. 
Einige Argumente sprechen für verpflichtende 
Beiträge zu einem kapitalgedeckten System. 
Für den Erfolg einer solchen Reform wäre die 
institutionelle Ausgestaltung und die Gover-
nance der Fondsmittel entscheidend.

 ● Der Staat könnte hierfür als Standard ein breit 
gestreutes Anlageprodukt mit sehr niedrigen 
Verwaltungskosten anbieten, das den Grund-
sätzen der modernen Portfoliotheorie folgt. 
Sinnvoll wäre zudem eine Möglichkeit des 

Opt-out in zertifizierte, ähnlich breit gestreute 
private Anlageprodukte.

 ● In der wissenschaftlichen Debatte hat sich 
noch kein hinreichender Konsens herausge-
bildet, um eine Empfehlung auszusprechen, das 
kapitalgedeckte System durch eine mit den Fis-
kalregeln kompatible öffentliche Schuldenfi-
nanzierung auszubauen.

Ein besonders wichtiger Punkt im Koalitionsver-
trag zwischen SPD, Bündnis  90/Die Grünen und 
FDP ist die Frage nach der künftigen Gestaltung 
der Altersvorsorge im Zusammenspiel von gesetz-
licher Rente, Betriebsrenten und privater Vorsorge. 
Damit verbindet sich die übergeordnete Frage, ob 
und wie der langfristige Vermögensaufbau brei-
ter Bevölkerungsschichten systematisch vorange-
bracht werden soll. Das Thema steht daher unter 
dem Stichwort der Kapitaldeckung der gesetzli-
chen Rentenversicherung oder Aktienrente mit 
hoher Priorität auf der Agenda für die kommenden 
Jahre.
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Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim BMF „Kapitalgedeckte Rente: Ein neuer Anlauf?“

Gegenwärtige Reformdebatte

Nahezu alle Parteien haben sich zum Ziel gesetzt, 
sowohl auskömmliche Renten zu sichern als auch 
eine Überforderung der Beitragszahlerinnen und 
-zahler zu vermeiden. Bisher wurde hierfür der An-
satz der doppelten Haltelinie gewählt, der im Koali-
tionsvertrag zumindest für diese Legislaturperiode 
fortgeschrieben wurde: Demnach soll der Beitrags-
satz zur gesetzlichen Rentenversicherung nicht 
über 20 Prozent steigen und das Rentenniveau soll 
gleichzeitig in Relation zu den Löhnen nicht unter 
48 Prozent fallen können. Angesichts des demogra-
fischen Wandels und hier besonders der weiterhin 
steigenden Lebenserwartung kann diese politi-
sche Festlegung nur über einen stetig steigenden 
Zuschuss des Staates finanziert werden. Simulati-
onsrechnungen zeigen, dass im Jahre 2050 nahezu 
60  Prozent des Bundeshaushalts für Überweisun-
gen an die Rentenkassen aufgewendet werden 
müssen. Die Politik der doppelten Haltelinie dürfte 
sich daher auf Dauer nicht durchhalten lassen.

Auskömmliche Alterseinkünfte lassen sich auch 
dadurch absichern, dass breiten Teilen der Bevöl-
kerung zusätzliche Erträge aus Elementen der Ka-
pitaldeckung zufließen. Der Koalitionsvertrag strebt 
eine umfassende Reform der privaten Altersvor-
sorge an. Dazu sollen die bisher vielfach als zu kom-
pliziert wahrgenommenen Riester-Renten durch 
ein standardisiertes, einfaches Altersvorsorgepro-
dukt ersetzt werden können. Die Einfachheit eines 
solchen Angebots wird als zentraler Faktor für seine 
Marktakzeptanz betrachtet. Darüber hinaus soll im 
Jahr  2022 die Rentenversicherung in einem ersten 
Schritt einen Kapitalstock von 10 Mrd. Euro erhal-
ten, der von einer öffentlichen Stelle unabhängig 
verwaltet werden soll. Das gegenwärtige Umlagesys-
tem würde sich langfristig umso geringerem Druck 
zur Anpassung ausgesetzt sehen, je stärker nachhal-
tig renditeträchtige, kapitalgestützte Elemente Ein-
künfte im Alter generieren.

Ein häufig diskutiertes Reformmodell ist die 
Ausgestaltung der Altersvorsorge in Anleh-
nung an das Modell Schwedens. Dort müssen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer neben ih-
rem Beitrag zu einer umlagefinanzierten Renten-
versicherung (derzeit 16  Prozent) als Anlegerin-
nen und Anleger einen weiteren Beitrag (derzeit 
2,5 Prozent) in Kapitalmarktfonds investieren. An-
ders als bei der Riester-Rente in Deutschland ist die 
Anlage in einen Kapitalmarktfonds hier verpflich-
tend. Dabei stehen den Anlegern unterschiedliche 
Fonds zur Auswahl. Als Standard gibt es einen staat-
lichen Aktienfonds, der von den meisten Anlegern 
gewählt wird. Dieser Fonds zeichnet sich durch ge-
ringe Kosten und eine über die vergangenen Jahre 
signifikante Rendite aus.

Ökonomische Begründungen 
einer staatlichen Intervention 
in Form des Aufbaus eines 
Kapitalstocks

Der Aufbau einer kapitalgedeckten Altersvorsorge 
kann die Probleme, die eine sinkende Anzahl an 
Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern und län-
gere Rentenbezugsdauern für die umlagefinan-
zierte Rente mit sich bringt, nicht aus der Welt 
schaffen. Die Kapitaldeckung kann aber zusätzli-
che Alterseinkünfte hervorbringen und so die um-
lagefinanzierte Rente, die in den kommenden Jahr-
zehnten demografiebedingt langsamer wachsen 
wird als der allgemeine Wohlstand, ergänzen.

Die Bildung eines staatlichen Kapitalstocks in Höhe 
von zunächst 10  Mrd.  Euro zur Investition in Ka-
pitalmärkte, die Verpflichtung der erwerbstätigen 
Bevölkerung zur Ersparnisbildung oder die Schaf-
fung eines öffentlich verantworteten Fonds mit ei-
nem Standardprodukt werfen die Frage nach der 
ökonomischen Rechtfertigung solcher staatlichen 
Interventionen auf. Grundsätzlich könnte der Staat 
diese Entscheidungen jedem Einzelnen überlas-
sen und darauf setzen, dass die privaten Haushalte 
auch ohne staatliche Eingriffe Ersparnisse bilden, 
damit sie über hinreichende Alterseinkommen ver-
fügen. Es gibt aber verschiedene Gründe, die staatli-
che Interventionen rechtfertigen könnten.
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Häufig werden fehlende Kenntnisse über Finanz-
märkte und Anlageformen in Teilen der Bevölke-
rung als Argument für den Staatseingriff genannt. 
Allerdings wäre dann weder die Schaffung eines 
Kapitalstocks noch ein staatlich verwalteter Fonds 
das erste Mittel der Wahl. Der Staat könnte durch 
Bereitstellung von Informationen das Defizit be-
heben. Studien dazu, ob und wie solche Interven-
tionen tatsächlich das Spar- und Anlageverhalten 
von Erwachsenen ändern, kommen allerdings zu 
unterschiedlichen Ergebnissen. Ein wichtiger Fak-
tor ist die Vermeidung von Komplexität bei der Be-
reitstellung von finanziellen Informationen und 
Handlungsregeln; einfache Schulungsprogramme 
und Daumenregeln erhöhen die Wirksamkeit der 
Informationsbereitstellung gegenüber umfassen-
deren, komplexeren Ansätzen. Komplementär zu 
einer erhöhten Finanzmarktkompetenz der Bevöl-
kerung wirken Produktstandards, welche die Ori-
entierung im komplexen und vielschichtigen An-
lagemarkt erleichtern.

Selbst wenn die Bevölkerung vollumfänglich über 
die Chancen und Risiken von Kapitalmärkten in-
formiert wäre, könnte eine Rechtfertigung für eine 
staatliche Intervention in der Liquiditätsbeschrän-
kung bei Investitionen am Kapitalmarkt liegen. 
Ein Haus lässt sich auf Kredit kaufen; dieser Kredit 
wird dann mit den späteren (Arbeits-)Einkommen 
getilgt. Vergleichbares ist bei Anlagen am Kapital-
markt in der Regel nicht möglich, da Finanzinstitu-
tionen finanzielle Vermögenswerte nicht im selben 
Umfang wie Immobilien als Sicherheiten für Kre-
dite akzeptieren. Wenn der Staat einen Fonds be-
reitstellt und sich die dafür benötigten Mittel spä-
ter über Steuern zurückholt, ersetzt er gleichsam 
diesen fehlenden Kreditmarkt. Studien zeigen, dass 
die Partizipation am Kapitalmarkt in Deutschland 
wie in anderen Ländern positiv korreliert mit Ver-
mögen. Verschiedene empirische Studien zeigen 
zudem, dass wohlhabende Anleger deutlich hö-
here Renditen als weniger wohlhabende erzielen. 
Besonders die über die vergangenen Jahre zu ver-
zeichnenden signifikanten Aktienrenditen und 
eine gleichzeitig weitgehend ausbleibende Ver-
zinsung bei Sicht- und Spareinlagen können damit 
zu einer Vergrößerung der Vermögensungleichheit 

führen, welcher der Staat ein Angebot für die nicht 
am Kapitalmarkt investierten Bevölkerungsschich-
ten entgegnen möchte.

Ein dritter Grund für einen regulierenden Eingriff 
des Staates und die Einführung einer verpflichten-
den Teilnahme kann die Überwindung eines Sama-
riter-Dilemmas sein. Denn diejenigen, die – wegen 
geringer gesetzlicher und betrieblicher Renten  – 
am stärksten vorsorgen sollten, haben die gerings-
ten Anreize zur Teilnahme, weil der Staat niedrige 
Alterseinkünfte aus sozialpolitischen Gründen auf-
stockt. Durch eine Sparpflicht kann sich der Staat 
aus dem Dilemma befreien, auch denen zu hel-
fen, welche die Möglichkeit zur Vorsorge aus freien 
Stücken ungenutzt gelassen haben. Der Druck auf 
die Politik, auch höhere Renten in Relation zu den 
Löhnen nicht absinken zu lassen, ist gewaltig. Da 
die Haushalte diese Haltung des Staates vorherse-
hen, sind die Anreize, selbst vorzusorgen, ineffizi-
ent niedrig. Mit einer verpflichtenden Teilnahme 
hätte es rund 40  Millionen Riester-Sparerinnen 
und -Sparer und nicht nur die heutigen 16,5 Millio-
nen gegeben. Um das Samariter-Dilemma zu über-
winden, muss der Staat indes keinen allgemein 
verpflichtenden, eigenen Fonds auflegen, sondern 
die Sparpflicht nur für diejenigen durchsetzen, die 
nicht aus anderen Quellen ein Mindestniveau an 
Alterseinkünften erreichen. Dabei geht es vor allem 
um Gruppen mit niedrigen Einkommen.

Fehlende Kenntnisse über Finanzmärkte und Anla-
geformen, eine mögliche Kreditbeschränkung so-
wie das Samariter-Dilemma sind plausible Gründe 
für effizienzsteigernde Eingriffe des Staates. Die ge-
naue Art des jeweils erforderlichen Eingriffs ist je-
doch sehr unterschiedlich. Da es nicht offensicht-
lich ist, welche Fehlstellung die Regierung primär 
adressieren will, geht dieser Beitrag von dem poli-
tischen Willen zu einer Reform der Riester-Rente, 
der Etablierung einer kapitalgedeckten Rente in der 
breiten Bevölkerung, aus, und konzentriert sich auf 
die mögliche Ausgestaltung. Unstrittig dürfte sein, 
dass bislang spezielle Gruppen mit Partikularinte-
ressen eine effizientere Anlage von Mitteln an Ka-
pitalmärkten verhindern. Die Unzufriedenheit mit 
der bestehenden Ausgestaltung der Riester-Rente 

46



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
September 2022

A
na

ly
se

n 
un

d 
Be

ric
ht

e

Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim BMF „Kapitalgedeckte Rente: Ein neuer Anlauf?“

reicht unter den potenziellen Nachfragerinnen und 
Nachfragern weit. Diese wird einhellig als zu kom-
pliziert und intransparent beschrieben. Trotz ei-
ner substanziellen staatlichen Förderung fallen die 
Renditen für die Berechtigten sehr niedrig aus. Fi-
nanzdienstleistern und ihren Provisionen wird eine 
wesentliche Rolle an diesem Befund zugeschrie-
ben. Die Komplexität und die geringe Rendite füh-
ren dazu, dass die ursprünglichen Erwartungen zur 
Anzahl der abgeschlossenen Verträge deutlich hin-
ter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Orientierung in der 
gegenwärtigen Diskussion

Ausgestaltung einer 
kapitalgedeckten Alterssicherung

Die Erfahrungen mit der Riester-Rente zeigen, dass 
das Fehlen einer verpflichtenden Teilnahme dazu 
geführt hat, dass weniger als die Hälfte der infrage 
kommenden Anleger tatsächlich einen Vertrag ab-
geschlossen haben. Kritiker einer verpflichtenden 
Teilnahme wenden ein, dass man Anleger nicht 
in einen Vertrag zwängen solle, der am Ende eine 
deutlich schlechtere Entwicklung als alternative 
Anlageprodukte aufweise, in die sie freiwillig in-
vestieren könnten.

Bei einer Verpflichtung zur Teilnahme sollte daher 
garantiert werden, dass die veranlagten Mittel nach 
den Grundsätzen und Erkenntnissen der moder-
nen Portfoliotheorie investiert werden. Eine wich-
tige Determinante für die Mischung aus Risiko und 
Ertrag der veranlagten Mittel ist die Entscheidung 
darüber, ob die Beiträge der Anleger einer Beitrags-
garantie unterliegen. Diese Garantie vonseiten der 
privaten Anbieter ist zentraler Bestandteil der Ries-
ter-Rente und umfasst die geleisteten Beiträge so-
wie die Zulage, sie gilt hingegen nicht für das 
schwedische Modell. Eine Beitragsgarantie schützt 
die Anleger vor den Schwankungen des Kapital-
markts, insbesondere vor signifikanten Kursverlus-
ten. Auch wenn diese Beitragsgarantie auf den ers-
ten Blick wünschenswert erscheinen mag, weist sie 

mehrere gravierende Nachteile auf. Das Festhal-
ten an der Beitragsgarantie verkennt die langfris-
tige Perspektive bei der Vermögensbildung für das 
Rentenalter. Hierbei handelt es sich um Investiti-
onsphasen von mehreren Jahrzehnten, für die die 
empirische Kapitalmarktforschung für die Vergan-
genheit zwar mitunter große Schwankungen, aber 
fast durchgehend höhere Renditen bei Investiti-
onen in Aktien über diejenigen in Staatsanleihen 
und andere Schuldverschreibungen dokumentiert. 
Die Beitragsgarantie weist in der Extrapolation der 
Erfahrungen aus der Vergangenheit also erhebli-
che Opportunitätskosten auf, gerade über lange 
Zeiträume. In der Gesamtbetrachtung spricht sich 
daher der Beirat dafür aus, dass es bei einer ver-
pflichtenden Teilnahme in der zukünftigen Aus-
gestaltung der kapitalgedeckten Rente keine Bei-
tragsgarantie mehr geben soll.

Eine weitere für die Ausgestaltung wichtige Frage 
ist, wie das angesparte Kapital mit dem Eintritt in 
das Rentenalter ausgezahlt werden sollte. Die Er-
sparnisse könnten mit dem Eintritt in das Renten-
alter in einer Summe ausgezahlt werden, oder sie 
könnten den Anlegern in monatlichen Raten als 
Annuität zufließen. Eine Auszahlung als Gesamt-
summe birgt zum einen das Risiko, dass das an-
gesparte Vermögen unmittelbar nach Rentenein-
tritt verkonsumiert oder verschenkt wird. Wenn 
die sonstigen Einkünfte gering sind, könnten staat-
liche Leistungen notwendig werden und erneut 
zum Samariter-Dilemma führen. Zum anderen 
ist bei einer Auszahlung in einer Summe das Ri-
siko der Langlebigkeit nicht versichert. Vorzuse-
hen, dass die Versicherten individuell entscheiden 
können, ob ihr Kapital in Annuitäten umgewan-
delt wird, ist wegen des Problems adverser Selek-
tion problematisch. Eine Umwandlung in eine An-
nuität ist vor allem für Menschen attraktiv, die 
eine hohe Lebenserwartung haben. Im Annuitä-
tenmarkt ist das Problem der adversen Selektion 
empirisch gut dokumentiert. Falls der oder die Ein-
zelne besser über die eigene Lebenserwartung in-
formiert ist als die Versicherer, werden sich Letz-
tere bei der Kalkulation an Personen mit besonders 
hoher Lebenserwartung orientieren. Für einen gro-
ßen Teil der Bevölkerung sind die Bedingungen für 
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die Annuitäten unattraktiv. Dieses adverse Selekti-
onsproblem spricht dafür, eine verpflichtende Um-
wandlung in Annuitäten bei Renteneintritt für alle 
vorzusehen.

Die Ausgestaltung der Auszahlung hat auch Im-
plikationen für die Frage, ob die Bürgerinnen und 
Bürger neben dem Pflichtbeitrag freiwillige, zusätz-
liche Einzahlungen in den Fonds („topping-up“) 
leisten können. Wenn man wegen des Problems 
der adversen Selektion eine für alle einheitliche 
Annuitätenlösung wählt, kann man keine Zuzah-
lungen über das verpflichtende Maß hinaus gestat-
ten. Denn sonst würden diejenigen mit besonders 
langer Lebensdauer besonders viel einzahlen und 
aus den Pflichtbeiträgen der Zahlerinnen und Zah-
ler mit kürzerer Lebenserwartung quersubventio-
niert werden. Das adverse Selektionsproblem träte 
über die Zusatzbeiträge durch die Hintertür wieder 
auf. Wird hingegen das angesparte Vermögen in ei-
ner Summe ausgezahlt, können die Bürgerinnen 
und Bürger nach Belieben zusätzliche Einzahlun-
gen leisten.

Will der Staat mit der Fondslösung die Langlebig-
keit absichern und sich selbst aus dem Samari-
ter-Dilemma befreien, dann ist ein Pflichtbeitrag 
für alle sowie eine verpflichtende Umwandlung in 
Annuitäten die geeignete Lösung. Steht hingegen 
das Ziel des langfristigen Vermögensaufbaus in der 
Bevölkerung (z. B. wegen der genannten Kreditrati-
onierung) im Vordergrund, kommt auch eine frei-
willige Lösung infrage: eine flexible Wahl der Bei-
tragshöhe und eine Auszahlung des akkumulierten 
Vermögens bei Renteneintritt. Teile dieses Vermö-
gens könnten dann auch an die Hinterbliebenen 
vererbt werden.

Governance

Die Attraktivität eines standardisierten Anlage-
produkts hängt wesentlich von der Ausgestaltung 
der Governance ab. Diese umfasst insbesondere 
die Fragen, wer die veranlagten Mittel verwaltet, 
wer an den Kapitalmärkten investiert und wie der 
Fonds institutionell abgesichert werden kann, so-
dass die angesparten Mittel nicht zweckendfrem-
det werden können. Ein Kapitalmarktfonds kann 
im Grundsatz sowohl von privaten Finanzdienst-
leistern als auch vom Staat angeboten werden. Der 
Vorteil eines staatlichen Fonds besteht darin, dass 
Sorgen zerstreut werden, Anleger würden bei der 
Anlage übervorteilt oder wären von einem Zah-
lungsausfall betroffen. Umgekehrt besteht bei ei-
nem staatlichen Fonds das Risiko, dass dieser für 
vorsorgefremde politische Ziele instrumentalisiert 
wird.

Grundsätzlich sind verschiedene Möglichkeiten 
der Ausgestaltung denkbar: Der Staat könnte aus-
schließlich private Anbieter mit der Vermögens-
verwaltung beauftragen und ihnen transparente 
Regeln setzen, innerhalb derer sie die Verwaltung 
durchführen könnten. Der Staat könnte auch selbst 
als Vermögensverwalter auftreten, den Anlegern 
aber die Möglichkeit lassen, auf private Verwalter 
auszuweichen (Opt-out). Schließlich könnte der 
Staat als alleiniger Anbieter auftreten, also keine 
privaten Anbieter zulassen. Der Beirat spricht sich 
dafür aus, dass die Verwaltung des Anlagevermö-
gens, dem schwedischen Vorbild folgend, sowohl 
von einem staatlichen Anbieter als auch von re-
gulierten, privaten Anbietern durchgeführt wer-
den sollte (Opt-out). Gleichzeitig betont der Bei-
rat, dass der Verfolgung politischer Interessen bei 
der Gestaltung des Portfolios enge Grenzen ge-
setzt sein müssen. Im Zentrum muss das Inter-
esse der Anleger an einem verlässlichen Vermö-
gensaufbau stehen (Unabhängigkeit der staatlichen 
Vermögensverwaltung).
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In diesem Zusammenhang ist die Frage des Vertrau-
ens von besonderer Bedeutung. Dies betrifft zum 
einen den Umgang mit den existierenden 16,5 Mil-
lionen Verträgen der Riester-Rente. Bestehende Zu-
sagen dürfen durch eine Neuregelung nicht tan-
giert werden. Zum anderen setzt die Überwindung 
der im internationalen Vergleich zurückhaltenden 
Partizipation der Bevölkerung in Deutschland an 
Kapitalmärkten voraus, dass es einen hohen Grad 
von Vertrauen in die neu angebotenen Fonds und 
in die Funktionsweise der Kapitalmärkte geben 
muss. Unabhängig von der institutionellen Aus-
gestaltung des Fonds selbst müsste gewährleistet 
sein, dass Kapitalmärkte und Aufsicht in Deutsch-
land weiter gestärkt werden, um die Mittel effizi-
ent und mit langfristig attraktiven Renditechancen 
anlegen zu können. Die negativen Erfahrungen aus 
dem Platzen der Dotcom-Blase, mit dubiosen An-
bietern in Graubereichen des Kapitalmarkts und 
mit dem Wirecard-Fall, weisen auf Defizite bei der 
Kapitalmarktregulierung hin.

Finanzierung, staatliche Förderung 
und Staatsverschuldung

Vielfach wird auch gefordert, das Programm zum 
Vermögensaufbau durch staatliche Zuschüsse zu 
fördern. Durch eine Schuldenfinanzierung könnte 
der Vermögensaufbau deutlich beschleunigt wer-
den. Deutsche Staatsanleihen erfreuen sich großer 
Beliebtheit bei in- und ausländischen Investoren. 
Diese sind bereit, geringe oder sogar negative Ren-
diten in Kauf zu nehmen, um die mit deutschen 
Staatsanleihen verbundenen Vorteile einer liquiden 
und sicheren Anlage in Anspruch nehmen zu kön-
nen. Während die Finanzierungskosten durch den 
derzeit niedrigen Zinssatz auf staatliche Schuldti-
tel bestimmt sind, entspricht der erwartete Ertrag 
der Anlagen des Staatsfonds der höheren Rendite 
privater Investitionen. Volkswirtschaftlich gese-
hen reflektiert die daraus resultierende Möglichkeit 
zur Erzielung einer Rendite durch den Staatsfonds 
die Imperfektionen des Kapitalmarkts, z. B. in der 

Form von Liquiditätsprämien für Staatsanleihen 
und anderen mit Staatsanleihen verbundenen Vor-
teilen, wie die regulatorische Sonderbehandlung 
von Staatsanleihen. Im Ergebnis liegt die Grenz-
produktivität des in der Volkswirtschaft eingesetz-
ten Kapitals auch im Kapitalmarktgleichgewicht 
über dem Zinssatz auf Staatsanleihen. Eine deut-
liche Ausweitung der Staatsverschuldung dürfte 
diese Renditedifferenz zwar verringern, gleichwohl 
besteht die Möglichkeit, durch staatliche Verschul-
dung eine Anschubfinanzierung für private Alters-
vorsorgekonten in Deutschland zu leisten, die das 
private Vermögen über die staatliche Verschuldung 
hinaus vergrößert.

Eine Möglichkeit, diese Renditedifferenz auszunut-
zen, besteht darin, Altersvorsorgekonten für jeden 
Erwerbstätigen einzurichten. Diese Konten werden 
durch eine einmalige staatliche Einlage bei Eintritt 
in die Erwerbstätigkeit und durch laufende Eigen-
beiträge während des Erwerbslebens befüllt. Über 
einen langfristigen Investitionshorizont bis zum 
Eintritt in das Rentenalter können dann die Mög-
lichkeiten einer breit diversifizierten Anlage im Ka-
pitalmarkt genutzt werden. Beim Renteneintritt 
würde die zu Beginn des Erwerbslebens bereitge-
stellte staatliche Finanzierung zurückgezahlt. Die 
Differenz zwischen den über die Jahrzehnte erziel-
ten Erträgen aus dem Kapitalmarkt und dem Zins-
dienst für die hier ausgegebenen Staatsanleihen 
verbliebe neben den eigenen Beiträgen als Vermö-
gensbestand und könnte für eine Erhöhung der Al-
tersbezüge genutzt werden.

Aus finanzwissenschaftlicher Sicht wäre eine Ver-
schuldung zum Erwerb von Wertpapieren anders 
und zwar weniger kritisch als die reguläre Staats-
verschuldung zu betrachten. Es müsste allerdings 
sichergestellt sein, dass diese Art der Verschuldung 
nicht für andere politische Zwecke und als Aushe-
belung bestehender Schuldenregeln missbraucht 
werden könnte, sondern allein für das Ziel des Ver-
mögenaufbaus der Bürgerinnen und Bürger im Al-
ter genutzt würde.
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Beispielrechnungen zur Quantifizierung 
möglicher Effekte hängen maßgeblich 
von den Annahmen zu kritischen volks-
wirtschaftlichen Größen ab. Wenn man 
zum Beispiel eine Staatsverschuldung von 
35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
für die Vermögensbildung, eine über den 
Zeitablauf konstante Renditedifferenz von 
2,5 Prozentpunkten zwischen den Kos-
ten für die Staatsanleihen und den Rendi-
ten für den am Kapitalmarkt investierten 
Fonds sowie ein nominales Wachstum von 
2,6 Prozent annimmt, kann der Fonds lang-
fristig, d. h. über einen Zeitraum von meh-
reren Jahrzehnten, ein Vermögen von etwa 
75 Prozent des jährlichen BIP aufbauen. Bei 
einer Renditedifferenz von circa 3 Prozent-
punkten würde das Anlagevolumen des 
Fonds sogar auf knapp 90 Prozent des BIP 
anwachsen. In diesem Fall würde die Alters-
rente um 275 Euro oder 18 Prozent höher 
ausfallen als in der bisherigen Alterssiche-
rung, bei einer Renditedifferenz von zwei 
Prozentpunkten wäre es immerhin noch 
eine Erhöhung um 120 Euro oder 8 Pro-
zent.2

Bei Nutzung staatlicher Verschuldung zum Auf-
bau eines Vermögensbestands sind im Rahmen der 
Fiskalregeln enge Vorgaben zu beachten. Im Rah-
men der Schuldenbremse wäre für eine Finanzie-
rung durch Verschuldung erforderlich, dass aus-
reichende Spielräume bestehen beziehungsweise 
dass der Verschuldung ein Erwerb von Vermögens-
ansprüchen gegenübersteht. Allerdings sind auch 
die Grenzen für die Verschuldung im Rahmen der 
europäischen Fiskalregeln zu beachten. Aufgrund 
der erheblichen Ausweitung der öffentlichen Ver-
schuldung seit dem Jahr  2020 dürften die Spiel-
räume indes zuletzt deutlich gesunken sein.

2 Der Beirat dankt dem Kollegen Christian Bayer von der 
Universität Bonn für die Berechnungen und deren bereitwillige 
Überlassung.

Die genannten Punkte zeigen die großen Chan-
cen, die mit einer umfassenden Reform der Ries-
ter-Rente verbunden sind. Diese Reform könnte 
mit einer schuldenfinanzierten staatlichen För-
derung sogar deutlich über das schwedische Mo-
dell hinausgehen. Die Diskussion zeigt aber auch, 
dass gerade die Schuldenfinanzierung weitrei-
chende Fragen aufwirft und über einige der mak-
roökonomischen Risiken noch kein wissenschaft-
licher Konsens besteht. Die Möglichkeiten für die 
Einrichtung eines staatlichen Fonds und die damit 
verbundenen Risiken sollten sorgfältig abgewogen 
werden, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

Fazit

Der Beirat ermutigt die Politik, die anstehenden Ge-
spräche zur Reform der Altersvorsorge als Chance 
für langfristige Weichenstellungen in Deutschland 
wahrzunehmen. Die sozialen Alterssicherungssys-
teme müssen zukunftssicher gestaltet werden, was 
durch den Vermögensaufbau der Bürgerinnen und 
Bürger über den Kapitalmarkt erheblich erleich-
tert wird. Die Möglichkeit einer langfristig orien-
tierten und breit diversifizierten Anlage in die Ka-
pitalmärkte bieten zusätzliche Möglichkeiten der 
Alterssicherung. Der Beirat empfiehlt die folgen-
den konkreten Punkte: Es gibt gute Gründe, das ge-
genwärtige System der freiwilligen Riester-Rente 
zu reformieren und in Richtung eines verpflichten-
den Beitrags zu einem kapitalgedeckten System zu 
entwickeln. Der Staat kann dazu ein breit gestreu-
tes Anlageprodukt anbieten, das in seinen Anlagen 
den Grundsätzen der modernen Portfoliotheorie 
folgt. Diese Grundsätze beinhalten vor allem einen 
Schutz gegenüber politischem Einfluss, z. B. durch 
die Schaffung oder Nutzung einer entsprechend 
abgesicherten Institution. Es sollte die Möglichkeit 
des Opt-out in eine begrenzte Zahl von zertifizier-
ten, ähnlich breit gestreuten Anlageprodukten ge-
ben, die transparent ihre Gebühren ausweisen. Der 
über die Anlagedauer akkumulierte Wert des Ver-
mögensbestands sollte wegen des Samariter-Di-
lemmas bei Eintritt in den Ruhestand verrentet 
werden. Falls die Annuitäten in Abhängigkeit von 
der individuellen Lebenserwartung differenziert 
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werden können, sind freiwillige Zusatzbeiträge in 
den Fonds möglich („topping-up“). Wenn die Bei-
tragszahlerinnen und -zahler jedoch über deutlich 
bessere Einschätzungen der eigenen Lebenserwar-
tung verfügen als die verrentende Gesellschaft oder 
wenn eine Differenzierung der Annuitäten (z.  B. 
zwischen Männern und Frauen) politisch nicht er-
wünscht ist, muss auf freiwillige Zusatzbeiträge 

verzichtet werden. Zu prüfen ist, ob das kapital-
gedeckte System durch eine mit den Fiskalregeln 
kompatible öffentliche Schuldenfinanzierung aus-
gebaut werden sollte. Aus Sicht des Beirats hat sich 
in der wissenschaftlichen Debatte noch kein ab-
schließender Konsens herausgebildet, um eine 
klare Empfehlung zugunsten einer schuldenfinan-
zierten Rentenkomponente abzugeben.
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Überblick zur aktuellen Lage
Wirtschaft

 ● Die deutsche Wirtschaft hat im 1. Halbjahr 2022 den widrigen Umständen getrotzt. Das reale Brutto-
inlandsprodukt ist gemäß den revidierten Daten des Statistischen Bundesamts im 2. Quartal 2022 um 
0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen (nach +0,8 Prozent im 1. Quartal). Wachstumsimpulse 
kamen vor allem vom privaten und staatlichen Konsum. Bauinvestitionen und Außenhandel wirkten da-
gegen dämpfend.

 ● Allerdings hat sich der Ausblick für das 2. Halbjahr 2022 angesichts der nahezu vollständig ausgesetzten 
Gaslieferungen aus Russland und der außerordentlich hohen Energiepreise deutlich verschlechtert. Um 
dem entgegenzuwirken, haben die Koalitionsparteien Anfang September ein drittes Entlastungspaket be-
schlossen, das kleine Einkommen, die arbeitende Mitte sowie auch Unternehmen noch einmal schnell 
und spürbar entlastet.

 ● Die Inflationsrate legte im August 2022, nach leichten Rückgängen in den Vormonaten, auf stark er-
höhtem Niveau wieder zu und betrug 7,9 Prozent. Für September ist angesichts der Energiepreisent-
wicklung und des Auslaufens der Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe und des 9-Euro-Tickets mit 
einem weiteren Anstieg zu rechnen.

Finanzen

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im Zeitraum Januar bis August 2022 auf rund 
227,8 Mrd. Euro. Damit lagen die Einnahmen um 13,9 Prozent (rund +27,8 Mrd. Euro) höher als im glei-
chen Zeitraum des Vorjahres. Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen von Januar bis August 2022 
rund 314,0 Mrd. Euro und lagen damit um 1,1 Prozent (rund -3,4 Mrd. Euro) unter dem entsprechenden 
Vorjahresniveau. Im Zeitraum von Januar bis August 2022 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsde-
fizit von rund 86,2 Mrd. Euro auf.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im August 2022 um 2,6 Prozent unter 
dem Ergebnis vom August 2021. Das Aufkommen der Gemeinschaftsteuern ging um 1,4 Prozent zurück. 
Sowohl die Lohnsteuer als auch die Steuern vom Umsatz wiesen im August nur geringe Einnahmezu-
wächse auf. Die schwache Entwicklung bei der Lohnsteuer war u. a. auf die Auswirkungen des Steuerent-
lastungsgesetzes 2022 zurückzuführen. Die übrigen Gemeinschaftsteuern verzeichneten Einnahmerück-
gänge. Die Einnahmen aus den Bundessteuern gingen um 12,3 Prozent zurück.

Europa

 ● Der Monatsbericht September beinhaltet einen Rückblick auf die Sitzung der Eurogruppe und die in-
formelle Sitzung des ECOFIN-Rats am 9. und 10. September 2022 in Prag. Schwerpunkte der Sitzungen 
waren u. a. aktuelle makroökonomische Entwicklungen im Euroraum und das Thema „Digitale Wäh-
rungen der Zentralbanken“, einschließlich aktueller Informationen über das Projekt des digitalen Euro. 
Die Ministerinnen und Minister befassten sich mit dem Thema solider Staatsfinanzen, hier insbesondere 
mit der Reform der EU-Fiskalregeln.
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Robustes 1. Halbjahr, aber 
verschlechterter Ausblick

Die deutsche Wirtschaft hat im 1.  Halbjahr  2022 
den widrigen Umständen getrotzt. Das reale Brut-
toinlandsprodukt (BIP) ist gemäß den revidierten 
Daten des Statistischen Bundesamts vom 25.  Au-
gust  2022 im 1.  Quartal  2022 um 0,8  Prozent und 
im 2. Quartal 2022 um 0,1 Prozent gewachsen, je-
weils gegenüber dem Vorquartal. Damit entwi-
ckelte sich die Wirtschaftsleistung im 1.  Halbjahr 
besser als von der Bundesregierung in der Früh-
jahrsprojektion im April dieses Jahres erwartet. Im 
2.  Quartal erreichte das reale BIP erstmals wieder 
sein Vor-Pandemie-Niveau (4. Quartal 2019).

Das leichte Wachstum des realen BIP im 2.  Quar-
tal wurde insbesondere von den privaten und 
staatlichen Konsumausgaben getrieben. Die pri-
vaten Konsumausgaben expandierten um 0,8 Pro-
zent gegenüber dem Vorquartal, trotz steigender 
Preise. Die staatlichen Konsumausgaben erhöhten 
sich um 2,3 Prozent. Während die Investitionen in 
Ausrüstungen gegenüber dem Vorquartal stiegen 
(+1,1  Prozent), wurden die Bauinvestitionen nach 
einem guten Winterquartal reduziert (-3,4 Prozent). 
Vom Außenhandel war rechnerisch ein negativer 
Wachstumsbeitrag zum BIP zu verzeichnen. In der 
Betrachtung der Wirtschaftsbereiche zeigte sich 
eine deutliche Expansion der Bruttowertschöp-
fung in den Dienstleistungen, während das Verar-
beitende Gewerbe einen Rückgang verzeichnete.

Allerdings hat sich der Ausblick für das 2.  Halb-
jahr deutlich verschlechtert. Die verringerten be-
ziehungsweise in weiten Teilen ausgesetzten Gas-
lieferungen aus Russland sowie die enormen 
Preisanstiege bei Gas und Strom belasten das wirt-
schaftliche Geschehen und haben die Unsicher-
heit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung 
deutlich erhöht. Es ist zu erwarten, dass die hohen 

Energiepreise schrittweise an die Endverbrauche-
rinnen und -verbraucher weitergegeben und da-
mit den privaten Konsum dämpfen werden. Zudem 
dürfte insbesondere die energieintensive Industrie 
von den hohen Energiepreisen belastet werden, mit 
negativen Rückwirkungen auf die Produktion.

Neben den Energiepreisen belasten weiterhin an-
dauernde Störungen der Lieferketten die konjunk-
turelle Entwicklung. So ist zu erwarten, dass der 
niedrige Rheinpegel im August 2022 durch die da-
durch eingeschränkten Transportkapazitäten die 
inländische Produktion gedämpft hat. Beim welt-
weiten Schiffverkehr hat zwar der Stau vor chine-
sischen Containerhäfen auf noch erhöhtem Ni-
veau deutlich abgenommen. Aber im Gegenzug 
steigt nun gemäß Kiel Trade Indicator der Stau vor 
Nordseehäfen.

Die hohe Unsicherheit und der eingetrübte Aus-
blick zeigen sich insbesondere in den vorlaufenden 
Konjunkturindikatoren. Die Geschäftserwartun-
gen des ifo Instituts verharrten im August auf sehr 
niedrigem Niveau. Die Indikatoren für den priva-
ten Konsum, u.  a. das GfK-Konsumklima, erreich-
ten neue Allzeittiefstwerte und spiegeln die hohe 
Unsicherheit der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher sowie die hohen Teuerungsraten wider. Dies 
korreliert mit einem sehr deutlichen Rückgang in 
den Auftragseingängen bei Konsumgüterherstel-
lern von 16,9 Prozent bereits im Juli 2022. Die In-
dustrieproduktion und der Außenhandel starteten 
ebenfalls schwach ins 3. Quartal.

Das Anfang September von der Bundesregierung 
beschlossene dritte Entlastungspaket soll dieser 
Entwicklung entgegentreten und kleine Einkom-
men, die arbeitende Mitte sowie Unternehmen 
noch einmal schnell und spürbar entlasten. Bei-
spielsweise werden die Einmalzahlungen für Stu-
dierende und Rentnerinnen und Rentner sowie die 

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Gesamtwirtschaft/Einkommen

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Mrd. Euro  
bzw. Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

4.Q 21 1.Q 22 2.Q 22 4.Q 21 1.Q 22 2.Q 22

Bruttoinlandsprodukt¹

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 105,6 +2,6 0,0 +0,8 +0,1 +1,2 +3,9 +1,8 

Jeweilige Preise 3.602 +5,8 +1,5 +2,1 +1,6 +6,3 +8,6 +7,8 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.743 +6,7 +2,0 +0,1 0,1 +6,1 +5,3 +3,1 

Arbeitnehmerentgelte 1.918 +3,5 +1,2 +1,4 +0,3 +4,6 +6,6 +5,6 

Unternehmens und 
Vermögenseinkommen

825 +15,0 +3,8 3,0 1,1 +10,5 +2,5 3,0

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

2.031 +2,1 +1,0 +1,8 +2,8 +3,0 +3,8 +6,4 

Bruttolöhne und gehälter 1.567 +3,7 +1,2 +1,6 +0,3 +5,0 +7,4 +6,2 

Sparen der privaten Haushalte 316 6,1 +2,7 4,7 2,3 25,0 33,3 34,6

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Mrd. Euro  
bzw. 

Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Jun 22 Jul 22
Zweimonats-
durchschnitt Jun 22 Jul 22

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. Euro)

WarenExporte 1.376 +14,0 +4,2 2,1 +3,9 +14,5 +10,8 +12,7 

WarenImporte 1.203 +17,2 +0,1 1,5 +0,8 +24,8 +26,1 +25,4 

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

99,1 +3,7 +0,8 -0,3 +0,6 -0,1 -1,1 -0,6

Industrie³ 97,2 +4,8 +1,3 1,0 +1,0 +0,5 1,5 0,5

Bauhauptgewerbe 115,3 1,3 0,9 +1,4 0,8 3,0 1,3 2,1

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 98,5 +5,2 +3,4 1,8 +3,7 +3,6 +1,0 +2,3 

Inland 95,1 +3,2 +3,1 1,7 +1,8 +0,8 1,1 0,2

Ausland 101,8 +7,2 +3,6 1,8 +5,5 +6,2 +3,1 +4,7 

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 111,9 +17,9 0,3 1,1 0,9 9,0 13,6 11,3

Inland 106,4 +15,8 +1,2 4,5 1,8 12,9 15,3 14,1

Ausland 116,0 +19,3 1,4 +1,3 0,4 6,0 12,3 9,2

Bauhauptgewerbe . . 5,5 . 10,9 10,7 . 9,0

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

117,0 +0,8 1,3 +1,9 +0,4 9,1 5,1 7,1

Handel mit Kfz 113,7 +2,3 +1,5 . +7,0 6,4 . 1,4

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Erhöhung des Kindergelds und der Abbau der kal-
ten Progression den Belastungen durch die gestie-
genen Preise entgegenwirken. Das Entlastungspa-
ket dürfte somit für sich genommen stützend auf 
die weitere Entwicklung von Wirtschaft und Ar-
beitsmarkt wirken.

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeinde-
steuern) lagen im August 2022 um 2,6 Prozent un-
ter dem Ergebnis vom August 2021. Der Rückgang 
ist insbesondere auf den Aufkommensrückgang bei 
der Energiesteuer zurückzuführen. Zur kurzfris-
tigen Abfederung der Belastung der Bürgerinnen 
und Bürger sowie der Wirtschaft hatte die Bundes-
regierung eine temporäre Absenkung der Energie-
steuer für Kraftstoffe beschlossen, die im August 
erstmals kassenwirksam wurde. Zudem hat die An-
hebung des Grundfreibetrags und des Arbeitneh-
mer-Pauschbetrags durch das Steuerentlastungs-
gesetz  2022 das Lohnsteueraufkommen auch im 
August gegenüber dem Vorjahresmonat gedämpft.

Schwacher Start des 
Außenhandels ins 3. Quartal

Im Juli  2022 verzeichneten sowohl nominale 
Waren exporte als auch nominale Warenimporte 
sichtbare Rückgänge. Die Warenausfuhren sanken 
im Juli kalender- und saisonbereinigt um 2,1 Pro-
zent gegenüber dem Vormonat, nach kräftigen An-
stiegen in den Vormonaten. Dennoch liegen die 
Ausfuhren damit weiter deutlich über dem Vorjah-
resniveau (+14,3 Prozent). Auch die nominalen Wa-
renimporte fielen im Juli um 1,5 Prozent gegenüber 
dem Vormonat. Gegenüber dem Vorjahr war aber 
ein deutlicher Zuwachs um 29,3  Prozent zu ver-
zeichnen. Der Saldo der Warenhandelsbilanz be-
trug im Juli 5,4 Mrd. Euro und damit 12,1 Mrd. Euro 
weniger als im Vorjahresmonat. Die Exporte nach 
Russland nahmen im Juli gegenüber Vormonat 
wieder ab. Auch die Importe aus Russland gingen 
zurück, was auf die weitere Drosselung der Gaslie-
ferungen auf nur noch 20  Prozent der Kapazität 

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

Arbeitsmarkt

2021 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Jun 22 Jul 22 Aug 22 Jun 22 Jul 22 Aug 22

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

Erwerbstätige, Inland

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

2,61

44,98

33,58

3,0

+0,1 

+0,1 

+133 

+25 

+27 

+45 

+23 

.

+28 

.

.

251

+610 

+639 

120

+571 

.

31

.

.

Preisindizes 
2015 = 100

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent Jun 22

Vorperiode Vorjahr 

Jul 22 Aug 22 Jun 22 Jul 22 Aug 22

Importpreise

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte

Verbraucherpreise

110,4

114,7

109,1

+13,4 

+10,5 

+3,1 

+1,0 

+0,6 

+0,1 

+1,4 

+5,3 

+0,9 

.

.

+0,3 

+29,9 

+32,7 

+7,6 

+28,9 

+37,2 

+7,5 

.

.

+7,9 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

saisonbereinigte Salden

Jan 22 Feb 22 Mrz 22 Apr 22 Mai 22 Jun 22 Jul 22 Aug 22

Klima

Geschäftslage

Geschäftserwartungen

+9,9 

+20,2 

+0,2 

+15,9 

+25,3 

+6,8 

1,6

+21,7 

22,5

+1,1 

+22,2 

17,9

+3,7 

+27,2 

17,5

+1,6 

+26,6 

20,7

6,2

+22,8 

31,4

6,6

+22,1 

31,6

1 Stand: August 2022; Bruttoinlandsprodukt 2. Quartal 2022: detaillierte Meldung des Statistischen Bundesamts (25. August 2022).
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen
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von Nord Stream 1 zu diesem Zeitpunkt zurückzu-
führen sein dürfte.

Die Einnahmen aus der Einfuhrumsatzsteuer lagen 
auch im August 2022 deutlich über dem Vorjahres-
niveau. Das anhaltende merkliche Plus war maß-
geblich auf den im Vorjahresvergleich deutlich ge-
stiegenen Wert der Warenimporte zurückzuführen, 
wozu insbesondere der sehr starke Anstieg der Im-
portpreise beitrug.

Die Stimmung unter den deutschen Exporteu-
ren hat sich gemäß ifo Exporterwartungen im Au-
gust erneut verschlechtert und ist im Saldo pessi-
mistisch ausgerichtet (-2,7  Punkte). Mit Blick auf 
Transportengpässe baut sich zuletzt laut Kiel Trade 
Indicator der Stau von Containerschiffen in der 
Nordsee wieder etwas auf, während der Stau vor 
chinesischen Containerhäfen auf noch erhöhtem 
Niveau deutlich abgenommen hat. Im Ergebnis be-
lasten laut Kiel Institut für Weltwirtschaft die Lie-
ferengpässe und Staus in der Containerschifffahrt 
weiterhin den weltweiten Warenaustausch, wenn-
gleich der globale Warenhandel im August voraus-
sichtlich ausgeweitet wurde.

Rücksetzer für die Produktion 
im Juli

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe sank 
im Juli  2022 preis-, kalender- und saisonbereinigt 
um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat lag die Produktion um 
1,1  Prozent niedriger. Auch die Industrieproduk-
tion verzeichnete zum Start in das 3. Quartal 2022 
einen Dämpfer und ging um 1,0  Prozent zurück, 
obwohl sie gemäß Statistischem Bundesamt von 
im Vergleich zum Vorjahresmonat weniger Ferien-
tagen profitierte. Insbesondere die Produktion von 
Konsumgütern wurde deutlich um 2,4 Prozent ver-
ringert. Der reale Umsatz im Verarbeitenden Ge-
werbe ist im Juli ebenfalls gesunken, um 1,8  Pro-
zent gegenüber Juni, lag aber um 1,1 Prozent über 
dem Vorjahresniveau.

Der Rückgang bei den Auftragseingängen im Ver-
arbeitenden Gewerbe setzte sich mit einem Mi-
nus von 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat fort, 
was die zuletzt vor allem durch den russischen An-
griffskrieg und seine Folgen geschwächte globale 
Nachfrage widerspiegeln dürfte. Im Vergleich zum 
Vorjahresmonat lagen die Auftragseingänge um 
13,6 Prozent niedriger. Die hohe Unsicherheit der 
Verbraucherinnen und Verbraucher in Anbetracht 
steigender Preise dürfte zum kräftigen Rückgang 
neuer Bestellungen bei Konsumgütern (-16,9 Pro-
zent) beigetragen haben.

Die Energiepreisentwicklung dürfte weiter dämp-
fend gewirkt haben. So sank die Produktion in den 
energieintensiven Industriezweigen im Juli  2022 
gegenüber dem Vormonat um 1,9 Prozent und da-
mit stärker als in der Industrie und im Produzie-
renden Gewerbe insgesamt. Daneben blieb die Ma-
terialknappheit ein bremsender Faktor, auch wenn 
laut Befragungen des ifo  Instituts im August eine 
leichte Entspannung gegenüber dem Vormonat zu 
verzeichnen war. Der konjunkturelle Ausblick in 
der Industrie blieb angesichts der negativen Fak-
toren spürbar eingetrübt. Im August konnten sich 
die Geschäftserwartungen laut ifo  Geschäftsklima 
zwar leicht verbessern, blieben aber deutlich pessi-
mistisch ausgerichtet.

Die Bauproduktion stieg im Juli um 1,4  Prozent 
gegenüber dem Vormonat. Obwohl das ifo  Insti-
tut von einer aktuell hohen Anzahl an Auftrags-
stornierungen im Baugewerbe berichtet, hat sich 
das Geschäftsklima dort leicht verbessern können. 
Gleichwohl belasten auch hier steigende Preise den 
Ausblick.

Expansion der 
Einzelhandelsumsätze trotz 
steigender Preise

Nach einem Rückgang im Vormonat konnten 
die Einzelhandelsumsätze im Juli preis-, kalen-
der- und saisonbereinigt um 1,9  Prozent zulegen. 
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Im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau im Fe-
bruar 2020 war ein Plus von 2,4 Prozent zu verzeich-
nen. Deutlich sichtbar blieben die hohen Preisstei-
gerungen. So lagen im Vorjahresvergleich  – trotz 
des Umsatzminus von 2,6  Prozent in preisberei-
nigter Rechnung  – die nominalen Umsätze um 
6,1 Prozent höher als im Juli 2021.

Nach Einzelbereichen lagen die realen Umsätze 
im Juli im Bereich Lebensmittel/Getränke/Tabak 
um 4,4 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. 
Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln war ein 
Umsatzminus gegenüber Vorjahr von 1,7  Prozent 
zu verzeichnen. Hierbei fiel der Rückgang im Be-
reich Einrichtungsgegenstände/Haushaltsgeräte/
Baubedarf mit 9,8  Prozent kräftig aus. Beim In-
ternet- und Versandhandel war ein Zuwachs von 
5,1  Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu 
verzeichnen.

Der reale Umsatz im Gastgewerbe stieg im Juni um 
3,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Gegenüber 
dem Vorjahresmonat war der Umsatz um 36,9 Pro-
zent höher. Im Vergleich zum Vorkrisenmonat Fe-
bruar  2020 war der Gastgewerbeumsatz noch um 
10,1 Prozent niedriger. Im 1. Halbjahr 2022 insge-
samt war der Umsatz – bedingt durch die aufgrund 
der Pandemie niedrige Vorjahresbasis – mit einem 
Plus von 98,5 Prozent fast doppelt so hoch wie im 
1. Halbjahr 2021.

Die Stimmungsindikatoren für den privaten Kon-
sum verschlechterten sich am aktuellen Rand wei-
ter. Das ifo Geschäftsklima im Einzelhandel gab im 
August leicht nach. Dabei verschlechterte sich die 
Einschätzung der Geschäftslage nochmals spürbar, 
während sich die Erwartungen auf sehr niedrigem 
Niveau etwas verbesserten.

Die Verbraucherstimmung gemäß Umfragen der 
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) setzte ih-
ren Abwärtstrend im August weiter fort und no-
tierte auf einem neuen Allzeittief. Während sich 
die Konjunktur- und Einkommenserwartun-
gen auf niedrigem Niveau stabilisierten, stieg die 
Sparneigung deutlich an. Im Zuge dessen sank die 

Anschaffungsneigung weiter. Die Konsumlaune 
der Verbraucherinnen und Verbraucher dürfte 
durch die hohe Inflation, insbesondere die stark ge-
stiegenen Energiekosten sowie die hohe Unsicher-
heit über die weitere (Preis-)Entwicklung, deutlich 
belastet sein. Für September prognostiziert die GfK 
einen weiteren Rückgang des Konsumklimas.

Arbeitsmarkt trotzt den 
gesamtwirtschaftlichen 
Belastungen

Trotz deutlicher Belastungen für die deutsche Wirt-
schaft durch die Auswirkungen des Kriegs in der 
Ukra ine entwickelt sich der Arbeitsmarkt weiter-
hin grundsätzlich positiv. Die Kurzarbeit war nach 
wie vor rückläufig. Nach Hochrechnung der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) erhielten im Juni  2022 
259.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeiter-
geld; 62.000 Personen weniger als im Mai 2022. Auch 
die Zahl der bei der  BA eingegangenen Anzeigen 
für Kurzarbeit nahm weiter ab. Die Erwerbstätig-
keit sowie darunter die sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung stiegen weiter an, wenngleich 
mit sich abschwächender Dynamik. Die sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung lag nach Hoch-
rechnung der BA im Juni bei 34,4 Millionen Perso-
nen (+1,9 Prozent gegenüber Vorjahresmonat). Die 
Erwerbstätigkeit betrug im Juli nach Inländerkon-
zept und Ursprungswerten 45,4  Millionen Perso-
nen, rund 549.000 Personen mehr als im Vorjahres-
monat. Saisonbereinigt stieg die Erwerbstätigkeit 
gegenüber Juni um 28.000 Personen.

Die Zahl der als arbeitslos registrierten Personen 
lag im August nach Ursprungswerten bei 2,55 Mil-
lionen (-31.000 Personen gegenüber Vorjahresmo-
nat). Saisonbereinigt nahm die Arbeitslosenzahl ge-
genüber dem Vormonat um 28.000  Personen zu. 
Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote stieg von 
5,4  Prozent auf 5,5  Prozent (nach Ursprungswer-
ten 5,6  Prozent). Der Anstieg der Arbeitslosigkeit 
war wie auch in den Vormonaten in der Erfassung 
ukra inischer Geflüchteter begründet.
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BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland
Salden                                    in Prozent

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt, ifo Institut, eigene Berechnungen
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Aufgrund der erwarteten Registrierung weiterer 
ukra inischer Geflüchteter signalisiert das Arbeits-
marktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) einen sich fortsetzen-
den Anstieg der Arbeitslosigkeit in den nächsten 
Monaten. Parallel erwartet das IAB trotz der ge-
samtwirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs 
und der sehr hohen Energiepreise eine Zunahme 
bei der Erwerbstätigkeit und  – aufgrund der 

Arbeitskräfteknappheit – keine negativen Beschäf-
tigungseffekte durch die Mindestlohnerhöhung ab 
1. Oktober 2022.

Das ifo  Beschäftigungsbarometer sank im August 
insgesamt weiter leicht. Dabei stiegen aber die Be-
schäftigungsaussichten im Bauhauptgewerbe spür-
bar und im Dienstleistungssektor leicht an.
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Trotz der anhaltend robusten Entwicklung am Ar-
beitsmarkt war bei den Einnahmen aus der Lohn-
steuer gegenüber dem Vorjahresmonat im August – 
im Gegensatz zur 1. Jahreshälfte – nur ein leichter 
Anstieg zu verzeichnen. Dies ist maßgeblich auf die 
von der Bundesregierung angesichts der stark ge-
stiegenen Energiepreise unternommenen Entlas-
tungsmaßnahmen zurückzuführen, welche das 
Aufkommen aus der Lohnsteuer im Vergleich zum 
Vorjahr mindern.

Inflationsrate legt im August 
wieder zu

Die Inflationsrate (Veränderung des Verbraucher-
preisindex gegenüber dem Vorjahresmonat) hat im 
August, nach leichten Rückgängen in den Vormo-
naten, auf stark erhöhtem Niveau wieder zugelegt. 
Sie lag nach Berechnungen des Statistischen Bun-
desamts bei 7,9 Prozent und damit etwas höher als 
im Vormonat (7,5 Prozent). Gegenüber Juli kam es 
zu einem nichtsaisonbereinigten Anstieg des Index 
um 0,3 Prozent.

Im Einzelnen betrug der Anstieg des Teilindex für 
Waren 14,7  Prozent (nach +14,2  Prozent im Juli), 
darunter 35,6 Prozent für Energie (nach +35,7 Pro-
zent) und 16,6  Prozent für Nahrungsmittel (nach 
+14,4  Prozent). Die Veränderungsrate bei Dienst-
leistungen betrug 2,2 Prozent (nach +2,0 Prozent), 
darunter unverändert eine Rate von 1,8 Prozent bei 
Wohnungsmieten.

Maßgeblicher Treiber für die stark erhöhte Inflati-
onsrate ist damit weiterhin der Preisindex für Ener-
gie, dessen Anstieg auf sehr hohem Niveau verharrt. 
Zwar war beim Ölpreis im Verlauf des Sommers vor 
allem infolge der weltweiten konjunkturellen Ein-
trübung ein rückläufiger Trend zu erkennen, wobei 
die Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dol-
lar tendenziell den Preis in Euro erhöhte. Bei Gas 
haben sich aber infolge der starken Einschränkun-
gen der russischen Lieferungen und der Unsicher-
heit über ihren Fortgang zwischenzeitlich deutli-
che Aufwärtsbewegungen ergeben – bei weiterhin 
beträchtlicher Volatilität. Mit dem Gaspreisan-
stieg und dem Ausfall anderer Kraftwerke, u. a. we-
gen der aufgrund des Niedrigwassers beschränkten 
Binnenschifffahrt, kam es auch zu massiv gestiege-
nen Preisen für Strom an der Strombörse.

Die Gas- und Strompreise werden maßgeblich den 
weiteren Verlauf der Inflationsrate mitbestimmen. 
Die hohen Preissteigerungen auf den vorgelagerten 
Produktionsstufen dürften weiterhin schrittweise 
an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter-
gegeben werden. Zudem werden das Auslaufen der 
Energiesteuersatzsenkung und des 9-Euro-Tickets 
die Inflationsrate im September für sich genom-
men nochmals erhöhen. Ab Oktober wirkt die Er-
hebung der Gasumlage für sich genommen infla-
tionserhöhend, was allerdings durch die Senkung 
des Umsatzsteuersatzes auf Erdgas gedämpft wird.
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Steuereinnahmen im August 2022

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeinde-
steuern) lagen im August 2022 um 2,6 Prozent un-
ter dem Ergebnis vom August  2021. Das Aufkom-
men der Gemeinschaftsteuern ging um 1,4 Prozent 
zurück. Sowohl die Lohnsteuer als auch die Steuern 
vom Umsatz wiesen im August nur geringe Ein-
nahmezuwächse auf. Die schwache Entwicklung 
bei der Lohnsteuer war u. a. auf die Auswirkungen 
des Steuerentlastungsgesetzes  2022 zurückzufüh-
ren. Die übrigen Gemeinschaftsteuern verzeichne-
ten Einnahmerückgänge. Die Einnahmen aus den 
Bundessteuern gingen um 12,3 Prozent zurück. Die 
Verringerung der Energiesteuersätze in den Mona-
ten Juni bis August 2022 durch das Gesetz zur Än-
derung des Energiesteuerrechts zur temporären 
Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe (Ener-
giesteuersenkungsgesetz) führt zu einer deutlichen 
Reduzierung des Energiesteueraufkommens in den 
Monaten August bis Oktober. Die Einnahmen aus 
den Ländersteuern verzeichneten einen Rückgang 
um 1,7 Prozent, maßgeblich bedingt durch Einnah-
merückgänge bei den aufkommensstärksten Län-
dersteuern Grunderwerb- und Erbschaftsteuer.

EUEigenmittel

Im Berichtsmonat August  2022 erhöhte sich die 
Abführung von EU-Eigenmitteln (exklusive Zölle) 
gegenüber dem August  2021 um 4,7  Prozent. Die 
monatlichen Anforderungen der Europäischen 
Union (EU) orientieren sich grundsätzlich an dem 
jeweils gültigen Jahreshaushalt der EU und vertei-
len sich in der Regel recht gleichmäßig auf die ein-
zelnen Monate. Der Jahreshaushalt der EU liegt in 
diesem Jahr in einer ähnlichen Größenordnung 
wie im Vorjahr.

Gesamtüberblick kumuliert 
Januar bis August 2022

In den Monaten Januar bis August 2022 war kumu-
liert ein merkliches Plus bei den Steuereinnahmen 
insgesamt (ohne Gemeindesteuern) gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum zu verzeichnen (+12,8 Prozent). 
Dies war zum Teil bedingt durch die insbesondere 
im 1. Halbjahr noch schwache Vergleichsbasis 2021 
infolge der wirtschaftlichen Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie sowie der im Zusammenhang da-
mit ergriffenen gesetzlichen und untergesetzlichen 
steuerlichen Maßnahmen. In den Monaten Januar 
bis August 2022 stieg das Aufkommen der Gemein-
schaftsteuern gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
um 14,8 Prozent, die Einnahmen aus den Bundes-
steuern nahmen um 1,4 Prozent zu und die Länder-
steuern verzeichneten einen Zuwachs um 4,3 Pro-
zent. Im Juli und August führten die aufgrund des 
hohen Energiepreisniveaus beschlossenen steu-
erlichen Entlastungsmaßnahmen (Kinderbonus, 
Anhebung von Grundfreibetrag und Arbeitneh-
mer-Pauschbetrag sowie die temporäre Absenkung 
der Energiesteuer) zu Einnahmeminderungen. Dies 
wird sich in den kommenden Monaten fortsetzen. 
Insbesondere wird im September die Auszahlung 
der Energiepreispauschale das Aufkommen von 
Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer zu-
sammen beträchtlich vermindern.

Verteilung auf Bund, Länder 
und Gemeinden

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrech-
nung von Bundesergänzungszuweisungen ver-
zeichneten im August  2022 einen Rückgang um 
2,2  Prozent gegenüber dem Ergebnis vom Au-
gust  2021. Hauptsächlich wirkte sich der  – insbe-
sondere durch die geringeren Energiesteuereinnah-
men verursachte  – Rückgang der Bundessteuern 
um 12,3  Prozent gegenüber dem Vorjahresmo-
nat aus. Trotz des Aufkommensrückgangs bei den 
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Gemeinschaftsteuern stiegen die Einnahmen des 
Bundes aus diesen Steuern um 3,4 Prozent. Die im 
Rahmen des Finanzausgleichs über Festbeträge an 
die Länder abgegebenen Anteile am Aufkommen 
der Steuern vom Umsatz waren im August  2022 
wesentlich niedriger als im Vergleichszeitraum 
August  2021. Der Bundesanteil am Aufkommen 
der Steuern vom Umsatz betrug dadurch im Be-
richtszeitraum rund 47,3 Prozent gegenüber rund 

43,2 Prozent im Vergleichszeitraum. Die vom Bund 
an die Länder gezahlten Bundesergänzungszuwei-
sungen und Regionalisierungsmittel sowie auch 
die aus dem Bundeshaushalt an die EU geleisteten 
Eigenmittelzahlungen sind im August  2022 etwas 
höher ausgefallen als im Vergleichszeitraum.

Die Länder verbuchten im August 2022 einen Rück-
gang ihrer Steuereinnahmen nach Verrechnung 

2022

August

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

August

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20224

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer² 17.981 +1,7 152.258 +9,7 236.100 +8,1

Veranlagte Einkommensteuer 538  10,7 38.851 +16,8 70.100  3,1

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 1.408  16,0 24.930 +38,3 32.250 +17,7

Abgeltungsteuer auf Zins und 
Veräußerungserträge

346  48,7 5.006  24,7 8.600  14,3

Körperschaftsteuer 119 X 22.613 +12,1 41.750  0,9

Steuern vom Umsatz 23.808 +1,3 188.765 +18,1 283.250 +12,9

Gewerbesteuerumlage 258 +22,0 3.606 +35,8 5.333 +7,7

Erhöhte Gewerbesteuerumlage 0 X 0 X 0 X

Gemeinschaftsteuern insgesamt 44.221  -1,3 436.029 +14,9 677.383 +8,2

Bundessteuern

Energiesteuer 2.155  33,2 18.530  2,2 37.500 +1,0

Tabaksteuer 1.175  5,6 8.377  8,2 15.220 +3,3

Alkoholsteuer 185 +2,3 1.405 +11,9 2.130 +2,0

Versicherungsteuer 1.433 +2,7 12.294 +4,3 15.650 +4,5

Stromsteuer 558 +2,2 4.564 +3,9 6.850 +2,4

Kraftfahrzeugsteuer 793 +5,3 6.657  0,2 9.560 +0,1

Luftverkehrsteuer 127 +69,3 669 +178,9 1.115 +97,1

Solidaritätszuschlag 431 +7,3 7.325 +11,3 11.150 +1,1

Übrige Bundessteuern 109  5,4 951 +4,1 1.451 +2,3

Bundessteuern insgesamt 6.965  -12,3 60.771 +1,4 100.626 +2,5

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 745  2,6 6.484 +4,4 10.400 +5,9

Grunderwerbsteuer 1.427  2,7 12.211 +2,0 18.800 +2,5

Rennwett und Lotteriesteuer 202 +8,5 1.770 +22,4 2.655 +13,8

Biersteuer 60 +1,2 395 +2,2 600 +2,7

Übrige Ländersteuern 29 +3,9 429 +7,7 580 +8,1

Ländersteuern insgesamt 2.463  -1,7 21.289 +4,3 33.035 +4,5

Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹ 
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von Bundesergänzungszuweisungen um 3,9  Pro-
zent gegenüber dem Vorjahresmonat. Sowohl 
die Einnahmen aus Ländersteuern (-1,7  Prozent) 
als auch die Einnahmen der Länder aus den Ge-
meinschaftsteuern (-4,9 Prozent) verringerten sich 
im Vorjahresvergleich. Aus den gegenüber Au-
gust  2021 niedrigeren Umsatzsteuerfestbeträgen 
im Rahmen des Finanzausgleichs resultiert spiegel-
bildlich zum Bund ein Rückgang des Länderanteils 
am Aufkommen der Steuern vom Umsatz von rund 
53,1 Prozent im August 2021 auf rund 49,9 Prozent 
im August 2022.

Die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem An-
teil an den Gemeinschaftsteuern verringerten sich 
um 5,4 Prozent. Auch die Gemeinden erhielten ge-
genüber dem Vergleichszeitraum im Finanzaus-
gleich geringere Festbeträge, wodurch ihr Anteil 
am Aufkommen der Steuern vom Umsatz von rund 
3,7 Prozent im August 2021 auf rund 2,8 Prozent im 
August 2022 sank.

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer

Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer lag im Au-
gust 2022 lediglich um 1,8 Prozent über dem Auf-
kommen im Vorjahresmonat. Das kassenmäßige 
Lohnsteueraufkommen stieg im Vergleich zum Au-
gust  2021 um 1,7  Prozent. Aufgrund der gesetzli-
chen Anmeldefrist wurde im August die Lohnsteuer 
für Juli an den Fiskus abgeführt. Die Entwick-
lung am Arbeitsmarkt war in diesem Monat trotz 
der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen robust. Die Beschäftigung stieg auf ho-
hem Niveau weiter und die Kurzarbeit setzte ih-
ren rückläufigen Trend fort. In Verbindung mit den 
gestiegenen Bruttolöhnen und -gehältern ergibt 
sich grundsätzlich ein Anstieg des Aufkommens 
aus der Lohnsteuer. Die eher schwache Entwick-
lung der Lohnsteuereinnahmen im Berichtsmo-
nat ist  – wie auch schon im Vormonat  – auf die 

64

2022

August

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

August

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20224

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

EU-Eigenmittel

Zölle 563 +27,0 4.172 +29,6 5.900 +15,2

MehrwertsteuerEigenmittel 395 +6,9 3.159 +6,9 4.740 +7,3

BNEEigenmittel 2.301  0,7 18.201  10,0 29.600 +3,2

EU-Eigenmittel insgesamt 3.375 +7,8 26.460 +0,2 41.630 +8,9

Bund³ 21.817  -2,2 213.375 +14,1 345.246 +10,1

Länder³ 25.526  -3,9 247.791 +14,1 375.053 +5,6

EU 3.375 +7,8 26.460 +0,2 41.630 +8,9

Gemeindeanteil an der Einkommen- und 
Umsatzsteuer

3.495  -5,4 34.635 +7,1 55.016 +1,9

Steueraufkommen insgesamt  
(ohne Gemeindesteuern)

54.212  -2,6 522.261 +12,8 816.944 +7,4

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen; Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom Mai 2022.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

65

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Steuereinnahmen im August 2022

Monatsbericht des BMF 
September 2022

Auswirkungen der mit dem Steuerentlastungsge-
setz 2022 beschlossenen Anhebung des Grundfrei-
betrags und des Arbeitnehmer-Pauschbetrags  – 
rückwirkend zum 1. Januar 2022 – zurückzuführen. 
Viele Arbeitgeber haben die hieraus resultierenden 
Lohnsteuererstattungen für das 1.  Halbjahr  2022 
im Juli vorgenommen. Aufgrund der Entwicklung 
in der 1.  Jahreshälfte lag das kassenmäßige Lohn-
steueraufkommen in den Monaten Januar bis Au-
gust 2022 kumuliert um 9,7 Prozent über dem Ni-
veau des Vorjahreszeitraums.

Körperschaftsteuer

Im August  2022 wurden rund 0,1  Mrd.  Euro Kör-
perschaftsteuer erstattet, nachdem im Vorjahres-
monat noch rund 0,5 Mrd. Euro vereinnahmt wor-
den waren. In Monaten, in denen die Einnahmen 
durch die Veranlagungstätigkeit bestimmt sind, 
sind regelmäßig merkliche Schwankungen des 
Aufkommens zu beobachten. Aus dem Aufkom-
men wurden in Summe geringe Beträge an For-
schungs- und Investitionszulage mit einem Volu-
men von insgesamt rund 16,6  Mio.  Euro gezahlt, 
sodass der Einfluss auf das Körperschaftsteuerauf-
kommen marginal war. Im August 2022 lag somit 
das Körperschaftsteueraufkommen sowohl brutto 
als auch kassenmäßig bei -0,1  Mrd.  Euro. In den 
Monaten Januar bis August 2022 ergab sich kassen-
mäßig kumuliert ein Zuwachs um 12,1 Prozent ge-
genüber dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Veranlagte Einkommensteuer

Bei der veranlagten Einkommensteuer wurde das 
Aufkommen im August ebenfalls von der Veran-
lagungstätigkeit bestimmt (brutto +3,3  Prozent 
gegenüber August  2021). Die aus dem Aufkom-
men geleisteten Erstattungen an Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer stiegen um 11,0  Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Weitere Abzüge ergaben 
sich in geringem Ausmaß durch Investitions-, For-
schungs- und Eigenheimzulagen. Im Ergebnis lag 
das kassenmäßige Aufkommen aus der veranlagten 

Einkommensteuer im August  2022 um 10,7  Pro-
zent unter dem Vorjahresmonat. In den Monaten 
Januar bis August 2022 war kumuliert ein Anstieg 
um 16,8  Prozent gegenüber dem Niveau des Vor-
jahreszeitraums zu verzeichnen.

Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

Im August  2022 lag das Bruttoaufkommen der 
nicht veranlagten Steuern vom Ertrag um 15,3 Pro-
zent unter demjenigen im August  2021, nachdem 
noch im Vormonat Juli ein Anstieg um 86,4 Prozent 
zu verzeichnen gewesen war. Das Aufkommen wird 
maßgeblich durch die Einnahmen bei den Kapital-
ertragsteuern aufgrund von Dividendenausschüt-
tungen von Unternehmen bestimmt. Diese Aus-
schüttungstermine verschieben sich regelmäßig im 
Jahresverlauf. Aus dem Bruttoaufkommen wurden 
rund 51 Mio. Euro Erstattungen durch das Bundes-
zentralamt für Steuern geleistet (+11,1 Prozent ge-
genüber August 2021). Insgesamt ergab sich damit 
ein Rückgang des Kassenaufkommens der nicht 
veranlagten Steuern vom Ertrag um 16,0  Prozent 
gegenüber August  2021. Der August zählt traditi-
onell nicht zu den aufkommensstarken Monaten. 
Wichtiger ist daher der Blick auf das kumulierte Er-
gebnis im bisherigen Jahresverlauf. In den Monaten 
Januar bis August 2022 lag das kassenmäßige Auf-
kommen aus den nicht veranlagten Steuern vom 
Ertrag kumuliert um 38,3 Prozent über dem Niveau 
des Vorjahreszeitraums.

Abgeltungsteuer auf Zins und 
Veräußerungserträge

Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf Zins- 
und Veräußerungserträge lag im August  2022 um 
48,7 Prozent und kumuliert über die Monate Januar 
bis August 2022 um 24,7 Prozent unter dem Niveau 
des entsprechenden Vorjahreszeitraums.
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Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz lag im 
August 2022 um 1,3 Prozent über dem Niveau des 
Vorjahresmonats. Die Einnahmen aus der (Binnen-)
Umsatzsteuer verringerten sich um 5,4 Prozent ge-
genüber August  2021, wohingegen die Einnah-
men aus der Einfuhrumsatzsteuer um 20,9 Prozent 
anstiegen.

Das merkliche Plus bei der Einfuhrumsatzsteuer 
spiegelt den im Vorjahresvergleich deutlich gestie-
genen Wert der Warenimporte wider, wozu insbe-
sondere auch der sehr starke Anstieg der Import-
preise beigetragen hat. Da die Einfuhrumsatzsteuer 
bei der (Binnen-)Umsatzsteuer als Vorsteuer ab-
gezogen wird, führen steigende Einnahmen bei 
der Einfuhrumsatzsteuer grundsätzlich zu einer 
schwächeren Einnahmeentwicklung bei der (Bin-
nen-)Umsatzsteuer.

Die unterjährige Entwicklung des Aufkommens 
der Steuern vom Umsatz unterliegt generell star-
ken Schwankungen, die bei der Einfuhrumsatz-
steuer seit Anfang  2021 durch bereits mehrfach 
aufgetretene Verschiebungen eines Teils der kas-
senmäßigen Buchungen in den Folgemonat ver-
stärkt wurden.

Bezüglich der Binnen-Umsatzsteuer könnte das 
Kassenergebnis August auch ein Hinweis darauf 
sein, dass die hohe Inflation zunehmend den re-
alen Konsum belastet und sich insofern nicht in 
gleichem Umfang in der Steigerung der Umsatz-
steuereinnahmen niederschlägt. So hat sich bei-
spielsweise das GfK-Konsumklima deutlich einge-
trübt (siehe Beitrag zur Konjunkturentwicklung aus 
finanzpolitischer Sicht in diesem Monatsbericht).

Auch hinsichtlich der Bewertung der Entwicklung 
im bisherigen Jahresablauf sind Besonderheiten zu 
berücksichtigen, die die Vergleichsbasis im Vorjahr 

betreffen. Im Januar 2021 führte die Verschiebung 
des Termins für die Anmeldung und Abführung der 
Einfuhrumsatzsteuer zu einem Einnahmeausfall in 
Höhe von fast 5  Mrd.  Euro. Zudem waren in den 
ersten Monaten des Jahres 2021 die Einnahmen aus 
den Steuern vom Umsatz durch die Corona-Pande-
mie, die dagegen getroffenen Eindämmungsmaß-
nahmen sowie auch die im Zusammenhang mit 
der Pandemie ergriffenen steuerlichen Maßnah-
men beträchtlich verringert worden. Der beträcht-
liche Anstieg kumuliert für die Monate Januar bis 
August 2022 von 18,1 Prozent gegenüber dem Ni-
veau des Vorjahreszeitraums ist auf die schwache 
Vergleichsbasis zurückzuführen.

Bundessteuern

Das Aufkommen aus den Bundessteuern insge-
samt lag im August  2022 um 12,3  Prozent unter 
dem entsprechenden Steueraufkommen im Vor-
jahresmonat. Im Wesentlichen war dies auf einen 
starken Rückgang des Energiesteueraufkommens 
um 33,2  Prozent gegenüber dem August  2021 in-
folge der temporären Absenkung der Energiesteuer 
für Kraftstoffe durch das Energiesteuersenkungs-
gesetz zurückzuführen. Hierfür ergaben sich in 
den Monaten August bis Oktober jeweils mehr als 
1  Mrd.  Euro Steuermindereinnahmen. Rückgänge 
im Vergleich zum Vorjahresmonat ergaben sich 
auch bei der Tabaksteuer (-5,6 Prozent) und der Kaf-
feesteuer (-7,7 Prozent). Das Aufkommen aus dem 
Solidaritätszuschlag stieg im Berichtsmonat auf-
grund des Anstiegs seiner Bemessungsgrundlagen 
um 7,3 Prozent gegenüber August 2021. Zuwächse 
zeigten weiterhin die Versicherungsteuer (+2,7 Pro-
zent), die Kraftfahrzeugsteuer (+5,3  Prozent), die 
Stromsteuer (+2,2 Prozent) sowie die Luftverkehr-
steuer (+69,3 Prozent). Der sehr starke Zuwachs bei 
der Luftverkehrsteuer ist mit dem Wiederanstieg 
des Flugverkehrs nach den pandemiebedingt sehr 
schwachen Vorjahren zu erklären.
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Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern lag im Au-
gust  2022 um 1,7  Prozent unter dem Ergebnis 
aus dem August  2021, maßgeblich bedingt durch 
den Rückgang der Einnahmen aus der Grunder-
werbsteuer (-2,7 Prozent) und der Erbschaftsteuer 
(-2,6 Prozent). Der Zuwachs bei der Rennwett- und 

Lotteriesteuer (+8,5  Prozent) ergab sich vor allem 
aus Einnahmen aus den neuen Steuerarten On-
line-Pokersteuer und Virtuelle Automatensteuer, 
die seit dem 1.  Juli  2021 erhoben werden. Bei der 
Feuerschutzsteuer ergab sich ein Zuwachs um 
3,9 Prozent und bei der Biersteuer um 1,2 Prozent 
gegenüber August 2021.
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Entwicklung des Bundeshaushalts bis 
einschließlich August 2022

Einnahmen

Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen 
sich im Zeitraum Januar bis August 2022 auf rund 
227,8  Mrd.  Euro. Damit lagen die Einnahmen um 
13,9  Prozent (rund +27,8  Mrd.  Euro) höher als im 
gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Steuereinnah-
men (inklusive der davon abzusetzenden EU-Ei-
genmittelabflüsse) stiegen um 14,2  Prozent (rund 
+26,4  Mrd.  Euro) gegenüber der Vorjahresperi-
ode. Die Einnahmen aus Steuern vom Umsatz stie-
gen dabei um 22,7 Prozent (rund +16,7 Mrd. Euro) 
an. Die Einnahmen aus Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer wuchsen um 13,1  Prozent (rund 
+12,1  Mrd.  Euro) an. Durch die im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um rund 4,1 Mrd. Euro höhere 
Zahlung von Regionalisierungsmitteln für den öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) an die Län-
der ergab sich eine Minderung der Einnahmen des 
Bundeshaushalts. Die Auszahlung zusätzlicher Re-
gionalisierungsmittel dient dem Ausgleich von Ein-
nahmeausfällen des ÖPNV durch die Corona-Pan-
demie sowie zur Finanzierung des 9-Euro-Tickets.

Die Sonstigen Einnahmen lagen im Berichtszeit-
raum um 9,9  Prozent (rund +1,4  Mrd.  Euro) über 
dem entsprechenden Vorjahresergebnis.

Ausgaben

Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen von 
Januar bis August 2022 rund 314,0 Mrd. Euro und 
lagen damit um 1,1 Prozent (rund -3,4 Mrd. Euro) 
unter dem entsprechenden Vorjahresniveau. Nach 
ökonomischen Arten gegliedert lagen die kon-
sumtiven Ausgaben über dem Niveau des Vorjah-
reszeitraums (+3,5  Prozent beziehungsweise rund 
+9,9 Mrd. Euro). Dabei gab es gegenläufige Effekte: 
Ausgabenerhöhend wirkte, dass die laufenden 

Zuschüsse an Sozialversicherungen das Vorjah-
resniveau um rund 11,4  Mrd.  Euro überschrit-
ten. Darin enthalten waren einerseits höhere Leis-
tungen des Bundes an den Gesundheitsfonds und 
den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung für 
durch die SARS-CoV-2-Pandemie verursachte Be-
lastungen von insgesamt rund 11,8  Mrd.  Euro so-
wie andererseits geringere Ausgaben aufgrund 
des Wegfalls der Zuweisungen für das Zukunfts-
programm Krankenhäuser (-3,0  Mrd.  Euro). Da-
rüber hinaus wurden von Januar bis August  2022 
rund 3,1  Mrd.  Euro mehr an Zuschüssen zur Be-
schaffung von Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 ver-
ausgabt als vor einem Jahr. Der laufende Sachauf-
wand stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 
14,5  Prozent beziehungsweise rund 3,0  Mrd.  Euro 
an, was vor allem auf die Kosten im Zusammen-
hang mit der Anlegung und Auflösung von Gasre-
serven zurückzuführen war. Für diesen Zweck wur-
den bis August 2022 rund 1,5 Mrd. Euro verausgabt. 
Der allgemeine Anstieg des Zinsniveaus hatte zur 
Folge, dass sich die Zinsausgaben im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelten (rund 
+8,7 Mrd. Euro). Die Verringerung der Ausgaben im 
Vergleich zum Vorjahr beruhte vor allem auf gerin-
geren Zuschüssen an Unternehmen (-41,3 Prozent 
beziehungsweise rund -20,4 Mrd. Euro). Für Coro-
na-Unternehmenshilfen wurden von Januar bis 
August  2022 rund 9,2  Mrd.  Euro aufgewendet. Im 
entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es rund 
29,5 Mrd. Euro.

Die investiven Ausgaben beliefen sich im betrachte-
ten Zeitraum auf rund 22,3 Mrd. Euro. Damit lagen 
sie um 37,4  Prozent (rund -13,3  Mrd.  Euro) unter 
dem Niveau des Vorjahreszeitraums, insbesondere 
da die unterjährigen Liquiditätshilfen an die Bun-
desagentur für Arbeit von Januar bis August  2022 
rund 13,6 Mrd. Euro geringer ausfielen als im Vor-
jahreszeitraum. Am Ende des Haushaltsjahres 2021 
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Entwicklung des Bundeshaushalts

Ist 2021 Soll 2022
Ist-Entwicklung¹ 

August 2022

Ausgaben (Mrd. Euro)² 556,6 495,8 314,0

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent 1,1

Einnahmen (Mrd. Euro)³ 341,0 356,2 227,8

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent 13,9

Steuereinnahmen (Mrd. Euro) 313,5 328,4 212,1

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent 14,2

Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. Euro) 0,0 0,0 0,0

Finanzierungssaldo (Mrd. Euro) -215,6 - 139,6 -86,2

Deckung/Verwendung: 215,6 139,6 86,2

Kassenmittel (Mrd. Euro)   146,3

Münzeinnahmen (Mrd. Euro) 0,2 0,2 0,1

Saldo der Rücklagenbewegungen4 0,0 0,5 0,0

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo5 (Mrd. Euro) 215,4 138,9 -60,2

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Buchungsergebnisse.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
5 () Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

wurden die unterjährig gewährten Hilfen, die bis 
zum Schluss des Haushaltsjahres nicht zurückge-
zahlt werden konnten, in einen Zuschuss an die 
Bundesagentur umgewandelt. Die Sachinvestitio-
nen lagen von Januar bis August 2022 in etwa auf 
dem Niveau des Vorjahres.

Finanzierungssaldo

Im Zeitraum von Januar bis August 2022 wies der 
Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von rund 
86,2 Mrd. Euro auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen im 
Laufe des Haushaltsjahres starken Schwankungen 
und beeinflussen somit die eingesetzten Kassen-
mittel in den einzelnen Monaten in unterschiedli-
chem Maße. Auch der Kapitalmarktsaldo zeigt im 
Jahresverlauf in der Regel starke Schwankungen. 
Die unterjährige Entwicklung des Finanzierungs-
saldos und des jeweiligen Kapitalmarktsaldos sind 
daher keine Indikatoren, aus denen sich die erfor-
derliche Nettokreditaufnahme und der Finanzie-
rungssaldo am Jahresende errechnen lassen.
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Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen

Ist 2021 Soll 2022

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

August 
2021

August 
2022

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Allgemeine Dienste 100.399 18,0 110.061 22,2 59.710 62.094 +4,0

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 13.224 2,4 12.304 2,5 6.297 5.675 9,9

Verteidigung 46.550 8,4 52.300 10,5 28.018 29.708 +6,0

Politische Führung, zentrale Verwaltung 20.576 3,7 23.393 4,7 13.558 14.210 +4,8

Finanzverwaltung 5.981 1,1 6.310 1,3 3.777 3.918 +3,7

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kulturelle 
Angelegenheiten

28.985 5,2 32.211 6,5 15.153 14.270 -5,8

Förderung für Schülerinnen und Schüler, 
Studierende, Weiterbildungsteilnehmende

4.912 0,9 4.484 0,9 3.117 2.561 17,9

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen

16.259 2,9 20.264 4,1 7.601 7.568 0,4

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, 
Arbeitsmarktpolitik

281.133 50,5 248.486 50,1 199.608 178.034 -10,8

Sozialversicherungen einschließlich 
Arbeitslosenversicherung

147.057 26,4 130.769 26,4 111.323 97.190 12,7

darunter:

Allgemeine Rentenversicherung 97.343 17,5 99.465 20,1 71.658 73.140 +2,1

Krankenversicherung 18.887 3,4 15.940 3,2 13.430 10.465 22,1

Arbeitslosenversicherung 16.935 3,0 1.000 0,2 16.131 2.525 84,3

Arbeitsmarktpolitik 42.109 7,6 41.233 8,3 28.391 27.753 2,2

darunter:

Arbeitslosengeld II nach SGB II 21.748 3,9 21.085 4,3 15.219 14.832 2,5

Leistungen des Bundes für Unterkunft und 
Heizung nach dem SGB II

10.090 1,8 9.800 2,0 6.871 6.321 8,0

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 11.038 2,0 11.729 2,4 7.442 7.616 +2,3

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und 
politischen Ereignissen

2.159 0,4 2.182 0,4 1.435 1.389 3,2

Sonstige soziale Angelegenheiten 67.506 12,1 50.952 10,3 43.492 36.021 17,2

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 16.959 3,0 20.703 4,2 11.020 13.436 +21,9

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und 
kommunale Gemeinschaftsdienste

2.270 0,4 3.603 0,7 975 980 +0,6

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 1.320 0,2 2.159 0,4 746 757 +1,5

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.953 0,4 2.158 0,4 837 593 -29,2
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Ist 2021 Soll 2022

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

August 
2021

August 
2022

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, 
Dienstleistungen

5.705 1,0 15.075 3,0 3.243 5.887 +81,5

Regionale Förderungsmaßnahmen 1.796 0,3 2.920 0,6 630 771 +22,3

Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 801 0,1 1.261 0,3 543 661 +21,6

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 29.781 5,4 28.836 5,8 12.947 13.191 +1,9

Straßen 8.451 1,5 9.452 1,9 4.072 4.563 +12,1

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 14.139 2,5 11.587 2,3 4.375 4.575 +4,6

Allgemeine Finanzwirtschaft 89.432 16,1 34.659 7,0 13.869 25.502 +83,9

Grund und Kapitalvermögen, Sondervermögen und 
Finanzzuweisungen

84.467 15,2 14.936 3,0 6.411 9.236 +44,1

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit 
der Schuldenaufnahme

3.881 0,7 16.234 3,3 6.679 15.398 +130,5

Ausgaben insgesamt¹ 556.617 100,0 495.791 100,0 317.361 313.989 -1,1

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Noch Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen
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Die Ausgaben des Bundes nach ökonomischen Arten

Ist 2021 Soll 2022

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

August 
2021

August 
2022

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Konsumtive Ausgaben 510.835 91,8 450.772 90,9 281.769 291.707 +3,5

Personalausgaben 36.498 6,6 37.399 7,5 24.904 25.773 +3,5

Aktivbezüge 27.237 4,9 27.832 5,6 18.400 19.018 +3,4

Versorgung 9.261 1,7 9.566 1,9 6.504 6.755 +3,9

Laufender Sachaufwand 38.670 6,9 60.854 12,3 21.070 24.115 +14,5

Unterhaltung des unbeweglichen 
Vermögens

1.083 0,2 1.122 0,2 614 674 +9,8

Militärische Beschaffungen 17.068 3,1 20.427 4,1 8.354 8.518 +2,0

Sonstiger laufender Sachaufwand 20.518 3,7 39.306 7,9 12.103 14.923 +23,3

Zinsausgaben 3.855 0,7 16.204 3,3 6.663 15.380 +130,8

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 427.989 76,9 334.807 67,5 228.172 225.519  -1,2

an Verwaltungen 117.438 21,1 46.842 9,4 30.423 32.559 +7,0

an andere Bereiche 310.551 55,8 287.964 58,1 197.748 192.960  2,4

darunter:

Unternehmen 83.683 15,0 54.656 11,0 49.396 28.983  41,3

Renten, Unterstützungen u. a. 32.557 5,8 35.623 7,2 22.546 22.468  0,3

Sozialversicherungen 172.478 31,0 167.875 33,9 112.788 124.146 +10,1

Sonstige Vermögensübertragungen 3.824 0,7 1.509 0,3 961 920  -4,3

Investive Ausgaben 45.782 8,2 51.541 10,4 35.592 22.281  -37,4

Finanzierungshilfen 39.321 7,1 44.034 8,9 32.347 19.022  -41,2

Zuweisungen und Zuschüsse 33.788 6,1 37.942 7,7 14.219 13.852  2,6

Darlehensgewährungen, 
Gewährleistungen

2.363 0,4 4.821 1,0 17.804 5.082  71,5

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 3.170 0,6 1.271 0,3 323 88  72,8

Sachinvestitionen 6.461 1,2 7.506 1,5 3.245 3.259 +0,4

Baumaßnahmen 3.920 0,7 4.461 0,9 1.991 1.977  0,7

Erwerb von beweglichen Sachen 2.453 0,4 2.883 0,6 1.219 1.145  6,1

Grunderwerb 88 0,0 162 0,0 34 137 +302,9

Globalansätze 0 0,0 -6.521 -1,3 0 0 X

Ausgaben insgesamt¹ 556.617 100,0 495.791 100,0 317.361 313.989  -1,1

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundes

Ist 2021 Soll 2022

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

August 
2021

August 
2022

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Steuern 313.545 91,9 328.435 92,2 185.641 212.059 +14,2

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern: 277.795 81,5 300.437 84,3 167.831 197.067 +17,4

Einkommen und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf Zins 
und Veräußerungserträge)

162.587 47,7 162.957 45,8 92.845 104.976 +13,1

davon:

Lohnsteuer 92.671 27,2 93.358 26,2 56.714 62.514 +10,2

Veranlagte Einkommensteuer 30.746 9,0 29.718 8,3 14.137 16.510 +16,8

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 13.695 4,0 16.125 4,5 8.983 12.442 +38,5

Abgeltungsteuer auf Zins und 
Veräußerungserträge 

4.413 1,3 3.784 1,1 2.925 2.203  24,7

Körperschaftsteuer 21.062 6,2 19.972 5,6 10.086 11.307 +12,1

Steuern vom Umsatz 113.126 33,2 135.270 38,0 73.854 90.598 +22,7

Gewerbesteuerumlage 2.082 0,6 2.210 0,6 1.131 1.494 +32,1

Energiesteuer 37.120 10,9 30.650 8,6 18.941 18.530  2,2

Tabaksteuer 14.733 4,3 15.220 4,3 9.129 8.377  8,2

Solidaritätszuschlag 11.028 3,2 11.150 3,1 6.582 7.325 +11,3

Versicherungsteuer 14.980 4,4 15.650 4,4 11.788 12.294 +4,3

Stromsteuer 6.691 2,0 6.850 1,9 4.395 4.564 +3,8

Kraftfahrzeugsteuer 9.546 2,8 9.560 2,7 6.670 6.657  0,2

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.084 0,6 2.132 0,6 1.257 1.406 +11,9

Kaffeesteuer 1.058 0,3 1.060 0,3 697 702 +0,7

Luftverkehrsteuer 566 0,2 1.115 0,3 240 669 +178,8

Schaumweinsteuer und 
Zwischenerzeugnissteuer

363 0,1 387 0,1 214 245 +14,5

Sonstige Bundessteuern 2 0,0 2 0,0 2 2 +0,0

Abzugsbeträge

Konsolidierungshilfen an die Länder 800 X 800 X 800 800 +0,0

Ergänzungszuweisungen an Länder 10.071 X 10.512 X 5.195 5.649 +8,7

BNEEigenmittel der EU 28.683 X 29.600 X 20.230 19.129  5,4

MehrwertsteuerEigenmittel der EU 4.416 X 4.740 X 2.956 3.159 +6,9

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 9.458 X 9.744 X 6.179 10.299 +66,7

Zuweisung an die Länder für KfzSteuer und 
LkwMaut

8.992 X 8.992 X 6.744 6.744 +0,0

Sonstige Einnahmen 27.472 8,1 27.751 7,8 14.318 15.735 +9,9

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 5.342 1,6 5.358 1,5 2.164 2.319 +7,2

Zinseinnahmen 346 0,1 409 0,1 219 332 +51,6

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, 
Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen

1.304 0,4 1.283 0,4 825 789  4,4

Einnahmen insgesamt¹ 341.017 100,0 356.186 100,0 199.959 227.793 +13,9

1 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 
Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kernhaushalte der Länder bis 
einschließlich Juli 2022

Der Finanzierungssaldo der Ländergesamtheit fiel 
am Ende des Berichtszeitraums erheblich besser 
aus als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Er 
betrug Ende Juli 2022 rund 26,9 Mrd. Euro und ver-
besserte sich im Vergleich zum Vorjahreswert um 
rund 37,7 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vormonat des 
aktuellen Jahres stieg der Finanzierungssaldo deut-
lich um 6,4 Mrd. Euro.

Die Ausgaben der Länder sanken im Vergleich zum 
Vorjahr um 1,2 Prozent. Die Einnahmen wuchsen 

um rund 13,4  Prozent. Dieser Anstieg war haupt-
sächlich auf die sich fortsetzende sehr gute Ent-
wicklung der Steuereinnahmen zurückzuführen, 
die gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres 
um rund 21,6 Prozent stiegen.

Die Einnahmen und Ausgaben der Länder bis ein-
schließlich Juli  2022 sind im statistischen An-
hang der Online-Version des Monatsberichts 
(www.bmf-monatsbericht.de) aufgeführt.

Entwicklung der Länderhaushalte bis Juli 2022 –  Länder insgesamt
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis Juli – Flächenländer 
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis Juli 2022 –  Stadtstaaten
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Kreditaufnahme des Bundes und seiner 
Sondervermögen

Die Kreditaufnahme des Bundes dient der Finan-
zierung des Bundeshaushalts und der Sonderver-
mögen des Bundes. Sondervermögen werden un-
terschieden in Sondervermögen, die über den 
Bundeshaushalt oder andere Einnahmen mitfi-
nanziert werden, und Sondervermögen mit eige-
ner Kreditermächtigung: Finanzmarktstabilisie-
rungsfonds (FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF), Investitions- und Tilgungsfonds (ITF), Re-
strukturierungsfonds (RSF) und das neu errichtete 
Sondervermögen Bundeswehr (SV  BW). Der RSF 
und das SV BW werden nachfolgend nicht mit auf-
geführt, da zu den betrachteten Stichtagen keine 
Kreditaufnahmen vorgelegen haben. Die Kredit-
aufnahme für die Sondervermögen FMS und WSF 
dient dabei zum einen der Finanzierung von Auf-
wendungen für Stabilisierungsmaßnahmen gemäß 
§  9 Abs.  1 Stabilisierungsfondsgesetz  (StFG) oder 
der Rekapitalisierung von Unternehmen gemäß 
§ 22 StFG. Zum anderen nimmt der Bund für FMS 
und WSF auch Kredite auf, die gemäß § 9 Abs. 5 und 
§  23  StFG als konditionsgleiche Darlehen an An-
stalten des öffentlichen Rechts durchgeleitet wer-
den. Die Aufnahme dieser Kredite über den Bund 
dient der Kostenersparnis durch die günstigeren 
Finanzierungskonditionen des Bundes.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich

 ● erst auf die gesamte Kreditaufnahme des 
Bundes,

 ● dann auf die Kreditaufnahme beziehungsweise 
Verschuldung des Bundeshaushalts und der 
mitfinanzierten Sondervermögen sowie von 
FMS, WSF und ITF ohne Finanzierung von Dar-
lehen für Anstalten des öffentlichen Rechts und

 ● schließlich auf die Kreditaufnahme für FMS 
und WSF zur Finanzierung von an Anstalten 
des öffentlichen Rechts durchzuleitende Dar-
lehen (im Folgenden „Darlehensfinanzierung“).

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes

Der Bund hatte am 31. Dezember 2021 Kredite in 
Höhe von 1.438,4  Mrd.  Euro aufgenommen. Die-
ser Bestand erhöhte sich zum 31. August 2022 auf 
1.507,1 Mrd. Euro. Der Anstieg der Kreditaufnahme 
um 68,7 Mrd. Euro ging auf den Finanzierungsbe-
darf des Bundes für den Haushalt und die Sonder-
vermögen einschließlich Darlehensfinanzierung 
zurück. Wie bereits in den Jahren  2020 und  2021 
wird auch die Kreditaufnahme im Jahr  2022 im 
Vergleich zu früheren Jahren erhöht sein. Dies liegt 
u.  a. daran, dass ein großer Teil des zusätzlichen 
pandemiebedingten Kreditbedarfs der Jahre  2020 
und  2021 über Wertpapiere mit kurzen Laufzei-
ten finanziert worden ist, die nunmehr fällig wer-
den und refinanziert werden müssen. Der Bund be-
absichtigt, das hohe ausstehende Volumen dieser 
kurzlaufenden Wertpapiere mittelfristig sukzessive 
abzubauen.

Der Anstieg des Bestands der Kreditaufnahme 
gegenüber dem 31.  Dezember  2021 resul-
tierte aus neuen Aufnahmen im Volumen von 
319,6  Mrd.  Euro, denen Fälligkeiten im Volu-
men von 250,9  Mrd.  Euro gegenüberstanden. 
Bis zum 31.  August  2022 wurden für die Verzin-
sung aller auch in früheren Jahren aufgenomme-
nen bestehenden Kredite saldiert 15,3  Mrd.  Euro 
aufgewendet.

Im August 2022 wurden 35,0 Mrd. Euro an konven-
tionellen Bundeswertpapieren emittiert. Sie ver-
teilten sich auf 1,5 Mrd. Euro 30-jährige Bundesan-
leihen, 5,5  Mrd.  Euro 10-jährige Bundesanleihen1, 
4,0  Mrd.  Euro Bundesobligationen, 6,0  Mrd.  Euro 

1 In diesem Bericht werden die im Jahr 2020 eingeführten 
7 und 15jährigen Bundesanleihen zu den 10jährigen 
Bundesanleihen gezählt. Seit dem Jahr 2022 werden keine 
7jährigen Anleihen mehr begeben.
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Bundesschatzanweisungen und 18,0 Mrd. Euro Un-
verzinsliche Schatzanweisungen des Bundes. Infla-
tionsindexierte Bundeswertpapiere wurden im Au-
gust nicht begeben. Die am 31.  August  2022 über 
ein Syndikat begebene neue Grüne Bundesobliga-
tion (5,0 Mrd. Euro) fällt wegen ihres Valutadatums 
in den September 2022.

Die Eigenbestände des Bundes an Bundeswert-
papieren erhöhten sich im August  2022 um 
2,5  Mrd.  Euro auf 148,2  Mrd.  Euro. Die Verände-
rung resultierte aus Sekundärmarktverkäufen in 
Höhe von 12,5 Mrd. Euro, denen Käufe in Höhe von 
7,3 Mrd. Euro und die Erhöhung von Eigenbestän-
den durch bei Emission zurückbehaltene Emissi-
onsanteile um 7,8 Mrd. Euro gegenüberstanden.

Am 31. August 2022 entfielen 93,8 Prozent der Kre-
ditaufnahmen auf die Kreditaufnahme des Bundes 
für Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung, 6,2 Prozent der Kreditaufnahme 
entfielen auf die Darlehensfinanzierung.

Entwicklung der Kredit auf
nahme des Bundes (Haushalt 
und Sonder vermögen ohne 
Darlehens finanzierung)

Im August  2022 wurden für den Bund (Haushalt 
und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzie-
rung) 32,5  Mrd.  Euro an Krediten aufgenommen. 
Gleichzeitig wurden 17,7 Mrd. Euro fällige Kredite 
getilgt. Für die Verzinsung der Kredite des Bun-
des (Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung) wurden im August 2022 saldiert 
1,8 Mrd. Euro aufgewendet.

Am 31.  August  2022 betrug der Bestand der Kre-
ditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sonder-
vermögen ohne Darlehensfinanzierung) insgesamt 
1.413,2 Mrd. Euro. Damit erhöhte sich dieser gegen-
über dem 31. Dezember 2021 um 65,2 Mrd. Euro. Mit 
65,0 Mrd. Euro entfiel fast die gesamte Erhöhung im 
bisherigen Jahresverlauf auf den Bundeshaushalt, 

dessen Bestand auf 1.371,5  Mrd.  Euro anstieg. Die 
Veränderungen bei den Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung haben sich im bisherigen 
Jahresverlauf nur sehr geringfügig verändert, so-
dass sich per 31. August 2022 der Bestand der Kre-
ditaufnahme für den ITF um 0,1  Mrd.  Euro auf 
16,2  Mrd.  Euro, der Bestand der Kreditaufnahme 
des FMS für Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 
Abs.  1  StFG um 0,1  Mrd.  Euro auf 22,8  Mrd.  Euro 
und der Bestand der Kreditaufnahme des WSF für 
Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß 
§  22  StFG um 10  Mio.  Euro auf 2,7  Mrd.  Euro er-
höht hat.

Entwicklung der Kredit
aufnahme des Bundes zur 
Darlehensfinanzierung

Seit dem Jahr  2019 werden für den FMS Kredite 
zur Refinanzierung von an die FMS Wertmanage-
ment (FMS-WM) durchzuleitende Darlehen gemäß 
§ 9 Abs. 5 StFG aufgenommen. In ähnlicher Weise 
erfolgt seit dem Jahr  2020 eine Kreditaufnahme 
für den WSF zur Gewährung von Darlehen an die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Finan-
zierung von Krisenmaßnahmen gemäß § 23 StFG. 
Die Aufnahme dieser Kredite über den Bund dient 
der Kostenersparnis durch die günstigeren Finan-
zierungskonditionen des Bundes. Im August  2022 
wurden für den FMS zu diesem Zweck keine neuen 
Kredite aufgenommen und keine Kredite fällig. 
Der Bestand von 55,0  Mrd.  Euro am 31.  Dezem-
ber 2021 erhöhte sich durch Veränderungen im bis-
herigen Jahresverlauf bis zum 31. August 2022 auf 
60,0 Mrd. Euro. Zur Darlehensfinanzierung für den 
WSF wurden im August 2022 ebenfalls keine Kre-
dite aufgenommen und keine Kredite getilgt. Der 
Bestand von 35,4 Mrd. Euro am 31. Dezember 2021 
hat sich im Jahresverlauf bis zum 31. August 2022 
um insgesamt 1,5  Mrd.  Euro auf 33,9  Mrd.  Euro 
verringert. Seit Jahresbeginn stieg der Bestand der 
Kredite zur Darlehensfinanzierung insgesamt auf 
93,9 Mrd. Euro.
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Kreditaufnahme des Bundes - Bestand und laufendes Jahr
in Mio. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Weitere Einzelheiten für den Monat August  2022 
können folgenden Tabellen entnommen werden:

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes,

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung),

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
zur Darlehensfinanzierung,

 ● Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigen-
bestände an Bundeswertpapieren.

Im statistischen Anhang der Online-Version des 
Monatsberichts sind zusätzlich die drei erstge-
nannten Tabellen mit Daten für den bisherigen 
Jahresverlauf, die nach Restlaufzeitklassen grup-
pierte Kreditaufnahme des Bundes sowie die mo-
natliche Historie zur Kreditaufnahme, dem Bedarf 

der Kreditaufnahme, Tilgungen und Zinsen für die 
Kreditaufnahme enthalten.

Die Abbildung „Kreditaufnahme des Bundes  – Be-
stand und laufendes Jahr“ zeigt die Verteilung der 
Kreditaufnahme auf die Finanzierungsinstrumente, 
sowohl für die bisherige Aufnahme im Jahr 2022 als 
auch für den gesamten Bestand per 31. August 2022. 
Den größten Anteil der Kreditaufnahme im bisheri-
gen Jahresverlauf machten mit 145,2 Mrd. Euro be-
ziehungsweise 45,4  Prozent die (teils unterjährig 
fälligen) Unverzinslichen Schatzanweisungen des 
Bundes aus, gefolgt von den 10-jährigen Bundesan-
leihen mit 55,8 Mrd. Euro beziehungsweise 17,5 Pro-
zent. Zu diesem Segment wurden hier auch die im 
Jahr 2020 neu eingeführten 7 und 15-jährigen Bun-
desanleihen gezählt. Per 31. August 2022 waren über 
99  Prozent des Bestands der Kreditaufnahmen des 
Bundes in Form von Inhaberschuldverschreibungen 
verbrieft, bei denen die konkreten Gläubiger dem 
Bund nicht bekannt sind.



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

79

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Kreditaufnahme des Bundes und seiner Sondervermögen

Monatsbericht des BMF 
September 2022

Details zu den geplanten Emissionen und den 
Tilgungen von Bundeswertpapieren können in 
den Pressemitteilungen zum Emissionskalen-
der nachgelesen werden.2 Auf der Internetseite 

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017047

der Bundesrepublik Deutschland  – Finanzagen-
tur  GmbH werden zudem nach jeder Auktion 
von Bundeswertpapieren die Auktionsergebnisse 
veröffentlicht.3 

3 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017046

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes im August 2022 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme 
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand 

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. Juli 
2022 August August

31. August 
2022 August August

Insgesamt 1.492.192 32.540 -17.668 1.507.064 14.872 -1.798

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.356.381 32.743 17.668 1.371.457 15.075 1.798

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Aufwendungen  
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.832   22.832  

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Abwicklungsanstalten  
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

60.000   60.000  

Investitions und Tilgungsfonds 16.190   16.190  

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

2.892 203  2.689 203 

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gemäß § 23 StFG)

33.897   33.897  

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.380.754 32.474 17.618 1.395.610 14.856 1.794

30jährige Bundesanleihen 299.032 1.610  300.642 1.610 1.001

10jährige Bundesanleihen 624.104 5.114  629.218 5.114 928

Bundesobligationen 201.649 3.540  205.190 3.540 117

Bundesschatzanweisungen 116.609 4.342  120.951 4.342 17

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes

139.360 17.868 17.618 139.610 250 35

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 70.788 66  70.854 66 38

Grüne Bundeswertpapiere 30.707   30.707  

Schuldscheindarlehen 5.470  50 5.420 50 41

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474   4.474  

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017047
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017046
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
im August 2022 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand
Aufnahme 
(Zunahme) 

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. Juli  
2022 August August

31. August 
2022 August August

Insgesamt 1.398.295 32.540 -17.668 1.413.167 14.872 -1.798

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.356.381 32.743 17.668 1.371.457 15.075 1.798

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen  
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.832   22.832  

Investitions und Tilgungsfonds 16.190   16.190  

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

2.892 203  2.689 203 

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.286.857 32.474 17.618 1.301.713 14.856 1.794

30jährige Bundesanleihen 299.032 1.610  300.642 1.610 1.001

10jährige Bundesanleihen 594.104 5.114  599.218 5.114 928

Bundesobligationen 165.349 3.540  168.890 3.540 117

Bundesschatzanweisungen 91.509 4.342  95.851 4.342 17

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes

136.863 17.868 17.618 137.113 250 35

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 70.788 66  70.854 66 38

Grüne Bundeswertpapiere 30.707   30.707  

Schuldscheindarlehen 5.470  50 5.420 50 41

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474   4.474  

nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung 
inflationsindexierter Bundeswertpapiere

11.953 12.652 699 

Rücklage gemäß 
Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz 
(SchlussFinG)

8.986 8.986  

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten 
Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. 
Die Rücklage enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres 
(§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Stichtag/Periode

Bestand
Aufnahme 
(Zunahme) 

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. Juli  
2022 August August

31. August 
2022 August August

Insgesamt 93.897   93.897  

Gliederung nach Verwendung

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

60.000   60.000  

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gemäß § 23 StFG)

33.897   33.897  

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.  
Das BMF ist nach § 9 Abs. 5 StFG ermächtigt, für den FMS Kredite bis zu 60 Mrd. Euro aufzunehmen, damit nach § 8 Abs. 10 StFG 
der FMS Darlehen an Abwicklungsanstalten zur Refinanzierung der von diesen übernommenen Vermögensgegenständen gewähren 
kann. Diese Kreditaufnahme ist für die Verschuldung insgesamt neutral, weil sie die bei Abwicklungsanstalten sonst notwendige 
Kreditaufnahme am Markt ersetzt. Sie erhöht jedoch die Verschuldung in Bundeswertpapieren. 
Das BMF ist nach § 24 Abs. 1 i. V. m. § 23 StFG ermächtigt, für den WSF zum Zwecke der Darlehensgewährung Kredite in Höhe von bis 
zu 100 Mrd. Euro aufzunehmen. Nach § 23 StFG kann der WSF der KfW Darlehen zur Refinanzierung der ihr von der Bundesregierung als 
Reaktion auf die sogenannte CoronaKrise zugewiesenen Sonderprogramme gewähren. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes zur Darlehensfinanzierung im August 2022 
in Mio. Euro

Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigenbestände an Bundeswertpapieren im August 2022 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Zunahme Abnahme Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo)

31. Juli  
2022  August August

31. August 
2022 August 

Umlaufvolumen insgesamt 1.627.150 35.000 -17.500 1.644.650 17.500

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.519.000 35.000 17.500 1.536.500 17.500

30jährige Bundesanleihen 341.500 1.500  343.000 1.500

10jährige Bundesanleihen 683.000 5.500  688.500 5.500

Bundesobligationen 226.500 4.000  230.500 4.000

Bundesschatzanweisungen 128.500 6.000  134.500 6.000

Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes 
(inklusive Kassenemissionen)

139.500 18.000 17.500 140.000 500

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 75.650   75.650 

30jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes 12.400   12.400 

10jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes 63.250   63.250 

Grüne Bundeswertpapiere 32.500   32.500 

30jährige Grüne Bundesanleihen 10.000   10.000 

10jährige Grüne Bundesanleihen 17.500   17.500 

Grüne Bundesobligationen 5.000   5.000 

Eigenbestände -145.669 - - -148.169 -2.500

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik

Rückblick auf die Sitzung der 
Eurogruppe und die informelle 
Sitzung des ECOFINRats am 9. 
und 10. September 2022 in Prag

Eurogruppe

Am 9. September 2022 führte die Eurogruppe eine 
Diskussion zu den aktuellen makroökonomi-
schen Entwicklungen im Euroraum. Der Schwer-
punkt des Austauschs lag auf der Wirtschaftslage 
und der angebrachten finanzpolitischen und geld-
politischen Reaktion: Die Europäische Kommis-
sion führte u. a. aus, dass eine breite fiskalische Un-
terstützung nicht angemessen sei und sprach sich 
für gezielte Maßnahmen zum Schutz vulnerabler 
Gruppen aus. Dabei dürfe die fiskalische Tragfä-
higkeit nicht vernachlässigt werden. So warnte sie, 
dass den inflationsbedingt steigenden Steuerein-
nahmen des Staats im Zeitablauf zunehmend in-
flationsbedingt steigende Mehrausgaben, etwa 
im Bereich der Personalkosten, gegenüberstehen 
dürften. Auch unterstrich sie die Bedeutung des er-
warteten Energiemaßnahmenpakets. Die Europä-
ische Zentralbank  (EZB) berichtete über die geld-
politischen Entscheidungen des EZB-Rats vom 
8.  September  2022. Der EZB-Rat habe einstim-
mig beschlossen, alle drei Leitzinsen um 75 Basis-
punkte anzuheben, und setze damit die Bekämp-
fung der Inflation entschlossen fort. Die Wirtschaft 
benötige keinen weiteren Stimulus. Entscheidend 
seien gezielte Maßnahmen für vulnerable Gruppen 
durch Einkommenstransfers. Geld- und Fiskalpo-
litik müssten Hand in Hand arbeiten. Auch Irene 
Tinagli, die Vorsitzende des Ausschusses für Wirt-
schaft und Währung des Europäischen Parlaments, 
ging primär auf die aktuellen wirtschaftlichen He-
rausforderungen ein.

Bundesfinanzminister Christian Lindner nahm auf 
die herausfordernde Situation, auch in Deutsch-
land, Bezug. Mit Blick auf die begrenzten Möglich-
keiten des Staats gelte es, trotz hoher Erwartungen 

und gesellschaftlichen Drucks einen permanenten 
Anstieg der fiskalischen Ausgaben zu vermeiden. 
Vielmehr sei auf gezielte Maßnahmen zum Schutz 
vor sozialen Härten zu setzen. Die Ursachen der ak-
tuellen Probleme müssten adressiert werden. Die 
Koordinierung von Fragen, die den Energiemarkt 
beträfen, seien auf europäischer Ebene vorrangig 
bei den Energieministerinnen und -ministern an-
gesiedelt. Mit Blick auf das dritte Entlastungspaket 
erläuterte er, dass die Abschöpfung von „Zufallsge-
winnen“ in Deutschland jedenfalls nicht steuerlich 
ausgestaltet werden soll. Auch informierte er über 
die Entwicklungen auf Ebene der G7 und warb bei 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union  (EU) 
für die jüngste G7-Initiative: Am 2. September 2022 
hatten die G7-Finanzministerinnen und-minis-
ter eine gemeinsame Erklärung abgegeben und 
die Ausweitung des EU-Dienstleistungsverbots im 
Zusammenhang mit der Ausfuhr von russischem 
Erdöl und Erdölprodukten in Drittstaaten auf die 
G7-Länder bei gleichzeitiger Einführung einer 
Preisobergrenze angekündigt.

Der Austausch der Ministerinnen und Minister 
spiegelte das außergewöhnliche makroökonomi-
sche Umfeld und die schwierigen Rahmenbedin-
gungen wider. Vor dem Hintergrund eines hohen 
Inflationsdrucks, einer schwierigen Situation an 
den Energiemärkten und einem steigenden Zins-
umfeld stiegen die Abwärtsrisiken. Die gesamtwirt-
schaftlichen Prognosen trübten sich weiter ein.

Die Ministerinnen und Minister waren sich der zu-
nehmenden Besorgnis bewusst, die viele Bürge-
rinnen und Bürger und Unternehmen angesichts 
steigender Energiepreise haben. Auch wurde ange-
merkt, dass die Sorge vor sozialen Spannungen und 
Verwerfungen wachse. Es herrschte weitgehendes 
Einvernehmen, dass eine breite fiskalische Unter-
stützung zur Wachstumsförderung nicht angezeigt 
sei. Unterstützungsleistungen sollten grundsätz-
lich temporär und zielgerichtet sein und insbeson-
dere vulnerable Gruppen unterstützen. Ein weite-
rer Gegenstand des Austauschs war die nachhaltige 
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Bekämpfung der Inflation. Hier sei die Geldpoli-
tik in der Verantwortung, aber auch die Fiskalpoli-
tik müsse einen Beitrag leisten, um den Inflations-
druck nicht noch weiter zu verstärken.

Die Ministerinnen und Minister unterstrichen be-
sonders die Bedeutung der Koordinierung eines 
wirksamen und kohärenten Vorgehens hinsicht-
lich der fiskalischen Unterstützung auf europä-
ischer Ebene beim Umgang mit den ökonomischen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-
kriegs. Ein schädlicher Wettbewerb innerhalb Eu-
ropas durch staatliche Unterstützung, insbesondere 
im Energiesektor, müsse verhindert werden. Auch 
gelte es, die russische Desinformation im Kontext 
des Ukrainekriegs durch faktenbasierte Kommuni-
kation richtigzustellen. Die Ministerinnen und Mi-
nister brachten ihr Vertrauen in die Stärke und Wi-
derstandsfähigkeit der EU zum Ausdruck.

In der Eurogruppe im inklusiven Format am 9. Sep-
tember 2022 wurde das Thema „Digitale Währun-
gen der Zentralbanken“, einschließlich aktueller 
Informationen über das Projekt des digitalen Eu-
ros behandelt. Die Europäische Kommission und 
die EZB informierten die Mitgliedstaaten zunächst 
über den Stand der Arbeiten zum digitalen Euro. Die 
EZB kündigte an, dass sie im Herbst 2023 eine Ent-
scheidung über die Implementierung des digitalen 
Euros treffen wolle. Aktuell arbeiteten 81 Zentral-
banken an eigenen Lösungen für eine digitale Wäh-
rung. China sei am weitesten fortgeschritten. Aber 
auch der Euroraum sei schon weit vorangekom-
men. Ferner präsentierte Schweden seinen eigenen 
Ansatz zu digitalem Zentralbankgeld („e-Krona“) 
und erläuterte, dass man sich in einer Testphase zur 
Risikenidentifizierung befinde.

Informeller ECOFINRat

Im Rahmen des informellen ECOFIN am  9. und 
10. September 2022 diskutierten die Ministerinnen 
und Minister zunächst unter sich bei einem Arbeits-
mittagessen über die Finanzhilfen für die Ukra-
ine. Nach Einschätzung des Internationalen Wäh-
rungsfonds besteht nach wie vor ein ungedeckter 

Finanzierungsbedarf in der Ukraine für  2022. Als 
EU-Beitrag zur Deckung eines Teils des Bedarfs 
hatte sich der Europäische Rat bei seiner Sonder-
tagung am 30./31.  Mai bereit erklärt, der Ukraine 
im Jahr 2022 eine neue außerordentliche Makrofi-
nanzhilfe von bis zu 9 Mrd. Euro zu gewähren. An-
fang August war in einem ersten Schritt ein Makro-
finanzhilfedarlehen in Höhe von 1 Mrd. Euro an die 
Ukraine ausgezahlt worden.

Um den dringenden Liquiditätsbedarf der Ukra-
ine zu decken, haben sich die 27  Ministerinnen 
und Minister am Rande der informellen Tagung 
des ECOFIN-Rats einvernehmlich auf eine gemein-
same Erklärung über die finanzielle Unterstüt-
zung der Ukraine verständigt. Die Ministerinnen 
und Minister haben zum einen ihre Unterstüt-
zung für ein weiteres Makrofinanzhilfedarlehen in 
Höhe von 5 Mrd. Euro und zum anderen ihre prin-
zipielle Bereitschaft erklärt, hierfür nationale Ga-
rantien auf Basis des jeweiligen EU-BNE-Anteils 
bereitzustellen.

In der Aussprache wurde erneut deutlich, dass die 
Notwendigkeit der umfänglichen Unterstützung 
weiterhin von größter Wichtigkeit ist und dass 
die  EU geschlossen hinter der Ukraine steht. Eine 
vertiefte Diskussion des ukra inischen Wiederauf-
bauplans und der europäischen Beteiligung er-
folgte nicht. Einige Ministerinnen und Minister 
merkten diesbezüglich jedoch an, dass in einem 
ersten Schritt eine Verständigung zur Governance 
des langfristigen Wiederaufbaus wie auch die Ein-
bindung der internationalen Partner prioritär sei. 
Ein kohärenter strategischer Ansatz sei zentral.

Die erste Arbeitssitzung beim informellen ECOFIN 
zu den wirtschaftlichen und ökonomischen Aus-
wirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die 
Ukraine, an welcher auch die Zentralbanken teil-
nahmen, deckte sich inhaltlich weitgehend mit 
der Diskussion in der Eurogruppe. Die zen trale 
Botschaft des Austauschs war, dass den negativen 
Auswirkungen des Ukrainekriegs in Europa ent-
schieden und koordiniert entgegenzutreten sei. 
Ergänzend wurde angesprochen, dass es zen tral 
sei, Rückkopplungen auf die Finanzstabilität zu 
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vermeiden. Kommissarin Mairead McGuinness be-
tonte in diesem Kontext, dass sich das Finanzsys-
tem bisher als stabil erwiesen habe, es aber weiter 
gestärkt werden müsse.

Am 10.  September  2022 befassten sich die Minis-
terinnen und Minister in der zweiten Arbeitssit-
zung mit dem Thema solider Staatsfinanzen und 
hier insbesondere mit der Reform der EU-Fiskalre-
geln. Als Gastredner trug der Vorsitzende des tsche-
chischen Fiskalrats Mojmír Hampl vor, der für eine 
Vereinfachung der EU-Fiskalregeln plädierte. Zen-
tral sei ferner die Einhaltung der Regeln. Er zog die 
Schlussfolgerung, dass weder neue Institutionen 
noch neue Regeln ein Substitut für den politischen 
Willen seien, die fiskalische Tragfähigkeit auf natio-
naler und europäischer Ebene zu erhalten.

Die Europäische Kommission skizzierte die Eck-
punkte ihrer Überlegungen und kündigte an, dass 
die Veröffentlichung der Kommissionsmitteilung 
zur Reform der EU-Fiskalregeln für Ende Okto-
ber angedacht sei. Der Europäischen Kommission 
schweben insbesondere individuell ausgehandelte 
fiskalische Anpassungspfade nach dem Vorbild der 
Aufbau- und Resilienzfazilität vor, eine Stärkung 
der mittelfristigen Ausrichtung und ein Fokus auf 
die Ausgabenregel sowie mehr nationale Eigenver-
antwortung gekoppelt mit stärkeren Sanktionen 
bei Verstößen.

Es fand eine umfassende Aussprache statt. Es 
herrschte weitgehend Einvernehmen bei den über-
greifenden Zielen einer Reform der EU-Fiskal-
regeln: Die Ministerinnen und Minister betonten 
die Bedeutung der Wahrung der Schuldentrag-
fähigkeit. Das Regelwerk des Stabilitäts- und 
Wachstums pakts müsse transparenter und verein-
facht werden. Die aktuellen Regeln würden einen 
zu hohen Komplexitätsgrad aufweisen. Auch wa-
ren sich die Ministerinnen und Minister einig, dass 
die EU-Fiskalregeln glaubhaft umgesetzt werden 
müssten.

Bundesfinanzminister Christian Lindner schluss-
folgerte, dass die guten Zeiten der vergangenen 
Jahre nicht überall genutzt worden seien, um die 

Schulden ausreichend zurückzuführen. Er sprach 
sich für eine Stärkung des multilateralen Ansatzes 
aus und die Gewährleistung der Gleichbehandlung 
aller Mitgliedstaaten. Auch setzte er sich für klare 
und transparente Regeln ein. Die Bundesregierung 
sei offen für eine Weiterentwicklung der EU-Fis-
kalregeln. Deutschland habe ein Prinzipienpapier 
mit Reformvorschlägen zu den EU-Fiskalregeln 
präsentiert. Entlang der Positionen des Prinzipi-
enpapiers betonte er die Notwendigkeit der Schul-
dentragfähigkeit und eines stabilitätssichernden 
und wachstumsfreundlichen Schuldenabbaupfads; 
dies könne durch die vollständige Einhaltung des 
präventiven Arms des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts erreicht werden. Eine begrenzte Ausweitung 
der Flexibilitätsklausel für Investitionen sei denk-
bar wie auch ein stärkerer Fokus auf die Ausgabe-
regel bei Beibehaltung des strukturellen Saldos als 
mittelfristiges Haushaltsziel.

Ein differenzierteres Meinungsbild zeigte sich hin-
sichtlich des multilateralen Charakters der fiskali-
schen Überwachung. Einige Mitgliedstaaten unter-
stützen die Pläne der Europäischen Kommission, 
individuelle Anpassungspfade zu verhandeln. Ne-
ben Deutschland betonten auch andere Mitglied-
staaten die Notwendigkeit der Gewährleistung der 
Gleichbehandlung. Eine Gruppe von Mitgliedstaa-
ten betonte ferner, dass unrealistische Anpassungs-
pfade zu vermeiden seien.

Eine andere Gruppe von Mitgliedstaaten sprach 
sich für mehr Flexibilität aus, um bestimmte In-
vestitionsbedarfe gezielt zu berücksichtigen. Ne-
ben grüner und digitaler Transformation wurde 
auch Verteidigung erwähnt. Andere Mitgliedstaa-
ten lehnten die Einführung einer Goldenen Regel 
ab. Auch forderten einige Mitgliedstaaten, dass sich 
das künftige Regelwerk – zulasten der Verwendung 
des strukturellen Saldos – ausschließlich auf beob-
achtbare Variablen stützen sollte.

In ihrer letzten Arbeitssitzung tauschten sich die 
Ministerinnen und Minister über die europäische 
Steuerpolitik aus. Einführend trugen zunächst 
James Watson von BusinessEurope und Piergiorgio 
Valente von CFE Tax Advisers Europe vor.
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Eine Gruppe von Mitgliedstaaten wie auch die Eu-
ropäische Kommission nutzten die Aussprache, 
sich zu den Verhandlungen zur Richtlinie zur glo-
balen effektiven Mindestbesteuerung zu äußern 
und auf ein entschlossenes gemeinsames Vorge-
hen zu drängen. Der Richtlinienentwurf zur glo-
balen effektiven Mindestbesteuerung wurde auf 
Arbeitsebene unter französischer Ratspräsident-
schaft abschließend behandelt. Eine Einigung beim 
ECOFIN-Rat im Juni war aufgrund des Vorbehalts 
Ungarns nicht erfolgt.

Vor diesem Hintergrund veröffentlichten die Fi-
nanzministerinnen und -minister Frankreichs, 
Spaniens, Italiens, der Niederlande und Deutsch-
lands am Rande des informellen ECOFIN eine ge-
meinsame Erklärung zur globalen effektiven Min-
destbesteuerung. Darin bekräftigten sie ihren 

verstärkten Einsatz für eine schnelle Umsetzung 
der globalen effektiven Mindestbesteuerung und 
erklärten, dass die Umsetzung auch bei Ausbleiben 
einer Einigung auf EU-Ebene im Jahr  2023 erfol-
gen werde, sofern notwendig mit allen möglichen 
rechtlichen Mitteln. Die Bundesregierung hat mit 
den Umsetzungsarbeiten auf nationaler Ebene be-
reits begonnen, um dem ambitionierten Zeitplan 
einer Umsetzung im Jahr 2023 gerecht zu werden.

Mit Blick auf die künftige Harmonisierung im Be-
reich der direkten Steuern waren die wenigen dies-
bezüglich wortnehmenden Ministerinnen und 
Minister überwiegend der Auffassung, dass die 
Nutzung von Richtlinien prioritär sei. In Elemen-
ten des „Soft Law“ wurde allenfalls eine ergänzende 
Funktion gesehen.
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Finanz und wirtschaftspolitische Termine

Datum Veranstaltung

3./4. Oktober 2022 Eurogruppe und ECOFINRat in Luxemburg

13./14. Oktober 2022 Treffen der G20Finanzministerinnen und Finanzminister und Notenbankgouverneurinnen und 
Notenbankgouverneure in Washington, D.C., USA

13. bis 15. Oktober 2022 Jahresversammlung von IWF und Weltbank in Washington, D.C., USA

26. Oktober 2022 DeutschFranzösischer Ministerrat in Rouen, Frankreich

7. bis 8. November 2022 Eurogruppe und ECOFINRat in Brüssel, Belgien

13. November 2022 Gemeinsames Treffen der G20Gesundheits und Finanzministerinnen und minister auf Bali, 
Indonesien

5. bis 6. Dezember 2022 Eurogruppe und ECOFINRat in Brüssel, Belgien

Aufgrund der CoronaPandemie stehen Termin und Format der Treffen erst kurz vorher fest.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Datum Verfahrensschritte

16. März 2022 Kabinettsbeschluss zu den Eckwerten für Regierungsentwurf 2023 und Finanzplan bis 2026

10. bis 12. Mai 2022 Steuerschätzung

1. Juli 2022 Kabinettsbeschluss zum Entwurf des Bundeshaushalts 2023 und Finanzplan bis 2026

5. August 2022 Zuleitung an Bundestag und Bundesrat

6. bis 9. September 2022 1. Lesung Bundestag

16. September 2022 1. Durchgang Bundesrat

25. bis 27. Oktober 2022 Steuerschätzung

22. bis 25. November 2022 2./3. Lesung Bundestag

16. Dezember 2022 2. Durchgang Bundesrat

Dezember 2022 Verkündung im Bundesgesetzblatt

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Terminplan für die Aufstellung und Beratung des Bundeshaushalts 2023  
und des Finanzplans bis 2026
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Publikationen

Veröffentlichungskalender¹ der Monatsberichte inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Publikationen des BMF

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt

Oktober 2022 September 2022 20. Oktober 2022

November 2022 Oktober 2022 22. November 2022

Dezember 2022 November 2022 22. Dezember 2022

Januar 2023 Dezember 2022 27. Januar 2023

Februar 2023 Januar 2023 21. Februar 2023

März 2023 Februar 2023 21. März 2023

April 2023 März 2023 21. April 2023

Mai 2023 April 2023 19. Mai 2023

Juni 2023 Mai 2023 22. Juni 2023

Juli 2023 Juni 2023 20. Juli 2023

August 2023 Juli 2023 24. August 2023

September 2023 August 2023 21. September 2023

Oktober 2023 September 2023 20. Oktober 2023

November 2023 Oktober 2023 21. November 2023

Dezember 2023 November 2023 21. Dezember 2023

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Das BMF hat folgende Publikationen herausgegeben: 

Bundesfinanzministerium – ein Haus, das zählt.

Was Steuern sind und wozu wir sie zahlen

Wie Alterseinkünfte besteuert werden

Kreditaufnahmebericht des Bundes 2021

Finanzbericht 2023

Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement – Berufsausbildung

Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 03018 272 2721

Telefax: 03018 10 272 2721

EMail: publikationen@bundesregierung.de

Internet:

http://www.bundesfinanzministerium.de

http://www.bmfmonatsbericht.de

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und der Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung) 

 Kreditaufnahme des Bundes

Nach dem Haus halts ge setz über nom me ne Gewährleistungen

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Haushalt Bund

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Kreditaufnahme des Bundes

Bundeshaushalt Gesamtübersicht 2015 bis 2021

Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten

Haushaltsquerschnitt: Glie de rung der Aus ga ben nach Aus ga be grup pen und Funk tio nen

Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2021

Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

Steueraufkommen nach Steuergruppen

Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

Entwicklung der Staatsquote

Schulden der öffentlichen Haushalte

Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte

Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden

Staatsschuldenquote im internationalen Vergleich

Das nachfolgende Angebot „Statistiken und Dokumentationen“ ist nur online verfügbar im BMF-
Monatsbericht als eMagazin unter www.bmf-monatsbericht.de. Der BMF-Monatsbericht als eMagazin 
bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile, u. a. interaktive Grafiken.
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Übersichten zur 
finanzwirtschaftlichen Entwicklung

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-kreditaufnahme-bund.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kreditaufnahme-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-ausgaben-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-haushaltsquerschnitt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-entwicklung-der-staatsquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-internationaler-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsschuldenquoten.html
http://www.bmf-monatsbericht.de/
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Steuerquoten im internationalen Vergleich

Abgabenquoten im internationalen Vergleich

Staatsquoten im internationalen Vergleich

Entwicklung der EU-Haushalte 2020 bis 2021

Übersichten zur 
Entwicklung der Länderhaushalte

Entwicklung der Kernhaushalte der Länder

Vergleich der Finanzierungssalden je Einwohner 2021/2022

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kernhaushalte des Bundes und der Länder

Die Einnahmen, Ausgaben und Kernhaushalte der Länder

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
und Konjunktur komponenten des Bundes

Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

Produktionspotenzial und -lücken

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

Bruttoinlandsprodukt

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Kapitalstock und Investitionen

Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

Preise und Löhne

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-21-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-22-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-23-entwicklung-der-eu-haushalte.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-02-abb-vergleich-finanzierungsdefizite.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html
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Kennzahlen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

Preisentwicklung

Außenwirtschaft

Einkommensverteilung

Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten 
Schwellenländern

Übersicht Weltfinanzmärkte

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu BIP, Verbraucherpreisen 
und Arbeitslosenquote

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu Haushaltssalden,  
Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-03-aussenwirtschaft.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-04-einkommensverteilung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-05-reales-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-06-harmonisierte-verbraucherpreise.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-07-harmonisierte-arbeitslosenquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-09-uebersicht-weltfinanzmaerkte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
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· Zahlenwert unbekannt

X Wert nicht sinnvoll

Onlineversion des Monatsberichts

Der BMF-Monatsbericht ist auch im Internet verfügbar als eMagazin mit vielen Extra-Funktionen: Die 
Inhalte sind in mobiler Ansicht auch unterwegs praktisch abrufbar, digitale Infografiken sind interaktiv 
bearbeitbar, eine einfache Menüführung sorgt für schnelle Übersicht und Datenfreunde erhalten Zugang zu 
einem umfangreichen Statistikbereich.
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